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Änderungsantrag 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 26 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Von einem Mitgliedstaat eingereichte 
Änderungsersuchen zu Programmen sind 
gebührend zu begründen und legen 
insbesondere dar, wie sich die Änderungen 
am Programm voraussichtlich auf das 
Erreichen der EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum und die spezifischen, im 
Programm definierten Ziele auswirken 
werden; der Gemeinsame Strategische 
Rahmen und die 
Partnerschaftsvereinbarung werden hierbei 
berücksichtigt. Begleitet werden sie von 
dem überarbeiteten Programm und 
gegebenenfalls einer überarbeiteten 
Partnerschaftsvereinbarung.

Von einem Mitgliedstaat eingereichte 
Änderungsersuchen zu Programmen sind 
gemäß Artikel 5 ordnungsgemäß 
auszuarbeiten, sie sind zu begründen und 
legen insbesondere dar, wie sich die 
Änderungen am Programm voraussichtlich 
auf das Erreichen der EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum und die spezifischen, im 
Programm definierten Ziele auswirken 
werden; der Gemeinsame Strategische 
Rahmen und die 
Partnerschaftsvereinbarung werden hierbei 
berücksichtigt. Begleitet werden sie von 
dem überarbeiteten Programm und 
gegebenenfalls einer überarbeiteten 
Partnerschaftsvereinbarung.

Or. fr

Änderungsantrag 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 26 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Von einem Mitgliedstaat eingereichte 
Änderungsersuchen zu Programmen sind 
gebührend zu begründen und legen 
insbesondere dar, wie sich die Änderungen 
am Programm voraussichtlich auf das 
Erreichen der EU-Strategie für 

1. Von einem Mitgliedstaat eingereichte 
Änderungsersuchen zu Programmen sind 
gebührend zu begründen und legen 
insbesondere dar, wie sich die Änderungen 
am Programm voraussichtlich auf das 
Erreichen der EU-Strategie für 
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intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum und die spezifischen, im 
Programm definierten Ziele auswirken 
werden; der Gemeinsame Strategische 
Rahmen und die 
Partnerschaftsvereinbarung werden hierbei 
berücksichtigt. Begleitet werden sie von 
dem überarbeiteten Programm und 
gegebenenfalls einer überarbeiteten 
Partnerschaftsvereinbarung.

intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum und nachhaltige Entwicklung 
und die spezifischen, im Programm 
definierten Ziele auswirken werden; der 
Gemeinsame Strategische Rahmen und die 
Partnerschaftsvereinbarung werden hierbei 
berücksichtigt. Die Ersuchen sind gemäß 
den Anforderungen von Artikel 24, 
insbesondere denen, die sich auf die 
bereichsübergreifenden Grundsätze, 
darunter der Grundsatz der Partnerschaft 
und der in Artikel 5 genannte Ansatz der 
Mehrebenen-Governance, beziehen, 
einzureichen.

Or. en

Änderungsantrag 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 26 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission bewertet die im 
Einklang mit den nach Absatz 1 
übermittelten Informationen und 
berücksichtigt dabei die Begründung des 
Mitgliedstaats. Die Kommission kann 
Anmerkungen vorbringen und der 
Mitgliedstaat stellt der Kommission alle 
notwendigen zusätzlichen Informationen 
zur Verfügung. Im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen genehmigt 
die Kommission spätestens fünf Monate 
nach der offiziellen Einreichung durch den 
Mitgliedstaat Anträge auf Änderung eines 
Programms, vorausgesetzt, den 
Anmerkungen der Kommission wurde in 
zufriedenstellender Weise Rechnung 
getragen. Gegebenenfalls ändert die 
Kommission im Einklang mit Artikel 15 
Absatz 3 gleichzeitig auch den Beschluss 
über die Genehmigung der 

2. Die Kommission bewertet die im 
Einklang mit den nach Absatz 1 
übermittelten Informationen und 
berücksichtigt dabei die Begründung des 
Mitgliedstaats. Die Kommission kann 
Anmerkungen vorbringen und der 
Mitgliedstaat stellt der Kommission alle 
notwendigen zusätzlichen Informationen 
zur Verfügung. Im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen genehmigt 
die Kommission spätestens drei Monate 
nach der offiziellen Einreichung durch den 
Mitgliedstaat Anträge auf Änderung eines 
Programms, vorausgesetzt, den 
Anmerkungen der Kommission wurde in 
zufriedenstellender Weise Rechnung 
getragen. Gegebenenfalls ändert die 
Kommission im Einklang mit Artikel 15 
Absatz 3 gleichzeitig auch den Beschluss 
über die Genehmigung der 
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Partnerschaftsvereinbarung ab. Partnerschaftsvereinbarung ab.

Or. en

Änderungsantrag 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 26 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission bewertet die im 
Einklang mit den nach Absatz 1 
übermittelten Informationen und 
berücksichtigt dabei die Begründung des 
Mitgliedstaats. Die Kommission kann 
Anmerkungen vorbringen und der 
Mitgliedstaat stellt der Kommission alle 
notwendigen zusätzlichen Informationen 
zur Verfügung. Im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen genehmigt 
die Kommission spätestens fünf Monate 
nach der offiziellen Einreichung durch den 
Mitgliedstaat Anträge auf Änderung eines 
Programms, vorausgesetzt, den 
Anmerkungen der Kommission wurde in 
zufriedenstellender Weise Rechnung 
getragen. Gegebenenfalls ändert die 
Kommission im Einklang mit Artikel 15 
Absatz 3 gleichzeitig auch den Beschluss 
über die Genehmigung der 
Partnerschaftsvereinbarung ab.

2. Die Kommission bewertet die im 
Einklang mit den nach Absatz 1 
übermittelten Informationen und 
berücksichtigt dabei die Begründung des 
Mitgliedstaats. Die Kommission kann 
Anmerkungen vorbringen und der 
Mitgliedstaat stellt der Kommission alle 
notwendigen zusätzlichen Informationen 
zur Verfügung. Im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen genehmigt 
die Kommission spätestens zwei Monate 
nach der offiziellen Einreichung durch den 
Mitgliedstaat Anträge auf Änderung eines 
Programms, vorausgesetzt, den 
Anmerkungen der Kommission wurde in 
zufriedenstellender Weise Rechnung 
getragen. Gegebenenfalls ändert die 
Kommission im Einklang mit Artikel 15 
Absatz 3 gleichzeitig auch den Beschluss 
über die Genehmigung der 
Partnerschaftsvereinbarung ab.

Or. it

Begründung

Gefordert wird die Verkürzung der Frist zur Änderung der operationellen Programme durch 
die Kommission.

Änderungsantrag 787
Monika Smolková, Anna Záborská
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 26a
Abänderungen und Ergänzungen von 
Programmen des makroregionalen 
Entwicklungsfonds
1. Von einer Gruppe von Mitgliedstaaten, 
die einen makroregionalen 
Entwicklungsfonds eingerichtet haben, 
eingereichte Änderungs- und 
Ergänzungsersuchen zu Programmen des 
makroregionalen Entwicklungsfonds sind 
gebührend zu begründen und legen 
insbesondere dar, wie sich die 
Änderungen am Programm des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
voraussichtlich auf das Erreichen der 
EU-Strategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum 
und die spezifischen, im Programm des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
definierten Ziele auswirken werden; der 
Gemeinsame Strategische Rahmen und 
der Vertrag der Mitgliedstaaten über die 
Einrichtung des makroregionalen 
Entwicklungsfonds werden hierbei 
berücksichtigt. Begleitet werden die 
Ersuchen von dem überarbeiteten 
Programm des makroregionalen 
Entwicklungsfonds.
2. Die Kommission bewertet die im 
Einklang mit den nach Absatz 1 
übermittelten Informationen und 
berücksichtigt dabei die Begründung der 
Gruppe von Mitgliedstaaten, die einen 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
eingerichtet haben. Die Kommission kann 
Anmerkungen vorbringen und die Gruppe 
von Mitgliedstaaten, die einen 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
eingerichtet haben, stellt der Kommission 
alle notwendigen zusätzlichen 
Informationen zur Verfügung. Im 
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Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen genehmigt die Kommission 
spätestens fünf Monate nach der 
offiziellen Einreichung durch die Gruppe 
von Mitgliedstaaten, die einen 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
eingerichtet haben, Anträge auf 
Änderung eines Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds, 
vorausgesetzt, den Anmerkungen der 
Kommission wurde in zufriedenstellender 
Weise Rechnung getragen.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 27 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die EIB kann sich auf Ersuchen der 
Mitgliedstaaten an der Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarung sowie an 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Ausarbeitung von Vorhaben – vor allem 
Großprojekten –, Finanzinstrumenten und 
öffentlich-privaten Partnerschaften 
beteiligen.

1. Die EIB kann sich auf Ersuchen der 
Mitgliedstaaten an der Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarung bzw. auf 
Ersuchen der Gruppe von 
Mitgliedstaaten, die einen 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
eingerichtet haben, an der Ausarbeitung 
des Vertrags über die Einrichtung eines 
makroregionalen Entwicklungsfonds  
sowie an Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Ausarbeitung von Vorhaben – vor 
allem Großprojekten –, 
Finanzinstrumenten und öffentlich-privaten 
Partnerschaften beteiligen.

Or. sk
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Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 27 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die EIB kann sich auf Ersuchen der 
Mitgliedstaaten an der Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarung sowie an 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Ausarbeitung von Vorhaben – vor allem 
Großprojekten –, Finanzinstrumenten und 
öffentlich-privaten Partnerschaften 
beteiligen.

1. Die EIB kann sich auf Ersuchen der 
Mitgliedstaaten an der Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarung sowie an 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Ausarbeitung von Vorhaben von Groß- 
und Kleinprojekten mit bedeutendem 
innovativem Potenzial, 
Finanzinstrumenten und öffentlich-privaten 
Partnerschaften beteiligen.

Or. en

Änderungsantrag 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 27 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission kann die EIB vor der 
Genehmigung der 
Partnerschaftsvereinbarung oder der 
Programme konsultieren.

2. Die Kommission kann die EIB vor der 
Genehmigung der 
Partnerschaftsvereinbarung und des 
Vertrags über die Einrichtung eines 
makroregionalen Entwicklungsfonds  
oder der operationellen Programme bzw. 
der Programme des makroregionalen 
Entwicklungsfonds konsultieren.

Or. sk
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Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 27 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission kann die EIB um 
Überprüfung der fachlichen Qualität und 
der wirtschaftlichen und finanziellen 
Tragfähigkeit der Großprojekte sowie um 
Unterstützung hinsichtlich der 
einzusetzenden oder zu entwickelnden 
Finanzinstrumente ersuchen.

3. Die Kommission kann die EIB um 
Überprüfung der fachlichen Qualität und 
der wirtschaftlichen und finanziellen 
Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit der 
Großprojekte sowie um Unterstützung 
hinsichtlich der einzusetzenden oder zu 
entwickelnden Finanzinstrumente 
ersuchen.

Or. en

Änderungsantrag 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Kapitel 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Territoriale Entwicklung

Or. en

Begründung

Mit dem Änderungsantrag soll die Beteiligung aller GSR-Fonds (darunter der 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und der Europäische 
Meeres- und Fischereifonds) an integrierten territorialen Investitionen ermöglicht werden. Zu 
diesem Zweck müssen die Bestimmungen von Artikel 99 in den ersten Teil der Verordnung 
verschoben werden und es bedarf eines neuen Kapitels.



PE491.054v01-00 10/175 AM\903903DE.doc

DE

Änderungsantrag 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 27a
Integrierte territoriale Investitionen

1. Erfordert eine 
Stadtentwicklungsstrategie, eine andere 
territoriale Strategie oder ein territoriales 
Abkommen gemäß Artikel 12 Absatz 1 der 
Verordnung … [ESF] einen integrierten 
Ansatz mit Investitionen im Rahmen von 
mehr als einer Prioritätsachse eines oder 
mehrerer operationeller Programme, so 
wird die Maßnahme als integrierte 
territoriale Investition („ITI“) ausgeführt.
2. In den entsprechenden operationellen 
Programmen werden die geplanten ITI 
festgehalten und die ungefähre 
Zuweisung der Finanzmittel von jeder 
Prioritätsachse an jede ITI dargelegt.
3. Der Mitgliedstaat oder die 
Verwaltungsbehörde kann für die 
Verwaltung und Umsetzung einer ITI 
eine oder mehrere zwischengeschaltete 
Stellen benennen, darunter lokale 
Behörden, Stellen für regionale 
Entwicklung oder 
Nichtregierungsorganisationen.
4. Der Mitgliedstaat oder die 
entsprechende Verwaltungsbehörde stellt 
sicher, dass das Monitoringsystem für das 
operationelle Programm die Ermittlung 
von Vorhaben und Ergebnissen einer zu 
einer ITI beitragenden Prioritätsachse 
vorsieht.

Or. en
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Begründung

Mit dem Änderungsantrag soll die Beteiligung aller GSR-Fonds (darunter der 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und der Europäische 
Meeres- und Fischereifonds) an integrierten territorialen Investitionen ermöglicht werden. Zu 
diesem Zweck müssen die Bestimmungen von Artikel 99 in den ersten Teil der Verordnung 
verschoben werden.

Änderungsantrag 794
Fiorello Provera

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Von der örtlichen Bevölkerung 
betriebene Maßnahmen zur lokalen 
Entwicklung, in Bezug auf den ELER 
bezeichnet als „lokale Entwicklung 
LEADER“:

1. Von den lokalen Behörden in enger 
Partnerschaft mit der örtlichen 
Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur 
lokalen Entwicklung, in Bezug auf den 
ELER bezeichnet als „lokale Entwicklung 
LEADER“:

Or. fr

Änderungsantrag 795
Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Von der örtlichen Bevölkerung 
betriebene Maßnahmen zur lokalen 
Entwicklung, in Bezug auf den ELER 
bezeichnet als „lokale Entwicklung 
LEADER“:

1. Von der örtlichen Bevölkerung 
betriebene Maßnahmen zur lokalen 
Entwicklung, die von örtlichen Behörden 
in Zusammenarbeit mit örtlichen 
Akteuren in Bezug auf den ELER als 
„lokale Entwicklung LEADER“ 
ausgewiesen werden:

Or. en
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Änderungsantrag 796
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) konzentrieren sich auf bestimmte, 
Regionen nachgeordnete Gebiete;

(a) konzentrieren sich auf bestimmte, 
Regionen nachgeordnete Gebiete, die von 
den Mitgliedstaaten im Einklang mit 
ihren spezifischen Gebietseinheiten und 
nach Konsultation aller in Artikel 5 
genannten Partner festgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 797
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden von der örtlichen Bevölkerung 
durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus 
Vertretern lokaler öffentlicher und privater 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
Stimmrechte vertreten;

(b) werden auf Initiative der örtlichen 
Bevölkerung von örtlichen Behörden in 
Zusammenarbeit mit örtlichen Akteuren 
in Form von lokalen Aktionsgruppen, die 
sich aus Vertretern lokaler öffentlicher und 
privater sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
Stimmrechte vertreten;

Or. en

Änderungsantrag 798
Fiorello Provera

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe b



AM\903903DE.doc 13/175 PE491.054v01-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden von der örtlichen Bevölkerung 
durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus 
Vertretern lokaler öffentlicher und privater 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
Stimmrechte vertreten;

(b) werden von den lokalen Behörden in 
enger Partnerschaft mit der örtlichen 
Bevölkerung durch lokale Aktionsgruppen, 
die sich aus Vertretern lokaler öffentlicher 
und privater sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
Stimmrechte vertreten;

Or. fr

Änderungsantrag 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden von der örtlichen Bevölkerung 
durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus 
Vertretern lokaler öffentlicher und privater 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
Stimmrechte vertreten;

(b) werden von der örtlichen Bevölkerung 
durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus 
Vertretern lokaler öffentlicher und privater 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
Stimmrechte vertreten; unter den lokalen 
Aktionsgruppen befinden sich bestehende 
LEADER-Gruppen, die bereits im 
Rahmen der Initiative Leader II1  oder 
Leader+2 bzw. gemäß Artikel  62 der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des 
Rates (ELER)3 unterstützt werden;
_____________
1 Mitteilung der Kommission an die 
Mitgliedstaaten über die Leitlinien für 
integrierte Globalzuschüsse bzw. 
Operationelle Programme, die 
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Gegenstand von Zuschussanträgen der 
Mitgliedstaaten im Rahmen einer 
Gemeinschaftsinitiative sind (Leader II) 
(ABl. C 180 vom 1.7.1994, S. 48).
2 Mitteilung der Kommission an die 
Mitgliedstaaten vom 14. April 2000 über 
die Leitlinien für die 
Gemeinschaftsinitiative für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(Leader+) (ABl. C 139 vom 18.5.2000, S. 
5). Zuletzt geändert durch die Mitteilung 
der Kommission zur Änderung der 
Mitteilung an die Mitgliedstaaten vom 14. 
April 2000 über die Leitlinien für die 
Gemeinschaftsinitiative für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(Leader+) (ABl. C 294 vom 4.12.2003, S. 
11).
3 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des 
Rates vom 20. September 2005 über die 
Unterstützung für die ländliche 
Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für ländliche 
Entwicklung (ELER).

Or. en

Änderungsantrag 800
Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden von der örtlichen Bevölkerung 
durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus 
Vertretern lokaler öffentlicher und privater 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
Stimmrechte vertreten;

(b) werden auf Initiative der örtlichen 
Bevölkerung von örtlichen Behörden in 
Zusammenarbeit mit örtlichen Akteuren 
in Form von lokalen Aktionsgruppen, die 
sich aus Vertretern lokaler öffentlicher und 
privater sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
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Stimmrechte vertreten;

Or. en

Änderungsantrag 801
László Surján

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden von der örtlichen Bevölkerung 
durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus 
Vertretern lokaler öffentlicher und privater 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
Stimmrechte vertreten;

(b) werden von der örtlichen Bevölkerung 
durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus 
Vertretern lokaler öffentlicher und privater 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen und an denen sich die 
Zivilgesellschaft beteiligen kann, 
betrieben; dabei ist auf der 
Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
Stimmrechte vertreten;

Or. en

Änderungsantrag 802
Giommaria Uggias

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden von der örtlichen Bevölkerung 
durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus 
Vertretern lokaler öffentlicher und privater 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
Stimmrechte vertreten;

(b) werden von der örtlichen Bevölkerung 
durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus 
Vertretern lokaler öffentlicher und privater 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
Stimmrechte vertreten, ausgenommen von 
den operationellen Programmen 



PE491.054v01-00 16/175 AM\903903DE.doc

DE

vorgesehene Ausnahmen im Fall 
bestehender institutionalisierter lokaler 
Entwicklungsstrukturen, die andere 
Abstimmungsmodalitäten zulassen;

Or. it

Änderungsantrag 803
Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden von der örtlichen Bevölkerung 
durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus 
Vertretern lokaler öffentlicher und privater 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene weder der 
öffentliche Sektor noch eine einzelne 
Interessengruppe mit mehr als 49 % der 
Stimmrechte vertreten;

(b) werden von der örtlichen Bevölkerung 
durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus 
Vertretern lokaler öffentlicher und privater 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen, betrieben; dabei ist auf 
der Entscheidungsfindungsebene 
grundsätzlich weder der öffentliche Sektor 
noch eine einzelne Interessengruppe mit 
mehr als 49 % der Stimmrechte vertreten; 
im Rahmen von operationellen 
Programmen für institutionalisierte 
örtliche Entwicklungsstrukturen mit 
anderslautenden Abstimmungsregelungen 
sind Ausnahmen möglich;

Or. en

Änderungsantrag 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) werden auf Gebietsebene mit 
integrierten und multisektoralen Strategien 
für lokale Entwicklung umgesetzt;

(c) werden auf Gebietsebene unter 
Berücksichtigung der Langzeiteffekte mit 
integrierten und multisektoralen Strategien 
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für nachhaltige lokale Entwicklung 
umgesetzt;

Or. en

Änderungsantrag 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) sind so konzipiert, dass lokalen 
Bedürfnissen und lokal vorhandenem 
Potenzial Rechnung getragen wird, und 
umfassen – je nach lokalen Verhältnissen – 
innovative Merkmale, Vernetzung und 
gegebenenfalls Zusammenarbeit.

(d) sind so konzipiert, dass lokalen 
Bedürfnissen und lokal vorhandenem 
Potenzial Rechnung getragen wird, und 
umfassen – je nach lokalen Verhältnissen – 
innovative und soziokulturelle Merkmale, 
Vernetzung und gegebenenfalls 
Zusammenarbeit.

Or. en

Änderungsantrag 806
Fiorello Provera

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unterstützung der lokalen Entwicklung 
aus den GSR-Fonds wird unter den GSR-
Fonds abgestimmt und koordiniert. Dies 
wird unter anderem durch eine 
Koordinierung des Aufbaus von 
Kapazitäten und der Auswahl, 
Genehmigung und Finanzierung von 
Strategien für lokale Entwicklung und 
Gruppen, die sich mit lokaler Entwicklung 
befassen, gewährleistet.

2. Unterstützung der lokalen Entwicklung 
aus den GSR-Fonds wird unter den GSR-
Fonds abgestimmt und koordiniert. Dies 
wird unter anderem durch eine 
Koordinierung des Aufbaus von 
Kapazitäten und der Auswahl, 
Genehmigung und Finanzierung von 
Strategien für lokale Entwicklung und 
Gruppen, die sich mit lokaler Entwicklung 
befassen, mit den lokalen Behörden 
gewährleistet.
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Or. fr

Änderungsantrag 807
Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unterstützung der lokalen Entwicklung 
aus den GSR-Fonds wird unter den GSR-
Fonds abgestimmt und koordiniert. Dies 
wird unter anderem durch eine 
Koordinierung des Aufbaus von 
Kapazitäten und der Auswahl, 
Genehmigung und Finanzierung von 
Strategien für lokale Entwicklung und 
Gruppen, die sich mit lokaler Entwicklung 
befassen, gewährleistet.

2. Unterstützung der lokalen Entwicklung 
aus den GSR-Fonds wird unter den GSR-
Fonds abgestimmt und koordiniert. Dies 
wird unter anderem durch eine 
Koordinierung des Aufbaus von 
Kapazitäten und der Auswahl, 
Genehmigung und Finanzierung von 
Strategien für lokale Entwicklung und 
Gruppen, die sich mit lokaler Entwicklung 
befassen, unter Mitwirkung örtlicher 
Behörden, gewährleistet.

Or. en

Änderungsantrag 808
Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 28a
Die Bestimmungen sollen als 
Voraussetzung für die Festlegung 
städtischer und integrierter territorialer 
Investitionen gemäß Artikel 93 dieser 
Verordnung und Artikel 7 der 
Verordnung (EU) Nr. (...)/2012 dienen.

Or. en
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Änderungsantrag 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Eine Strategie für lokale Entwicklung 
umfasst mindestens Folgendes:

1. Eine Strategie für nachhaltige lokale 
Entwicklung umfasst mindestens 
Folgendes:

Or. en

Änderungsantrag 810
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Festlegung des Gebiets und der 
Bevölkerung, die von der Strategie 
abgedeckt werden;

(a) die Festlegung des Gebiets und der 
Bevölkerung, die abhängig von der 
Funktionalität der lokalen Gebiete und 
der Verbindungen zwischen dem 
städtischen und dem ländlichen Raum 
von der Strategie abgedeckt werden;

Or. en

Änderungsantrag 811
Fiorello Provera

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Festlegung des Gebiets und der 
Bevölkerung, die von der Strategie 
abgedeckt werden;

(a) die Festlegung des Gebiets und der 
Bevölkerung, die von der Strategie 
abgedeckt werden, entsprechend der 
Funktionalität der lokalen Gebiete und 
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der Stadt-Land-Verbindungen;

Or. fr

Änderungsantrag 812
Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Festlegung des Gebiets und der 
Bevölkerung, die von der Strategie 
abgedeckt werden;

(a) die Festlegung des Gebiets und der 
Bevölkerung, die abhängig von der 
Funktionalität der lokalen Gebiete und 
der Stadt-Land-Beziehungen von der 
Strategie abgedeckt werden;

Or. en

Änderungsantrag 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) eine Beschreibung der Strategie und 
ihrer Ziele, eine Erläuterung des 
integrierten und innovativen Charakters der 
Strategie und eine Rangfolge der Ziele, 
einschließlich klarer und messbarer 
Zielvorgaben für Output oder Ergebnisse. 
Die Strategie stimmt mit den relevanten 
Programmen aller beteiligten GSR-Fonds 
überein;

(c) eine Beschreibung der Strategie und 
ihrer Ziele, eine Erläuterung des 
integrierten und innovativen Charakters der 
Strategie und eine Rangfolge der Ziele, 
einschließlich klarer und messbarer 
Zielvorgaben für Output oder Ergebnisse. 
Die Strategie stimmt mit den relevanten 
Strategien der Behörden und den 
relevanten Programmen aller beteiligten 
GSR-Fonds überein;

Or. en

Änderungsantrag 814
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Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) eine Beschreibung der Strategie und 
ihrer Ziele, eine Erläuterung des 
integrierten und innovativen Charakters 
der Strategie und eine Rangfolge der 
Ziele, einschließlich klarer und messbarer 
Zielvorgaben für Output oder Ergebnisse. 
Die Strategie stimmt mit den relevanten 
Programmen aller beteiligten GSR-Fonds 
überein;

(c) eine Beschreibung der Strategie und 
ihrer Ziele, aus der ihr integrierter 
Charakter hervorgeht; insbesondere für 
die Strategien in Stadtrandgebieten unter 
Einbeziehung städtischer Partner und der 
örtlichen Bevölkerung;

Or. fr

Änderungsantrag 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) eine Beschreibung der Strategie und 
ihrer Ziele, eine Erläuterung des 
integrierten und innovativen Charakters 
der Strategie und eine Rangfolge der 
Ziele, einschließlich klarer und messbarer 
Zielvorgaben für Output oder Ergebnisse. 
Die Strategie stimmt mit den relevanten 
Programmen aller beteiligten GSR-Fonds 
überein;

(c) eine Beschreibung der Strategie und 
ihrer Ziele, wobei ein Schwerpunkt auf 
ihrem integrierten Charakter liegt, 
insbesondere in Bezug auf Strategien für 
Stadtrandgebiete und Funktionszonen, an 
denen städtische Partner und ländliche 
Akteure beteiligt werden;

Or. en

Begründung

Im Rahmen der Strategien für lokale Entwicklung ist es wichtig, die Stadt-Land-Beziehungen 
zu fördern. Darüber hinaus sollten lokale Akteure in Stadtrandgebieten im vollen Umfang in 
diese Strategien mit einbezogen werden.
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Änderungsantrag 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) eine Beschreibung der Strategie und 
ihrer Ziele, eine Erläuterung des 
integrierten und innovativen Charakters der 
Strategie und eine Rangfolge der Ziele, 
einschließlich klarer und messbarer 
Zielvorgaben für Output oder Ergebnisse. 
Die Strategie stimmt mit den relevanten 
Programmen aller beteiligten GSR-Fonds 
überein;

(c) eine Beschreibung der Strategie und 
ihrer Ziele, eine Erläuterung des 
integrierten und innovativen Charakters der 
Strategie und eine Rangfolge der Ziele, 
einschließlich klarer und messbarer 
Zielvorgaben für Output oder Ergebnisse. 
Die Strategie stimmt mit den relevanten 
Programmen aller beteiligten GSR-Fonds 
sowie den horizontalen Zielen gemäß 
Artikel 6, 7, und 8 dieser Verordnung 
überein;

Or. en

Änderungsantrag 817
Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) den Finanzierungsplan für die Strategie, 
der auch die geplanten Zuweisungen jedes 
der GSR-Fonds enthält.

(g) den Finanzierungsplan für die Strategie, 
der auch die geplanten Zuweisungen jedes 
der GSR-Fonds und insbesondere die 
Verwendung integrierter territorialer 
Investitionen, nachhaltige 
Stadtentwicklung und gemeinsame 
Aktionspläne enthält

Or. en

Änderungsantrag 818
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László Surján

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ga) eine sorgfältige Planung des Ausbaus 
der Kapazitäten von lokalen Akteuren, 
Empfängern und potenziellen Partnern in 
Bezug auf die Vorbereitung und 
Durchführung von Projekten auf der 
Grundlage konkreter Bedürfnisse des 
jeweiligen Gebiets

Or. en

Änderungsantrag 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien 
für die Auswahl der Strategien für lokale 
Entwicklung fest. In den fondsspezifischen 
Regelungen werden Auswahlkriterien 
festgelegt.

2. Die Mitgliedstaaten legen im 
Einvernehmen mit den regionalen und 
lokalen Behörden gemäß den in Artikel 4 
Absatz 4 und in Artikel 5 festgelegten 
Grundsätzen die Kriterien für die Auswahl 
der Strategien für lokale Entwicklung fest. 
In den fondsspezifischen Regelungen 
werden Auswahlkriterien festgelegt.

Or. fr

Änderungsantrag 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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2. Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien 
für die Auswahl der Strategien für lokale 
Entwicklung fest. In den fondsspezifischen 
Regelungen werden Auswahlkriterien 
festgelegt.

2. Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien 
für die Auswahl der Strategien für 
nachhaltige lokale Entwicklung fest. In 
den fondsspezifischen Regelungen werden 
Auswahlkriterien festgelegt.

Or. en

Änderungsantrag 821
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Strategien für lokale Entwicklung 
werden von einem zu diesem Zweck von 
den relevanten Verwaltungsbehörden der 
Programme eingerichteten Ausschuss 
ausgewählt.

3. Die Strategien für lokale Entwicklung 
werden von einem zu diesem Zweck von 
den relevanten Verwaltungsbehörden der 
Programme eingerichteten Ausschuss 
gemäß Artikel 5 ausgewählt. Dem 
Ausschuss gehören in Artikel 5 genannte 
Partner, insbesondere Sozialpartner an.

Or. en

Änderungsantrag 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Strategien für lokale Entwicklung 
werden von einem zu diesem Zweck von 
den relevanten Verwaltungsbehörden der 
Programme eingerichteten Ausschuss 
ausgewählt.

3. Die Strategien für nachhaltige lokale 
Entwicklung werden von einem zu diesem 
Zweck von den relevanten 
Verwaltungsbehörden der Programme 
eingerichteten Ausschuss ausgewählt. Die 
in Artikel 5 genannten Partner sind in 
diesem Ausschuss angemessen vertreten.

Or. en
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Änderungsantrag 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Auswahl und Genehmigung aller 
Strategien für lokale Entwicklung wird 
spätestens zum 31. Dezember 2015 
abgeschlossen.

4. Die Auswahl und Genehmigung der von 
bestehenden lokalen Aktionsgruppen 
entwickelten und durchgeführten 
Strategien für nachhaltige lokale 
Entwicklung wird spätestens zum 
31. Dezember 2015 abgeschlossen. Die 
Auswahl und Genehmigung der von 
neugebildeten Aktionsgruppen 
vorgeschlagenen Aktionsgruppen wird 
spätestens zum 31. Dezember 2016 
abgeschlossen.

Or. en

Änderungsantrag 824
Fiorello Provera

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Im Beschluss über die Genehmigung 
einer Strategie für lokale Entwicklung 
durch die Verwaltungsbehörde werden die 
Mittelzuweisungen aus jedem GSR-Fonds 
festgehalten. Darüber hinaus ist darin die 
Rolle der für die Durchführung der 
jeweiligen Programme zuständigen 
Behörden für alle Durchführungsaufgaben 
im Zusammenhang mit der Strategie 
dargelegt.

5. Im Beschluss über die Genehmigung 
einer Strategie für lokale Entwicklung 
durch die Verwaltungsbehörde werden die 
Mittelzuweisungen aus jedem GSR-Fonds 
festgehalten. Darüber hinaus ist darin die 
Rolle der für die Durchführung der 
jeweiligen Programme zuständigen lokalen 
Behörden für alle Durchführungsaufgaben 
im Zusammenhang mit der Strategie 
dargelegt.

Or. fr
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Änderungsantrag 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Im Beschluss über die Genehmigung 
einer Strategie für lokale Entwicklung 
durch die Verwaltungsbehörde werden die 
Mittelzuweisungen aus jedem GSR-Fonds 
festgehalten. Darüber hinaus ist darin die 
Rolle der für die Durchführung der 
jeweiligen Programme zuständigen 
Behörden für alle Durchführungsaufgaben 
im Zusammenhang mit der Strategie 
dargelegt.

5. Im Beschluss über die Genehmigung 
einer Strategie für nachhaltige lokale 
Entwicklung durch die 
Verwaltungsbehörde werden die 
Mittelzuweisungen aus jedem GSR-Fonds 
festgehalten. Darüber hinaus ist darin die 
Rolle der für die Durchführung der 
jeweiligen Programme zuständigen 
Behörden für alle Durchführungsaufgaben 
im Zusammenhang mit der Strategie 
dargelegt.

Or. en

Änderungsantrag 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 bezüglich der in Absatz 1 
Buchstabe a aufgeführten Festlegung des 
Gebiets und der Bevölkerung, die von der 
Strategie abgedeckt werden, anzunehmen.

entfällt

Or. en

Begründung

Zur Festlegung des Gebiets und der Bevölkerung, die  von der Strategie für lokale 
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Entwicklung abgedeckt sind, wird zu häufig von delegierten Rechtsakten Gebrauch gemacht. 
Üblicherweise fallen derartige Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich regionaler Behörden, 
da sie genaue Kenntnisse der örtlichen Situation erfordern.

Änderungsantrag 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 bezüglich der in Absatz 1 
Buchstabe a aufgeführten Festlegung des 
Gebiets und der Bevölkerung, die von der 
Strategie abgedeckt werden, anzunehmen.

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 828
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 29 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 bezüglich der in Absatz 1 
Buchstabe a aufgeführten Festlegung des 
Gebiets und der Bevölkerung, die von der 
Strategie abgedeckt werden, anzunehmen.

6. Im Rahmen der von der Europäischen 
Kommission festgelegten Vorschriften 
wird die Festlegung des Gebiets und der 
Bevölkerung, die von der lokalen 
Entwicklungsstrategie abgedeckt werden, 
von den für die Planung zuständigen 
Behörden auf der am ehesten geeigneten 
territorialen Ebene aufgrund der auf 
lokaler Ebene vorhandenen realen 
sozioökonomischen Gegebenheiten 
festgelegt.

Or. it



PE491.054v01-00 28/175 AM\903903DE.doc

DE

Begründung

Was LEADER, die Mindestgröße der Territorien und die Mindestoberfläche, die von der 
Verwaltungsbehörde ausgewählt werden können, anbelangt, sollte unbedingt präzisiert 
werden, dass die Kommission eine allgemeine Regel festlegt, die nach Maßgabe der 
unterschiedlichen regionalen und lokalen Realitäten im Sinne einer umfassenden 
Subsidiarität angepasst wird.

Änderungsantrag 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 30 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Lokale Aktionsgruppen entwerfen die 
Strategien für lokale Entwicklung und 
führen sie durch.

1. Lokale Aktionsgruppen entwerfen die 
Strategien für nachhaltige lokale 
Entwicklung und führen sie durch.

Or. en

Änderungsantrag 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 30 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten legen für alle 
Durchführungsaufgaben im 
Zusammenhang mit der Strategie die 
jeweilige Rolle der lokalen 
Aktionsgruppen und die für die 
Durchführung der jeweiligen Programme 
zuständigen Behörden fest.

Die Mitgliedstaaten legen gemäß dem in 
Artikel 4 Absatz 4 festgelegten Verfahren 
für alle Durchführungsaufgaben im 
Zusammenhang mit der Strategie die 
jeweilige Rolle der lokalen 
Aktionsgruppen und die für die 
Durchführung der jeweiligen Programme 
zuständigen Behörden fest.

Or. fr
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Änderungsantrag 831
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 30 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, 
dass die lokalen Aktionsgruppen entweder 
einen Partner aus der Gruppe als 
federführenden Partner in administrativen 
und finanziellen Belangen auswählen oder 
in einer rechtlich konstituierten 
gemeinsamen Organisationsform 
zusammenkommen.

2. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, 
dass die lokalen Aktionsgruppen entweder 
eine örtliche Behörde aus der Gruppe als 
federführenden Partner in administrativen 
und finanziellen Belangen auswählen oder 
in einer rechtlich konstituierten 
gemeinsamen öffentlichen 
Organisationsform zusammenkommen. In 
jedem Falle sollte die 
Verwaltungsbehörde Maßnahmen zur 
Bewertung der Leistungsfähigkeit der 
ausgewählten federführenden Partner 
bzw. der vorgesehenen gemeinsamen 
Organisationsform in Bezug auf das 
Programm- und Projektmanagement 
treffen.

Or. en

Änderungsantrag 832
Fiorello Provera

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 30 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, 
dass die lokalen Aktionsgruppen entweder 
einen Partner aus der Gruppe als 
federführenden Partner in administrativen 
und finanziellen Belangen auswählen oder 
in einer rechtlich konstituierten 
gemeinsamen Organisationsform 
zusammenkommen.

2. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, 
dass die lokalen Aktionsgruppen entweder 
eine lokale Behörde aus der Gruppe als 
federführenden Partner in administrativen 
und finanziellen Belangen auswählen oder 
in einer rechtlich konstituierten 
gemeinsamen öffentlichen 
Organisationsform zusammenkommen.

Or. fr
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Änderungsantrag 833
Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 30 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, 
dass die lokalen Aktionsgruppen entweder 
einen Partner aus der Gruppe als 
federführenden Partner in administrativen 
und finanziellen Belangen auswählen oder 
in einer rechtlich konstituierten 
gemeinsamen Organisationsform 
zusammenkommen.

2. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, 
dass die lokalen Aktionsgruppen entweder 
eine örtliche Behörde aus der Gruppe als 
federführenden Partner in administrativen 
und finanziellen Belangen auswählen oder 
in einer rechtlich konstituierten 
gemeinsamen öffentlichen 
Organisationsform zusammenkommen.

Or. en

Änderungsantrag 834
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 30 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) den Aufbau von Kapazitäten der 
lokalen Akteure zur Entwicklung und 
Durchführung von Vorhaben;

(a) den Aufbau von Kapazitäten der 
lokalen Akteure zur Entwicklung und 
Durchführung von Vorhaben und die 
aktive Förderung der Verbesserung ihrer 
Fähigkeiten und Kompetenzen in Bezug 
auf Projekt- und Programmmanagement;

Or. en

Änderungsantrag 835
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 30 – Absatz 3 – Buchstabe b



AM\903903DE.doc 31/175 PE491.054v01-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) das Ausarbeiten eines nicht 
diskriminierenden und transparenten 
Auswahlverfahrens und von Kriterien für 
die Auswahl der Vorhaben, die 
Interessenkonflikte vermeiden; dabei wird 
gewährleistet, dass mindestens 50 % der 
Stimmen in den Auswahlentscheidungen 
von Partnern aus dem nichtöffentlichen 
Bereich stammen, die Möglichkeit des 
Einspruchs gegen die 
Auswahlentscheidungen vorgesehen ist 
und die Auswahl im schriftlichen 
Verfahren erlaubt wird;

(b) das Ausarbeiten eines nicht 
diskriminierenden und transparenten 
Auswahlverfahrens und von Kriterien für 
die Auswahl der Vorhaben, die 
Interessenkonflikte vermeiden; dabei wird 
gewährleistet, dass mindestens 50 % der 
Stimmen in den Auswahlentscheidungen 
von Partnern aus dem nichtöffentlichen 
Bereich (private Partner und 
Vereinigungen) stammen, die Möglichkeit 
des Einspruchs gegen die 
Auswahlentscheidungen vorgesehen ist 
und die Auswahl im schriftlichen 
Verfahren erlaubt wird;

Or. en

Änderungsantrag 836
Fiorello Provera

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 30 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) das Ausarbeiten eines nicht 
diskriminierenden und transparenten 
Auswahlverfahrens und von Kriterien für 
die Auswahl der Vorhaben, die 
Interessenkonflikte vermeiden; dabei wird 
gewährleistet, dass mindestens 50 % der 
Stimmen in den Auswahlentscheidungen 
von Partnern aus dem nichtöffentlichen 
Bereich stammen, die Möglichkeit des 
Einspruchs gegen die 
Auswahlentscheidungen vorgesehen ist 
und die Auswahl im schriftlichen 
Verfahren erlaubt wird;

(b) das Ausarbeiten eines nicht 
diskriminierenden und transparenten 
Auswahlverfahrens und von Kriterien für 
die Auswahl der Vorhaben, die 
Interessenkonflikte vermeiden; dabei wird 
gewährleistet, dass mindestens 40 % der 
Stimmen in den Auswahlentscheidungen 
von Partnern aus dem nichtöffentlichen 
Bereich und dem Verbandswesen 
stammen, die Möglichkeit des Einspruchs 
gegen die Auswahlentscheidungen 
vorgesehen ist und die Auswahl im 
schriftlichen Verfahren erlaubt wird;

Or. fr
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Änderungsantrag 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 30 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) das Ausarbeiten eines nicht 
diskriminierenden und transparenten 
Auswahlverfahrens und von Kriterien für 
die Auswahl der Vorhaben, die 
Interessenkonflikte vermeiden; dabei wird 
gewährleistet, dass mindestens 50 % der 
Stimmen in den Auswahlentscheidungen 
von Partnern aus dem nichtöffentlichen 
Bereich stammen, die Möglichkeit des 
Einspruchs gegen die 
Auswahlentscheidungen vorgesehen ist 
und die Auswahl im schriftlichen 
Verfahren erlaubt wird;

(b) das Ausarbeiten eines auf der 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
beruhenden nicht diskriminierenden und 
transparenten Auswahlverfahrens und von 
Kriterien für die Auswahl der Vorhaben, 
die Interessenkonflikte vermeiden; dabei 
wird gewährleistet, dass mindestens 50 % 
der Stimmen in den 
Auswahlentscheidungen von Partnern aus 
dem nichtöffentlichen Bereich stammen, 
die Möglichkeit des Einspruchs gegen die 
Auswahlentscheidungen vorgesehen ist 
und die Auswahl im schriftlichen 
Verfahren erlaubt wird;

Or. en

Änderungsantrag 838
Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 30 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) das Ausarbeiten eines nicht 
diskriminierenden und transparenten 
Auswahlverfahrens und von Kriterien für 
die Auswahl der Vorhaben, die 
Interessenkonflikte vermeiden; dabei wird 
gewährleistet, dass mindestens 50 % der 
Stimmen in den Auswahlentscheidungen 
von Partnern aus dem nichtöffentlichen 
Bereich stammen, die Möglichkeit des 
Einspruchs gegen die 
Auswahlentscheidungen vorgesehen ist 
und die Auswahl im schriftlichen 

(b) das Ausarbeiten eines nicht 
diskriminierenden und transparenten 
Auswahlverfahrens und von Kriterien für 
die Auswahl der Vorhaben, die 
Interessenkonflikte vermeiden; dabei wird 
gewährleistet, dass mindestens 40 % der 
Stimmen in den Auswahlentscheidungen 
von Partnern aus dem nichtöffentlichen 
Bereich (private Partner und 
Vereinigungen) stammen, die Möglichkeit 
des Einspruchs gegen die 
Auswahlentscheidungen vorgesehen ist 



AM\903903DE.doc 33/175 PE491.054v01-00

DE

Verfahren erlaubt wird; und die Auswahl im schriftlichen 
Verfahren erlaubt wird;

Or. en

Änderungsantrag 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 30 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) das Gewährleisten der Kohärenz mit 
der Strategie für lokale Entwicklung bei 
der Auswahl der Vorhaben durch 
Einstufung der Vorhaben nach ihrem 
Beitrag zum Erreichen der Ziele und zur 
Einhaltung der Vorsätze der Strategie;

(c) das Gewährleisten der Kohärenz mit 
der Strategie für nachhaltige lokale 
Entwicklung bei der Auswahl der 
Vorhaben durch Einstufung der Vorhaben 
nach ihrem Beitrag zum Erreichen der 
Ziele und zur Einhaltung der Vorsätze der 
Strategie;

Or. en

Änderungsantrag 840
Nuno Teixeira

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 30 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) das Gewährleisten der Kohärenz mit 
der Strategie für lokale Entwicklung bei 
der Auswahl der Vorhaben durch 
Einstufung der Vorhaben nach ihrem 
Beitrag zum Erreichen der Ziele und zur 
Einhaltung der Vorsätze der Strategie;

(c) das Gewährleisten der Umsetzung der 
Strategie für lokale Entwicklung bei der 
Auswahl der Vorhaben und der 
beihilfefähigen Investitionen durch 
Einstufung der Vorhaben nach ihrem 
Beitrag zum Erreichen der Ziele, zum 
Aktionsplan und zur Einhaltung der 
Vorsätze der Strategie;

Or. pt
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Begründung

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die lokalen Aktionsgruppen (LAG) die 
Hauptaufgabe haben, die Umsetzung der zuvor definierten lokalen Entwicklungsstrategie zu 
gewährleisten und dass diese vereinbarte Strategie nicht ständig geändert wird. Ziel ist es, 
dass die LAG die beihilfefähigen Investitionen und den Aktionsplan festlegen, so dass die 
bestmögliche Umsetzung der vereinbarten Strategie garantiert ist.

Änderungsantrag 841
Nuno Teixeira

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 31 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Kosten der Unterstützung der 
Vorbereitungen;

(a) die Kosten der Unterstützung der 
Vorbereitungen und Ausarbeitung der 
lokalen Entwicklungsstrategien;

Or. pt

Begründung

Alle Kosten der Ausarbeitung der lokalen Entwicklungsstrategie müssen finanziert werden, 
vor allem Studien, Projekte, strategische Analysen und alle getätigten Investitionen, um die 
umzusetzende Strategie richtig festzulegen.

Änderungsantrag 842
László Surján

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 31 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Ausbau der Kapazitäten, Schulungen 
für lokale Akteure in den Bereichen 
Planung, Entwicklung und 
Durchführung von Programmen

Or. en
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Änderungsantrag 843
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die GSR-Fonds können 
Finanzinstrumente im Rahmen eines 
Programms – selbst wenn es über 
Dachfonds organisiert wurde – 
unterstützen, um zum Erreichen 
bestimmter, in einer Priorität festgelegter 
Ziele beizutragen; Grundlage ist eine Ex-
ante-Bewertung, die Marktschwächen oder 
suboptimale Investitionssituationen sowie 
Investitionsanforderungen aufgezeigt hat.

1. Die unter den GSR fallenden Fonds 
können Finanzinstrumente im Rahmen 
eines Programms – selbst wenn es über 
Dachfonds organisiert wurde – 
unterstützen, um zum Erreichen 
bestimmter, in einer Priorität festgelegter 
Ziele beizutragen; Grundlage ist eine 
gemäß den in Anhang XX festgelegten 
Vorschriften ausgearbeitete Ex-ante-
Bewertung, die Marktschwächen oder 
suboptimale Investitionssituationen sowie 
Investitionsanforderungen aufgezeigt hat. 
Die Mitgliedstaaten sollten die 
Inanspruchnahme der Finanzinstrumente 
erleichtern.

Or. xm

Begründung

Die Mitgliedstaaten müssen darauf hinarbeiten, administrative und rechtliche Hindernisse für 
die Inanspruchnahme der Finanzinstrumente zu beseitigen. Derzeit können nicht alle 
Regionen in Europa in den Genuss der Finanzinstrumente kommen, die u.a. die Strukturfonds 
zur Verfügung stellen. Dies führt dazu, dass die Fonds nicht ihre größtmögliche Wirkung 
haben können.

Änderungsantrag 844
Mojca Kleva

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die GSR-Fonds können 
Finanzinstrumente im Rahmen eines 
Programms – selbst wenn es über 
Dachfonds organisiert wurde – 

1. Die GSR-Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, können 
Finanzinstrumente im Rahmen eines 
Programms – selbst wenn es über 
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unterstützen, um zum Erreichen 
bestimmter, in einer Priorität festgelegter 
Ziele beizutragen; Grundlage ist eine Ex-
ante-Bewertung, die Marktschwächen oder 
suboptimale Investitionssituationen sowie 
Investitionsanforderungen aufgezeigt hat.

Dachfonds organisiert wurde – 
unterstützen, um zum Erreichen 
thematischer und bestimmter, in einer 
Priorität festgelegter Ziele beizutragen; 
Grundlage ist eine Ex-ante-Bewertung, die 
Marktschwächen oder suboptimale 
Investitionssituationen sowie 
Investitionsanforderungen nachgewiesen 
hat.

Or. en

Änderungsantrag 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die GSR-Fonds können 
Finanzinstrumente im Rahmen eines 
Programms – selbst wenn es über 
Dachfonds organisiert wurde – 
unterstützen, um zum Erreichen 
bestimmter, in einer Priorität festgelegter 
Ziele beizutragen; Grundlage ist eine Ex-
ante-Bewertung, die Marktschwächen oder 
suboptimale Investitionssituationen sowie 
Investitionsanforderungen aufgezeigt hat.

1. Die GSR-Fonds können 
Finanzinstrumente im Rahmen eines 
operationellen Programms oder eines 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds – selbst wenn es über 
Dachfonds organisiert wurde – 
unterstützen, um zum Erreichen 
bestimmter, in einer Priorität festgelegter 
Ziele beizutragen; Grundlage ist eine Ex-
ante-Bewertung, die Marktschwächen oder 
suboptimale Investitionssituationen sowie 
Investitionsanforderungen aufgezeigt hat.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 846
Richard Seeber
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die GSR-Fonds können 
Finanzinstrumente im Rahmen eines 
Programms – selbst wenn es über 
Dachfonds organisiert wurde – 
unterstützen, um zum Erreichen 
bestimmter, in einer Priorität festgelegter 
Ziele beizutragen; Grundlage ist eine Ex-
ante-Bewertung, die Marktschwächen 
oder suboptimale Investitionssituationen 
sowie Investitionsanforderungen 
aufgezeigt hat.

1. Die GSR-Fonds können 
Finanzinstrumente im Rahmen eines 
Programms – selbst wenn es über 
Dachfonds organisiert wurde – 
unterstützen, um zum Erreichen 
bestimmter, in einer Priorität festgelegter 
Ziele beizutragen.

Or. en

Änderungsantrag 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Finanzinstrumente können mit 
Finanzhilfen, Zinszuschüssen und Prämien 
für Bürgschaften kombiniert werden. In 
diesem Fall sind für jede Art der 
Finanzierung separate Unterlagen zu 
führen.

Finanzinstrumente können mit 
Finanzhilfen, Zinszuschüssen und Prämien 
für Bürgschaften kombiniert werden.

Or. de

Änderungsantrag 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Finanzinstrumente können mit 
Finanzhilfen, Zinszuschüssen und Prämien 
für Bürgschaften kombiniert werden. In 
diesem Fall sind für jede Art der 
Finanzierung separate Unterlagen zu 
führen.

Finanzinstrumente können mit 
Finanzhilfen, Zinszuschüssen, 
Mikrokrediten und Prämien für 
Bürgschaften kombiniert werden. In 
diesem Fall sind für jede Art der 
Finanzierung separate Unterlagen zu 
führen.

Or. en

Änderungsantrag 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung detaillierter 
Regelungen für die Ex-ante-Bewertung 
von Finanzinstrumenten, die 
Kombination von Unterstützung für die 
Endempfänger durch Finanzhilfen, 
Zinszuschüsse, Prämien für Bürgschaften 
und Finanzinstrumente, zusätzliche 
spezifische Regelungen zur 
Förderfähigkeit von Ausgaben und 
Regelungen zur Spezifizierung der nicht 
durch Finanzinstrumente zu 
unterstützenden Maßnahmenarten 
anzunehmen.

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung detaillierter 
Regelungen für die Ex-ante-Bewertung 
von Finanzinstrumenten, die Kombination 
von Unterstützung für die Endempfänger 
durch Finanzhilfen, Zinszuschüsse, 
Prämien für Bürgschaften und 
Finanzinstrumente, zusätzliche 
spezifische Regelungen zur 
Förderfähigkeit von Ausgaben und 
Regelungen zur Spezifizierung der nicht 
durch Finanzinstrumente zu 
unterstützenden Maßnahmenarten 
anzunehmen.

Die Kommission legt in 
Durchführungsrechtsakten einheitliche 
Bedingungen für die Ex-Ante Bewertung 
von Finanzinstrumenten fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 143 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. de

Begründung

Streichung, weil bereits durch Abs.2 ausreichend geklärt; beihilferechtliche Erfordernisse 
bleiben davon unberührt; Gefahr eines erheblichenbürokratischen Aufwandes ohne 
Mehrwert. Aus Gründen der Rechtssicherheit keine delegierten Rechtsakte in Bezug auf die 
Ex ante Bewertung, sondern Regelungen in der Durchführungsverordnung. Streichung der 
Kommissionsbefugnis zu Kombination, da in beihilferechtlichen Vorschriften ausreichend 
geregelt. Vermeidung von Sonderrecht für Finanzinstrumente. Restliche Regelungen in Art. 
35a.

Änderungsantrag 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung detaillierter 
Regelungen für die Ex-ante-Bewertung 
von Finanzinstrumenten, die Kombination 

Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung detaillierter 
Regelungen für die Ex-ante-Bewertung 
von Finanzinstrumenten, die Kombination 
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von Unterstützung für die Endempfänger 
durch Finanzhilfen, Zinszuschüsse, 
Prämien für Bürgschaften und 
Finanzinstrumente, zusätzliche spezifische 
Regelungen zur Förderfähigkeit von 
Ausgaben und Regelungen zur 
Spezifizierung der nicht durch 
Finanzinstrumente zu unterstützenden 
Maßnahmenarten anzunehmen.

von Unterstützung für die Endempfänger 
durch Finanzhilfen, Zinszuschüsse, 
Prämien für Bürgschaften, Mikrokredite 
und Finanzinstrumente, zusätzliche 
spezifische Regelungen zur Förderfähigkeit 
von Ausgaben und Regelungen zur 
Spezifizierung der nicht durch 
Finanzinstrumente zu unterstützenden 
Maßnahmenarten anzunehmen.

Or. en

Änderungsantrag 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 32 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Vorschriften außerhalb dieses Titels 
finden nur auf das Vorhaben bzw. den 
Begünstigten (das Finanzinstrument) 
Anwendung.

Or. de

Begründung

Klarstellung, dass der unterstützte Endempfänger nicht Adressat von Normen außerhalb 
dieses Tittel ist (bspw. Unregelmäßigkeiten, Einnahmen schaffende Projekte, Dauerhaftigkeit 
von Vorhaben).

Änderungsantrag 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 32 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Beiträge in Form von Sachleistungen 
stellen keine förderfähigen Ausgaben im 

3. Beiträge in Form von Sachleistungen 
stellen keine förderfähigen Ausgaben im 
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Hinblick auf Finanzinstrumente dar; 
Ausnahmen sind Beiträge in Form von 
Grundstücken oder Immobilien hinsichtlich 
von Investitionen zur Unterstützung der 
Stadtentwicklung oder Stadterneuerung, 
bei denen Grund oder Immobilien Teil der 
Investitionen sind. Solche Beiträge in Form 
von Grundstücken oder Immobilien sind 
förderfähig, sofern die Bedingungen aus 
Artikel 59 erfüllt sind.

Hinblick auf Finanzinstrumente dar; 
Ausnahmen sind Beiträge in Form von 
Grundstücken oder Immobilien hinsichtlich 
von Investitionen zur Unterstützung der 
Stadtentwicklung oder Stadterneuerung, 
bei denen Grund oder Immobilien Teil der 
Investitionen sind. Solche Beiträge in Form 
von Grundstücken oder Immobilien sind 
förderfähig, sofern die Bedingungen aus 
Artikel 59 ohne Beachtung der 
Wertegrenze des Artikels 59 Absatz 3 
Buchstabe b erfüllt sind.

Or. de

Begründung

Wirtschaftlich unrealistische Betrachtungsweise, was Immobilienpreise in Metropolen 
angeht.

Änderungsantrag 854
Mojca Kleva

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Für die Finanzinstrumente aus Absatz 1 
Buchstabe a gilt Titel [VIII] der 
Haushaltsordnung. Die Beiträge aus den 
GSR-Fonds an die Finanzinstrumente im 
Rahmen von Absatz 1 Buchstabe a werden 
auf separaten Konten verbucht und im 
Einklang mit den Zielen der jeweiligen 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen und Endempfänger in 
Übereinstimmung mit dem Programm bzw. 
den Programmen, aus dem/denen der 
Beitrag erfolgt, eingesetzt.

2. Für die Finanzinstrumente aus Absatz 1 
Buchstabe a gilt Titel [VIII] der 
Haushaltsordnung. Die Beiträge aus den 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, an die Finanzinstrumente 
im Rahmen von Absatz 1 Buchstabe a 
werden auf separaten Konten verbucht und 
im Einklang mit den Zielen der jeweiligen 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, zur Unterstützung von 
Maßnahmen und Endempfänger in 
Übereinstimmung mit dem Programm bzw. 
den Programmen, aus dem/denen der 
Beitrag erfolgt, eingesetzt.

Or. en



PE491.054v01-00 42/175 AM\903903DE.doc

DE

Änderungsantrag 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Für die Finanzinstrumente aus Absatz 1 
Buchstabe a gilt Titel [VIII] der 
Haushaltsordnung. Die Beiträge aus den 
GSR-Fonds an die Finanzinstrumente im 
Rahmen von Absatz 1 Buchstabe a werden 
auf separaten Konten verbucht und im 
Einklang mit den Zielen der jeweiligen 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen und Endempfänger in 
Übereinstimmung mit dem Programm bzw. 
den Programmen, aus dem/denen der 
Beitrag erfolgt, eingesetzt.

2. Für die Finanzinstrumente aus Absatz 1 
Buchstabe a gilt Titel [VIII] der 
Haushaltsordnung. Die Beiträge aus den 
GSR-Fonds an die Finanzinstrumente im 
Rahmen von Absatz 1 Buchstabe a werden 
auf separaten Konten verbucht und im 
Einklang mit den Zielen der jeweiligen 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen und Endempfänger in 
Übereinstimmung mit dem operationellen 
Programm oder Programm des 
makroregionalen Entwicklungsfonds bzw. 
den Programmen, aus dem/denen der 
Beitrag erfolgt, eingesetzt.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission nimmt delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 142 zur 
Festlegung spezifischer Regelungen zu 
bestimmten, in den Buchstabe b 
genannten Arten von Finanzinstrumenten 
sowie zu den Produkten, die durch solche 

entfällt
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Instrumente zustande kommen, an.

Or. de

Begründung

Gefahr von einschränkenden nicht vorhersehbaren Bestimmungen. Bei Produkten soll eine 
größtmögliche Flexibilität herrschen.

Änderungsantrag 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission nimmt delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 142 zur 
Festlegung spezifischer Regelungen zu 
bestimmten, in den Buchstabe b 
genannten Arten von Finanzinstrumenten 
sowie zu den Produkten, die durch solche 
Instrumente zustande kommen, an.

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission nimmt delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 142 zur 
Festlegung spezifischer Regelungen zu 
bestimmten, in den Buchstabe b genannten 
Arten von Finanzinstrumenten sowie zu 
den Produkten, die durch solche 
Instrumente zustande kommen, an.

Die Kommission legt mittels einer 
Durchführungsverordnung spezifische 
Regelungen zu bestimmten, in den 
Buchstabe b genannten Arten von 
Finanzinstrumenten sowie zu den 
Produkten, die durch solche Instrumente 
zustande kommen, fest.
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Or. es

Begründung

Die Möglichkeit der Kommission, delegierte Rechtsakte in dem Instrument JEREMIE 
während des gesamten Zeitraums 2014-2020 anzunehmen, kann zur Ungewissheit bei der 
Festlegung von Modellen und Verfahren führen und als entmutigender Faktor für eine 
Teilnahme an dieser Initiative wirken. Es wird die Ansicht vertreten, dass, um Projekte über 
das Instrument JEREMIE auf den Weg zu bringen, eindeutige Verwaltungsvorschriften und 
einfache Kontrollverfahren von Anfang an eingeführt werden müssen.

Änderungsantrag 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) in das Kapital bestehender oder neu 
geschaffener juristischer Personen 
investieren – auch solcher, die aus anderen 
GSR-Fonds finanziert werden, –, die mit 
dem Einsatz der Finanzinstrumente im 
Einklang mit den Zielen des 
entsprechenden GSR-Fonds betraut sind 
und Durchführungsaufgaben übernehmen 
werden; die Unterstützung solcher 
Investitionen wird auf die für den Einsatz 
neuer Finanzinstrumente in 
Übereinstimmung mit den Zielen dieser 
Verordnung notwendigen Beträge 
begrenzt; oder

(a) in das Kapital bestehender oder neu 
geschaffener juristischer Personen 
investieren – auch solcher, die aus anderen 
GSR-Fonds finanziert werden, –, die mit 
dem Einsatz der Finanzinstrumente im 
Einklang mit den Zielen des 
entsprechenden GSR-Fonds betraut sind 
und Durchführungsaufgaben übernehmen 
werden; die Unterstützung solcher 
Investitionen wird auf die für den Einsatz 
von Finanzinstrumenten in 
Übereinstimmung mit den Zielen dieser 
Verordnung notwendigen Beträge 
begrenzt; oder

Or. de

Begründung

Es sollen sowohl bestehende als auch neue Finanzinstrumente unterstützt werden können.

Änderungsantrag 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) in das Kapital bestehender oder neu 
geschaffener juristischer Personen 
investieren – auch solcher, die aus anderen 
GSR-Fonds finanziert werden, –, die mit 
dem Einsatz der Finanzinstrumente im 
Einklang mit den Zielen des 
entsprechenden GSR-Fonds betraut sind 
und Durchführungsaufgaben übernehmen 
werden; die Unterstützung solcher 
Investitionen wird auf die für den Einsatz 
neuer Finanzinstrumente in 
Übereinstimmung mit den Zielen dieser 
Verordnung notwendigen Beträge 
begrenzt; oder

(a) in das Kapital bestehender oder neu 
geschaffener juristischer Personen 
investieren – auch solcher, die aus anderen 
GSR-Fonds bzw. anderen EU-
Instrumenten finanziert werden, –, die mit 
dem Einsatz der Finanzinstrumente im 
Einklang mit den Zielen des 
entsprechenden GSR-Fonds betraut sind 
und Durchführungsaufgaben übernehmen 
werden; die Unterstützung solcher 
Investitionen wird auf die für den Einsatz 
neuer Finanzinstrumente in 
Übereinstimmung mit den Zielen dieser 
Verordnung notwendigen Beträge 
begrenzt; oder

Or. en

Änderungsantrag 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung von 
Regelungen hinsichtlich der 
Finanzierungsvereinbarungen, der Rolle 
und Zuständigkeit der mit den 
Durchführungsaufgaben betrauten 
Stellen sowie der Verwaltungskosten und 
-gebühren anzunehmen.

entfällt

Or. de
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Änderungsantrag 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung von 
Regelungen hinsichtlich der 
Finanzierungsvereinbarungen, der Rolle 
und Zuständigkeit der mit den 
Durchführungsaufgaben betrauten Stellen 
sowie der Verwaltungskosten und -
gebühren anzunehmen.

Die Kommission legt mittels einer 
Durchführungsverordnung Regelungen 
hinsichtlich der 
Finanzierungsvereinbarungen, der Rolle 
und Zuständigkeit der mit den 
Durchführungsaufgaben betrauten Stellen 
sowie der Verwaltungskosten und -
gebühren fest.

Or. es

Begründung

Die Möglichkeit der Kommission, delegierte Rechtsakte in dem Instrument JEREMIE 
während des gesamten Zeitraums 2014-2020 anzunehmen, kann zur Ungewissheit bei der 
Festlegung von Modellen und Verfahren führen und als entmutigender Faktor für eine 
Teilnahme an dieser Initiative wirken. Es wird die Ansicht vertreten, dass um Projekte über 
das Instrument JEREMIE auf den Weg zu bringen, eindeutige Verwaltungsvorschriften und 
einfache Kontrollverfahren von Anfang an eingeführt werden müssen.

Änderungsantrag 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung von 
Regelungen hinsichtlich der 
Finanzierungsvereinbarungen, der Rolle 
und Zuständigkeit der mit den 
Durchführungsaufgaben betrauten Stellen 
sowie der Verwaltungskosten und -

Die Kommission erhält die Befugnis, 
Rechtsakte im Einklang mit Artikel 142 
zur Festlegung von Regelungen 
hinsichtlich der 
Finanzierungsvereinbarungen, der Rolle 
und Zuständigkeit der mit den 
Durchführungsaufgaben betrauten Stellen 
sowie der Verwaltungskosten und -
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gebühren anzunehmen. gebühren anzunehmen.

Or. es

Änderungsantrag 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission nimmt mittels 
Durchführungsrechtsakten Regelungen 
hinsichtlich der 
Finanzierungsvereinbarungen, der Rolle 
und Zuständigkeit der mit den 
Durchführungsaufgaben betrauten 
Stellen sowie der Verwaltungskosten und 
-gebühren an. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 143 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

Or. de

Begründung

Wir schließen uns der Argumentation des juristischen Dienstes des Rates an, dass die 
vorgeschlagenen delegierten Rechtsakte eigentlich Durchführungsakte sein müssen.

Änderungsantrag 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die in Absatz 4 Buchstabe b Ziffern i 
und ii genannten Stellen können beim 
Einsatz der Finanzinstrumente über 
Dachfonds auch Teile der Durchführung an 

5. Die in Absatz 4 Buchstabe b Ziffern i 
und ii genannten Stellen können beim 
Einsatz der Finanzinstrumente über 
Dachfonds auch Teile der Durchführung an 
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Finanzmittler abtreten, soweit sie die 
Verantwortung dafür übernehmen, dass 
die Finanzmittler die Kriterien aus [Artikel 
57 und Artikel 131 Absatz 1, Absatz 1a 
und Absatz 3] der Haushaltsordnung 
erfüllen. Die Finanzmittler werden auf 
Grundlage von offenen, transparenten, 
angemessenen und nicht diskriminierenden 
Verfahren ausgewählt; dabei werden 
Interessenkonflikte vermieden.

Finanzmittler abtreten, soweit die 
Finanzmittler die Kriterien aus [Artikel 57 
und Artikel 131 Absatz 1, Absatz 1a und 
Absatz 3] der Haushaltsordnung erfüllen. 
Die Finanzmittler werden auf Grundlage 
von offenen, transparenten, angemessenen 
und nicht diskriminierenden Verfahren 
ausgewählt; dabei werden 
Interessenkonflikte vermieden.

Or. de

Begründung

Verantwortung ist ein unbestimmter Rechtsbegriff; keine Klarheit über die Rechtsfolge.

Änderungsantrag 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die in Absatz 4 Buchstabe b genannten, 
mit Durchführungsaufgaben betrauten 
Stellen eröffnen in eigenem Namen oder 
im Namen der Verwaltungsbehörde 
Treuhandkonten. Die Aktiva auf 
derartigen Treuhandkonten werden im 
Einklang mit dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
nach den einschlägigen Aufsichtsregeln 
verwaltet und weisen eine angemessene 
Liquidität auf.

6. Die in Absatz 4 Buchstabe b genannten, 
mit Durchführungsaufgaben betrauten 
Stellen eröffnen in eigenem Namen oder 
im Namen der Verwaltungsbehörde 
Treuhandkonten und grenzen das 
Finanzinstrument als einen gesonderten 
Finanzierungsblock ab. In diesem Fall 
wird durch eine getrennte Buchführung 
die Unterscheidung zwischen den neu in 
das Finanzinstrument investierten Mitteln 
(einschließlich des Beitrags des 
operationellen Programms) und den 
ursprünglich bei dem Finanzinstitut 
verfügbaren Mitteln sichergestellt.

Or. de
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Begründung

Aufgrund von Geschäftsmodellen einiger Förderbanken können Finanzinstrumente nicht über 
Treuhandkonten abgebildet werden. Konsequente Fortsetzung der bewährten 
Verfahrensweisen aus der laufenden Förderperiode.

Änderungsantrag 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung detaillierter 
Regelungen hinsichtlich spezifischer 
Anforderungen bei Transfer und 
Verwaltung der von den mit 
Durchführungsaufgaben betrauten 
Stellen verwalteten Aktiva sowie der 
Umrechnung der Aktiva für Angaben in 
Euro bzw. Landeswährungen 
anzunehmen.

entfällt

Or. de

Begründung

Verstoß gegen Subsidiaritätsprinzip. Regelung zwischen Verwaltungsbehörde und mit der 
Durchführung betrauter Stelle im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung

Änderungsantrag 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung detaillierter 

7. Die Kommission legt mittels einer 
Durchführungsverordnung Regelungen 
hinsichtlich spezifischer Anforderungen 
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Regelungen hinsichtlich spezifischer 
Anforderungen bei Transfer und 
Verwaltung der von den mit 
Durchführungsaufgaben betrauten Stellen 
verwalteten Aktiva sowie der Umrechnung 
der Aktiva für Angaben in Euro bzw. 
Landeswährungen anzunehmen.

bei Transfer und Verwaltung der von den 
mit Durchführungsaufgaben betrauten 
Stellen verwalteten Aktiva sowie der 
Umrechnung der Aktiva für Angaben in 
Euro bzw. Landeswährungen fest.

Or. es

Begründung

Die Möglichkeit der Kommission, delegierte Rechtsakte in dem Instrument JEREMIE 
während des gesamten Zeitraums 2014-2020 anzunehmen, kann zur Ungewissheit bei der 
Festlegung von Modellen und Verfahren führen und als entmutigender Faktor für eine 
Teilnahme an dieser Initiative wirken. Es wird die Ansicht vertreten, dass, um Projekte über 
das Instrument JEREMIE auf den Weg zu bringen, eindeutige Verwaltungsvorschriften und 
einfache Kontrollverfahren von Anfang an eingeführt werden müssen.

Änderungsantrag 869
Mojca Kleva

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung detaillierter 
Regelungen hinsichtlich spezifischer 
Anforderungen bei Transfer und 
Verwaltung der von den mit 
Durchführungsaufgaben betrauten Stellen 
verwalteten Aktiva sowie der Umrechnung 
der Aktiva für Angaben in Euro bzw. 
Landeswährungen anzunehmen.

7. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung detaillierter 
Regelungen hinsichtlich spezifischer 
Anforderungen bei Transfer und 
Verwaltung der von den mit 
Durchführungsaufgaben betrauten Stellen 
verwalteten Aktiva, bestimmter 
Bedingungen, unter denen Beiträge zu 
Finanzinstrumenten aus alternativen 
Quellen zu den Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, als nationale 
Kofinanzierungsmittel in Erwägung 
gezogen werden können, sowie der 
Umrechnung der Aktiva für Angaben in 
Euro bzw. Landeswährungen anzunehmen.

Or. en
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Änderungsantrag 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 33 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung detaillierter 
Regelungen hinsichtlich spezifischer 
Anforderungen bei Transfer und 
Verwaltung der von den mit 
Durchführungsaufgaben betrauten Stellen 
verwalteten Aktiva sowie der Umrechnung 
der Aktiva für Angaben in Euro bzw. 
Landeswährungen anzunehmen.

7. Die Kommission erhält die Befugnis, 
Rechtsakte im Einklang mit Artikel 142 
zur Festlegung detaillierter Regelungen 
hinsichtlich spezifischer Anforderungen 
bei Transfer und Verwaltung der von den 
mit Durchführungsaufgaben betrauten 
Stellen verwalteten Aktiva sowie der 
Umrechnung der Aktiva für Angaben in 
Euro bzw. Landeswährungen anzunehmen.

Or. es

Änderungsantrag 871
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 34 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die im Einklang mit Artikel 64 
akkreditierten Stellen führen keine Vor-
Ort-Überprüfungen der Vorhaben aus, in 
denen nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe 
a eingesetzte Finanzinstrumente in 
Anspruch genommen werden. Sie 
erhalten regelmäßige Kontrollberichte 
von den mit dem Einsatz dieser 
Finanzinstrumente betrauten Stellen.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 872
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Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 34 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die im Einklang mit Artikel 64 
akkreditierten Stellen führen keine Vor-
Ort-Überprüfungen der Vorhaben aus, in 
denen nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe 
a eingesetzte Finanzinstrumente in 
Anspruch genommen werden. Sie erhalten 
regelmäßige Kontrollberichte von den mit 
dem Einsatz dieser Finanzinstrumente 
betrauten Stellen.

1. Die im Einklang mit Artikel 64 
akkreditierten Stellen führen keine Vor-
Ort-Überprüfungen der Vorhaben aus, in 
denen nach Artikel 33 Absatz 4 Buchstabe 
b Ziffern i und ii eingesetzte 
Finanzinstrumente in Anspruch genommen 
werden. Sie erhalten regelmäßige 
Kontrollberichte von den mit dem Einsatz 
dieser Finanzinstrumente betrauten Stellen.

Or. de

Begründung

Keine Privilegierung von auf EU Ebene eingerichteten Finanzinstrumenten gegenüber 
staatlich kontrollierten Förderinstituten der Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 34 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die im Einklang mit Artikel 64 
akkreditierten Stellen führen keine Vor-
Ort-Überprüfungen der Vorhaben aus, in 
denen nach Artikel 33 Absatz 1 
Buchstabe a eingesetzte Finanzinstrumente 
in Anspruch genommen werden. Sie 
erhalten regelmäßige Kontrollberichte von 
den mit dem Einsatz dieser 
Finanzinstrumente betrauten Stellen.

1. Die Verwaltungsstellen führen keine 
Vor-Ort-Überprüfungen der Vorhaben aus, 
in denen nach Artikel 33 Absatz 1 
Buchstabe a eingesetzte Finanzinstrumente 
in Anspruch genommen werden. Sie 
erhalten regelmäßige Kontrollberichte von 
den mit dem Einsatz dieser 
Finanzinstrumente betrauten Stellen.

Or. es
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Änderungsantrag 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 34 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die für die Prüfung der Programme 
zuständigen Stellen führen keine 
Prüfungen von Vorhaben, die nach Artikel 
33 Absatz 1 Buchstabe a eingesetzte 
Finanzinstrumente in Anspruch nehmen, 
und der Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
im Zusammenhang mit diesen 
Instrumenten durch. Sie erhalten 
regelmäßige Kontrollberichte von den in 
den Vereinbarungen zur Einrichtung dieser 
Finanzinstrumente benannten Prüfern.

2. Die für die Prüfung der Programme 
zuständigen Stellen führen keine 
Prüfungen von Vorhaben, die nach Artikel 
33 Absatz 4 Buchstabe b Ziffern i und ii 
eingesetzte Finanzinstrumente in Anspruch 
nehmen, und der Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme im Zusammenhang mit 
diesen Instrumenten durch. Sie erhalten 
regelmäßige Kontrollberichte von den in 
den Vereinbarungen zur Einrichtung dieser 
Finanzinstrumente benannten Prüfern.

Or. de

Begründung

Keine Privilegierung von auf EU-Ebene eingerichteten Finanzinstrumenten gegenüber 
staatlich kontrollierten Förderinstituten der Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 875
Mojca Kleva

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 34 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die für die Prüfung der Programme 
zuständigen Stellen führen bei den 
Endempfängern nur im Falle fehlender 
Belege seitens der Finanzinstrumente 
bzw. der Verwaltungsbehörden, 
unzureichender Überwachung und 
Überprüfung oder berechtigtem Zweifel 
daran, dass die von den 
Finanzinstrumenten zur Verfügung 
gestellten Mittel ordnungsgemäß in den 



PE491.054v01-00 54/175 AM\903903DE.doc

DE

Belegen dokumentiert sind, Prüfungen 
durch.

Or. en

Änderungsantrag 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 34 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zu Vorkehrungen für 
Verwaltung und Kontrolle der nach 
Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a und 
Artikel 33 Absatz 4 Buchstabe b Ziffern i, 
ii und iii eingesetzten Finanzinstrumente 
anzunehmen.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 34 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zu Vorkehrungen für 
Verwaltung und Kontrolle der nach Artikel 
33 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 33 
Absatz 4 Buchstabe b Ziffern i, ii und iii 
eingesetzten Finanzinstrumente 
anzunehmen.

3. Die Kommission legt mittels einer 
Durchführungsverordnung Vorkehrungen 
für Verwaltung und Kontrolle der nach 
Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a und 
Artikel 33 Absatz 4 Buchstabe b Ziffern i, 
ii und iii eingesetzten Finanzinstrumente 
fest.

Or. es
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Änderungsantrag 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 34 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zu Vorkehrungen für 
Verwaltung und Kontrolle der nach Artikel 
33 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 33 
Absatz 4 Buchstabe b Ziffern i, ii und iii 
eingesetzten Finanzinstrumente 
anzunehmen.

3. Die Kommission erhält die Befugnis, 
Durchführungsrechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zu Vorkehrungen für 
Verwaltung und Kontrolle der nach Artikel 
33 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 33 
Absatz 4 Buchstabe b Ziffern i, ii und iii 
eingesetzten Finanzinstrumente 
anzunehmen.

Or. es

Änderungsantrag 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 34 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Kommission nimmt mittels 
Durchführungsrechtsakten Regelungen 
zu Vorkehrungen für Verwaltung und 
Kontrolle der nach Artikel 33 Absatz 1 
Buchstabe a und Artikel33 Absatz 4 
Buchstabe b Ziffern i, ii und iii 
eingesetzten Finanzinstrumente an. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 143 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. de

Begründung

Wir schließen uns der Argumentation des juristischen Dienstes des Rates an, dass die 
vorgeschlagenen delegierten Rechtsakte eigentlich Durchführungsakte sein müssen.
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Änderungsantrag 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zahlungsanträge, auch betreffend 
Ausgaben für Finanzinstrumente

Zahlungsanträge, betreffend Ausgaben für 
Finanzinstrumente

Or. de

Begründung

Andernfalls unklar ob sich nicht Beziehungen zu Art. 121 ergeben

Änderungsantrag 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Hinsichtlich der Finanzinstrumente aus 
Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a enthält 
der Zahlungsantrag den Gesamtbetrag der 
an das Finanzinstrument gezahlten 
Unterstützung und weist diesen separat 
aus.

1. Hinsichtlich der Finanzinstrumente 
enthält der Zahlungsantrag den 
Gesamtbetrag der an das Finanzinstrument 
gezahlten Unterstützung und weist diesen 
separat aus.

Or. de

Begründung

Einsparung von Refinanzierungskosten bei der nationalen Kofinanzierung. Vgl. 
Empfehlungen der HIgh Level group vom 15. Mai 2011.

Änderungsantrag 882
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hinsichtlich der im Einklang mit 
Artikel 33 Absatz 4 Buchstaben a und b 
eingesetzten Finanzinstrumente aus 
Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b enthält 
die in dem Zahlungsantrag angegebene 
Gesamthöhe der förderfähigen Ausgaben 
– separat ausgewiesen – den 
Gesamtbetrag der Mittel, die zwecks 
Investitionen bei Endempfängern in 
einem zuvor festgelegten Zeitraum von 
höchstens zwei Jahren an das 
Finanzinstrument gezahlt wurden bzw. 
voraussichtlich gezahlt werden, 
einschließlich Verwaltungskosten oder -
gebühren.

entfällt

Or. de

Begründung

Streichung, weil zusätzlich unnötiger Verwaltungsaufwand und Einschränkung der 
Flexibilität von Finanzinstrumenten, die von Anfang an auf Ausgaben an Endempfänger 
ausgerichtet sind.

Änderungsantrag 883
Tamás Deutsch

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hinsichtlich der im Einklang mit 
Artikel 33 Absatz 4 Buchstaben a und b 
eingesetzten Finanzinstrumente aus 
Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b enthält 
die in dem Zahlungsantrag angegebene 
Gesamthöhe der förderfähigen Ausgaben 
– separat ausgewiesen – den 

entfällt
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Gesamtbetrag der Mittel, die zwecks 
Investitionen bei Endempfängern in 
einem zuvor festgelegten Zeitraum von 
höchstens zwei Jahren an das 
Finanzinstrument gezahlt wurden bzw. 
voraussichtlich gezahlt werden, 
einschließlich Verwaltungskosten oder -
gebühren.

Or. en

Änderungsantrag 884
Peter Simon

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hinsichtlich der im Einklang mit Artikel 
33 Absatz 4 Buchstaben a und b 
eingesetzten Finanzinstrumente aus Artikel 
33 Absatz 1 Buchstabe b enthält die in dem 
Zahlungsantrag angegebene Gesamthöhe 
der förderfähigen Ausgaben – separat 
ausgewiesen – den Gesamtbetrag der 
Mittel, die zwecks Investitionen bei 
Endempfängern in einem zuvor 
festgelegten Zeitraum von höchstens zwei 
Jahren an das Finanzinstrument gezahlt 
wurden bzw. voraussichtlich gezahlt 
werden, einschließlich Verwaltungskosten 
oder -gebühren.

2. Hinsichtlich der im Einklang mit Artikel 
33 Absatz 4 Buchstaben a und b 
eingesetzten Finanzinstrumente aus Artikel 
33 Absatz 1 Buchstabe b enthält die in dem 
Zahlungsantrag angegebene Gesamthöhe 
der förderfähigen Ausgaben – separat 
ausgewiesen – den Gesamtbetrag der 
Mittel, die zwecks Investitionen bei 
Endempfängern in einem zuvor 
festgelegten Zeitraum von höchstens drei 
Jahren an das Finanzinstrument gezahlt 
wurden bzw. voraussichtlich gezahlt 
werden, einschließlich Verwaltungskosten 
oder -gebühren.

Or. de

Begründung

Innovative Finanzinstrumente benötigen eine gewisse Anlaufzeit, bevor sie funktionsfähig 
sind. Zudem unterliegen sie Marktschwankungen, welche zum Zeitpunkt der Erstellung der 
Operationellen Programme nicht vorhergesehen werden können, was einen erheblichen 
Einfluss auf die Höhe des jährlichen Mittelabflusses hat. Dem sollte durch eine Verlängerung 
des Zeitraums Rechnung getragen werden, um ausreichende Flexibilität und vollständigen 
Mittelabruf zu gewährleisten.
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Änderungsantrag 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hinsichtlich der im Einklang mit 
Artikel 33 Absatz 4 Buchstaben a und b 
eingesetzten Finanzinstrumente aus 
Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b enthält die 
in dem Zahlungsantrag angegebene 
Gesamthöhe der förderfähigen Ausgaben – 
separat ausgewiesen – den Gesamtbetrag 
der Mittel, die zwecks Investitionen bei 
Endempfängern in einem zuvor 
festgelegten Zeitraum von höchstens zwei 
Jahren an das Finanzinstrument gezahlt 
wurden bzw. voraussichtlich gezahlt 
werden, einschließlich Verwaltungskosten 
oder -gebühren.

2. Hinsichtlich der im Einklang mit 
Artikel 33 Absatz 4 Buchstaben a und b 
eingesetzten Finanzinstrumente aus 
Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b enthält die 
in dem Zahlungsantrag angegebene 
Gesamthöhe der förderfähigen Ausgaben – 
separat ausgewiesen – den Gesamtbetrag 
der Mittel, die zwecks Investitionen bei 
Endempfängern in einem zuvor 
festgelegten Zeitraum von höchstens vier 
Jahren an das Finanzinstrument gezahlt 
wurden bzw. voraussichtlich gezahlt 
werden, einschließlich Verwaltungskosten 
oder -gebühren.

Or. es

Begründung

Die Frist von zwei Jahren, um die Finanzinstrumente ab ihrer Auflegung zu nutzen, ist viel zu 
einengend, da die Laufzeit dieser Instrumente langfristiger ist (z.B. bei den Risikokapitalfonds 
sind es durchschnittlich vier Jahre, um zu investieren, und 4 Jahre, um Gelder abzuziehen). 
Es wird als diskriminierend angesehen, dass die Frist nicht für die auf EU-Ebene 
geschaffenen Finanzinstrumente gilt. 

Änderungsantrag 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Hinsichtlich der im Einklang mit 
Artikel 33 Absatz 4 Buchstaben a und b 
eingesetzten Finanzinstrumente aus 

2. Hinsichtlich der im Einklang mit Artikel 
33 Absatz 4 Buchstaben a und b 
eingesetzten Finanzinstrumente aus Artikel 
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Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b enthält die 
in dem Zahlungsantrag angegebene 
Gesamthöhe der förderfähigen Ausgaben – 
separat ausgewiesen – den Gesamtbetrag 
der Mittel, die zwecks Investitionen bei 
Endempfängern in einem zuvor 
festgelegten Zeitraum von höchstens zwei 
Jahren an das Finanzinstrument gezahlt 
wurden bzw. voraussichtlich gezahlt 
werden, einschließlich Verwaltungskosten 
oder -gebühren.

33 Absatz 1 Buchstabe b enthält die in dem 
Zahlungsantrag angegebene Gesamthöhe 
der förderfähigen Ausgaben – separat 
ausgewiesen – den Gesamtbetrag der 
Mittel, die zwecks Investitionen bei 
Endempfängern an das Finanzinstrument 
gezahlt wurden bzw. voraussichtlich 
gezahlt werden.

Or. es

Begründung

Die Frist von zwei Jahren bringt Einschränkungen mit sich, die ihre Einhaltung erschweren. 

Änderungsantrag 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der gemäß Absatz 2 festgelegte Betrag 
wird in den nachfolgenden 
Zahlungsanträgen angepasst, um der 
Differenz zwischen dem Betrag an bereits 
an das betreffende Finanzinstrument 
gezahlten Mitteln und den tatsächlich bei 
den Endempfängern investierten 
Beträgen, plus entrichteter 
Verwaltungskosten und –gebühren, 
Rechnung zu tragen. Diese Beträge 
werden im Zahlungsantrag separat 
ausgewiesen.

entfällt

Or. de

Begründung

Streichung, weil zusätzlich unnötiger Verwaltungsaufwand und Einschränkung der 
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Flexibilität von Finanzinstrumenten, die von Anfang an auf Ausgaben an Endempfänger 
ausgerichtet sind.

Änderungsantrag 888
Tamás Deutsch

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der gemäß Absatz 2 festgelegte Betrag 
wird in den nachfolgenden 
Zahlungsanträgen angepasst, um der 
Differenz zwischen dem Betrag an bereits 
an das betreffende Finanzinstrument 
gezahlten Mitteln und den tatsächlich bei 
den Endempfängern investierten 
Beträgen, plus entrichteter 
Verwaltungskosten und –gebühren, 
Rechnung zu tragen. Diese Beträge 
werden im Zahlungsantrag separat 
ausgewiesen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission erhält die Befugnis, 
mittels delegierter Rechtsakte im 
Einklang mit Artikel 142 die spezifischen 
Regelungen zu Zahlungen und zur 
Wiedereinziehung von Zahlungen an die 
Finanzinstrumente sowie zu den 
möglichen Konsequenzen bei den 
Zahlungsanträgen anzunehmen.

entfällt

Or. de
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Begründung

Wir schließen uns der Argumentation des juristischen Dienstes des Rates an, dass die 
vorgeschlagenen delegierten Rechtsakte eigentlich Durchführungsakte sein müssen.

Änderungsantrag 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission erhält die Befugnis, 
mittels delegierter Rechtsakte im 
Einklang mit Artikel 142 die spezifischen 
Regelungen zu Zahlungen und zur 
Wiedereinziehung von Zahlungen an die 
Finanzinstrumente sowie zu den möglichen 
Konsequenzen bei den Zahlungsanträgen 
anzunehmen.

5. Die Kommission legt mittels einer 
Durchführungsverordnung die 
spezifischen Regelungen zu Zahlungen und 
zur Wiedereinziehung von Zahlungen an 
die Finanzinstrumente sowie zu den 
möglichen Konsequenzen bei den 
Zahlungsanträgen fest.

Or. es

Änderungsantrag 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission erhält die Befugnis, 
mittels delegierter Rechtsakte im Einklang 
mit Artikel 142 die spezifischen 
Regelungen zu Zahlungen und zur 
Wiedereinziehung von Zahlungen an die 
Finanzinstrumente sowie zu den möglichen 
Konsequenzen bei den Zahlungsanträgen 
anzunehmen.

5. Die Kommission erhält die Befugnis, 
mittels Durchführungsrechtsakte im 
Einklang mit Artikel 142 die spezifischen 
Regelungen zu Zahlungen und zur 
Wiedereinziehung von Zahlungen an die 
Finanzinstrumente sowie zu den möglichen 
Konsequenzen bei den Zahlungsanträgen 
anzunehmen.

Or. es
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Änderungsantrag 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Kommission nimmt mittels 
Durchführungsrechtsakten Regelungen 
zu Zahlungen und zur Wiedereinziehung 
von Zahlungen an die Finanzinstrumente 
sowie zu den möglichen Konsequenzen 
bei den Zahlungsanträgen an. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 143 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. de

Begründung

Wir schließen uns der Argumentation des juristischen Dienstes des Rates an, dass die 
vorgeschlagenen delegierten Rechtsakte eigentlich Durchführungsakte sein müssen

Änderungsantrag 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 35 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 35a
Für Finanzinstrumente werden bei der 
Errichtung die notwendigen Bedingungen 
der Finanzierung und deren Zweck in der 
Finanzierungsvereinbarung festgelegt. 
Dabei gilt:
i) Die Rückzahlung der Darlehen, 
Beteiligungen oder der garantierten 
Verbindlichkeiten muss bei Gewährung 
potenziell gewährleistet sein;
ii) Eine Finanzierung von Unternehmen 
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in Schwierigkeiten ist nicht zulässig.

Or. de

Begründung

Alle möglichen spezifischen Einschränkungen der Förderfähigkeit müssen auf Ebene der 
GSR-Verordnung geregelt werden.

Änderungsantrag 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 36 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Förderfähige Ausgaben bei Abschluss Förderfähige Ausgaben bei Abschluss des 
operationellen Programms oder des 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds 

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 36 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bei Abschluss eines Programms 
entsprechen die förderfähigen Ausgaben 
des Finanzinstruments dem Gesamtbetrag 
der innerhalb des in Artikel 55 Absatz 2 
genannten Zeitraums der Förderfähigkeit 
tatsächlich von dem Finanzinstrument 

1. Bei Abschluss eines operationellen 
Programms oder eines Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
Programms entsprechen die förderfähigen 
Ausgaben des Finanzinstruments dem 
Gesamtbetrag der innerhalb des in 
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entrichteten – oder im Fall von 
Garantiefonds gebundenen – Zahlungen 
für:

Artikel 55 Absatz 2 genannten Zeitraums 
der Förderfähigkeit tatsächlich von dem 
Finanzinstrument entrichteten – oder im 
Fall von Garantiefonds gebundenen – 
Zahlungen für:

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 36 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) kapitalisierte Zinszuschüsse oder 
Beiträge zu den Prämien für Bürgschaften, 
die für einen Zeitraum von höchstens zehn 
Jahren nach dem Zeitraum der 
Förderfähigkeit gemäß Artikel 55 Absatz 2 
anfallen, in Kombination mit 
Finanzinstrumenten genutzt werden, in ein 
speziell dafür eingerichtetes 
Treuhandkonto eingezahlt werden, damit 
nach dem in Artikel 55 Absatz 2 genannten 
Zeitraum der Förderfähigkeit eine effektive 
Auszahlung erfolgen kann, allerdings unter 
Beachtung der Darlehen oder anderer 
risikobehafteter Instrumente, die während 
des in Artikel 55 Absatz 2 angegebenen 
Zeitraums der Förderfähigkeit für 
Investitionen bei Endempfängern 
eingesetzt werden;

(c) kapitalisierte Zinszuschüsse oder 
Beiträge zu den Prämien für Bürgschaften, 
die für einen Zeitraum von höchstens zehn 
Jahren nach dem Zeitraum der 
Förderfähigkeit gemäß Artikel 55 Absatz 2 
anfallen, in Kombination mit 
Finanzinstrumenten genutzt werden, in ein 
speziell dafür eingerichtetes 
Treuhandkonto eingezahlt werden oder 
separat ausweisbar sind, damit nach dem 
in Artikel 55 Absatz 2 genannten Zeitraum 
der Förderfähigkeit eine effektive 
Auszahlung erfolgen kann, allerdings unter 
Beachtung der Darlehen oder anderer 
risikobehafteter Instrumente, die während 
des in Artikel 55 Absatz 2 angegebenen 
Zeitraums der Förderfähigkeit für 
Investitionen bei Endempfängern 
eingesetzt werden;

Or. de
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Begründung

Aufgrund von Geschäftsmodellen einiger Förderbanken können Finanzinstrumente nicht über 
Treuhandkonten abgebildet werden.

Änderungsantrag 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 36 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Im Fall von eigenkapitalbasierten 
Instrumenten und Kleinstkrediten können 
kapitalisierte Verwaltungskosten oder -
gebühren, die für einen Zeitraum von 
höchstens fünf Jahren nach dem in Artikel 
55 Absatz 2 genannten Zeitraum der 
Förderfähigkeit fällig werden, hinsichtlich 
von Investitionen bei Endempfängern, die 
während dieses Zeitraums der 
Förderfähigkeit angefallen sind und nicht 
von den Artikeln 37 und 38 abgedeckt 
werden können, als förderfähige Ausgaben 
gelten, wenn sie in ein speziell dafür 
eingerichtetes Treuhandkonto eingezahlt 
werden.

2. Kapitalisierte Verwaltungskosten oder -
gebühren, die für einen Zeitraum von 
höchstens fünf Jahren nach dem in Artikel 
55 Absatz 2 genannten Zeitraum der 
Förderfähigkeit fällig werden, können 
hinsichtlich von Investitionen bei 
Endempfängern, die während dieses 
Zeitraums der Förderfähigkeit angefallen 
sind und nicht von den Artikeln 37 und 38 
abgedeckt werden können, als förderfähige 
Ausgaben gelten, wenn sie in ein speziell 
dafür eingerichtetes Treuhandkonto 
eingezahlt werden oder separat 
ausweisbar sind.

Or. de

Begründung

Erweiterung der Anwendung aller Arten von Finanzinstrumenten. Aufgrund von 
Geschäftsmodellen einiger Förderbanken können Finanzinstrumente nocht über 
Treuhandkonten abgebildet werden.

Änderungsantrag 898
Mojca Kleva

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 36 – Absatz 3 – Ziffer i
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) des Gesamtbetrags der an die 
Finanzinstrumente gezahlten Unterstützung 
aus den GSR-Fonds; und

(i) des Gesamtbetrags der an die 
Finanzinstrumente gezahlten Unterstützung 
aus den Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt; und

Or. en

Änderungsantrag 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 36 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Einrichtung eines Systems 
zur Kapitalisierung von Jahrestranchen 
für Zinszuschüsse und Prämien für 
Bürgschaften anzunehmen.

entfällt

Or. de

Begründung

Rechtssicherheit.

Änderungsantrag 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 36 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Einrichtung eines Systems 
zur Kapitalisierung von Jahrestranchen für 
Zinszuschüsse und Prämien für 

4. Die Kommission legt mittels einer 
Durchführungsverordnung ein System 
zur Kapitalisierung von Jahrestranchen für 
Zinszuschüsse und Prämien für 



PE491.054v01-00 68/175 AM\903903DE.doc

DE

Bürgschaften anzunehmen. Bürgschaften fest.

Or. es

Begründung

Die Möglichkeit der Kommission, delegierte Rechtsakte in dem Instrument JEREMIE 
während des gesamten Zeitraums 2014-2020 anzunehmen, kann zur Ungewissheit bei der 
Festlegung von Modellen und Verfahren führen und als entmutigender Faktor für eine 
Teilnahme an dieser Initiative wirken. Es wird die Ansicht vertreten, dass, um Projekte über 
das Instrument JEREMIE auf den Weg zu bringen, eindeutige Verwaltungsvorschriften und 
einfache Kontrollverfahren von Anfang an eingeführt werden müssen.

Änderungsantrag 901
Mojca Kleva

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 36 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Einrichtung eines Systems 
zur Kapitalisierung von Jahrestranchen für 
Zinszuschüsse und Prämien für 
Bürgschaften anzunehmen.

4. Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit den 
spezifischen Regelungen gemäß 
Artikel 142 zur Einrichtung eines Systems 
zur Kapitalisierung von Jahrestranchen für 
Zinszuschüsse und Prämien für 
Bürgschaften anzunehmen.

Or. en

Änderungsantrag 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 36 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Kommission nimmt mittels 
Regelungen zur Einrichtung eines 
Systems zur Kapitalisierung von 
Jahrestranchen für Zinszuschüsse und 
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Prämien für Bürgschaften an. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 143 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. de

Begründung

Rechtssicherheit.

Änderungsantrag 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 37 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Mitgliedsstaaten in schwieriger 
finanzieller Lage, die die Bedingungen 
des Artikels 22 Absatz 1 erfüllen, sollen, 
gegebenenfalls mit Unterstützung der 
Kommission, Zinserträge oder andere 
Gewinne mit Hinblick auf die 
größtmögliche Steigerung von Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere 
in wirtschaftsnahe Infrastukturprojekte, 
investieren.

Or. de

Begründung

Das Risikoteilungsinstrument zeigt die Notwendigkeit, insbesondere Infrastrukturprojekte in 
Mitgliedsstaaten mit finanziellen Schwierigkeiten zu fördern, da diese in hohem Maße der 
nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit dienen.

Änderungsantrag 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 38 – Überschrift
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wiederverwendung von auf GSR-Fonds-
Mittel zurückzuführenden Mitteln bis 
Abschluss des Programms

Wiederverwendung von auf GSR-Fonds-
Mittel zurückzuführenden Mitteln bis 
Abschluss des operationellen Programms 
oder des Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds 

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 905
Mojca Kleva

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 38 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Gewinne und andere Erträge oder 
Renditen, einschließlich Zinsen, 
Garantiegebühren, Dividenden, 
Kapitalerträge oder etwaige sonstige durch 
Investitionen erwirtschaftete Einnahmen, 
die auf die GSR-Fonds-Mittel für das 
Finanzinstrument zurückzuführen sind, 
werden gegebenenfalls für folgende 
Zwecke bis zum benötigten Betrag 
verwendet:

2. Gewinne und andere Erträge oder 
Renditen, einschließlich Zinsen, 
Garantiegebühren, Dividenden, 
Kapitalerträge oder etwaige sonstige durch 
Investitionen erwirtschaftete Einnahmen, 
die auf die Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, für das Finanzinstrument 
zurückzuführen sind, werden 
gegebenenfalls für folgende Zwecke bis 
zum benötigten Betrag verwendet:

Or. en

Änderungsantrag 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 38 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Kapitalressourcen, die aus Investitionen 
oder aus der Freigabe von für 
Garantieverträge gebundenen Mittel zurück 
an Finanzinstrumente geflossen sind und 
auf GSR-Fonds-Mittel zurückzuführen 
sind, werden für weitere Investitionen 
durch dasselbe oder ein anderes 
Finanzinstrument im Einklang mit den 
Zielen des Programms bzw. der 
Programme wiederverwendet.

1. Kapitalressourcen, die aus Investitionen 
oder aus der Freigabe von für 
Garantieverträge gebundenen Mittel zurück 
an Finanzinstrumente geflossen sind und 
auf GSR-Fonds-Mittel zurückzuführen 
sind, werden für weitere Investitionen 
durch dasselbe oder ein anderes 
Finanzinstrument im Einklang mit den 
Zielen des operationellen Programms oder 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds bzw. der Programme 
wiederverwendet.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 38 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Gewinne und andere Erträge oder 
Renditen, einschließlich Zinsen, 
Garantiegebühren, Dividenden, 
Kapitalerträge oder etwaige sonstige durch 
Investitionen erwirtschaftete Einnahmen, 
die auf die GSR-Fonds-Mittel für das 
Finanzinstrument zurückzuführen sind, 
werden gegebenenfalls für folgende 
Zwecke bis zum benötigten Betrag 
verwendet:

2. Ressourcen, die aus Investitionen oder 
aus der Freigabe von für 
Garantieverträge gebundenen Mittel 
zurück an Finanzinstrumente geflossen 
sind, einschließlich der Renditen des 
Eigenkapitalanteils von Investitionen und 
der Renditen anderer Erträge bzw. 
Gewinne, einschließlich Zinsen, 
Garantiegebühren, Dividenden, 
Kapitalerträge oder etwaige sonstige durch 
Investitionen erwirtschaftete Einnahmen, 
die auf die GSR-Fonds-Mittel für das 
Finanzinstrument zurückzuführen sind, 
werden gegebenenfalls für folgende 
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Zwecke bis zum benötigten Betrag 
wiederverwendet:

Or. en

Änderungsantrag 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 38 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Erstattung von entstandenen 
Verwaltungskosten and Zahlung der 
Verwaltungsgebühren des 
Finanzinstruments;

(a) Erstattung von entstandenen 
Verwaltungskosten and Zahlung der 
Verwaltungsgebühren des 
Finanzinstruments sowie zusätzlich die 
Erstattung der Refinanzierungskosten des 
nationalen Kofinanzierungsanteils, sofern 
dieser durch eine Finanzinstitution im 
Sinne des Artikels 33 Absatz 4 Buchstabe 
(b) Ziffern i) und ii) gestellt wird.

Or. de

Begründung

Art. 38 Absatz 2 lit b ist zu unkonkret um die Refinanzierungskosten der Förderbanken mit 
den Regelungen zu vereinbaren.

Änderungsantrag 909
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 38 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Erstattung von entstandenen 
Verwaltungskosten and Zahlung der 
Verwaltungsgebühren des 
Finanzinstruments;

(a) Erstattung von entstandenen 
Verwaltungskosten and Zahlung der 
Verwaltungsgebühren des 
Finanzinstruments sowie die Erstattung 
der Refinanzierungskosten des nationalen 
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Kofinanzierungsanteils, sofern dieser 
durch eine Finanzinstitution im Sinne des 
Artikels 33 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii 
gestellt wird;

Or. de

Änderungsantrag 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 38 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Die vorrangige Vergütung soll das, 
was nötig ist, um Anreize für die 
Bereitstellung privater Ressourcen zur 
Gewährleistung der Zinsanpassung durch 
eine angemessene Risiko- und 
Gewinnbeteiligung zu schaffen, nicht 
übersteigen, und darf nicht zu einer 
Überkompensation von Investoren 
führen; sie muss nach normalen 
wirtschaftlichen Grundsätzen verwaltet 
werden, mit den EU-Bestimmungen für 
staatliche Beihilfen vereinbar sein und im 
Zuge der Ex-ante-Bewertung geprüft 
worden sein.

Or. en

Änderungsantrag 911
Mojca Kleva

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 38 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) vorrangige Vergütung der Investoren, 
die nach dem Prinzip des 
marktwirtschaftlich handelnden Investors 
tätig sind und die parallel zu den GSR-

(b) vorrangige Vergütung der Investoren, 
die nach dem Prinzip des 
marktwirtschaftlich handelnden Investors 
tätig sind und die parallel zu den Fonds, 
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Fonds-Mitteln für das Finanzinstrument 
ebenfalls Ressourcen zur Verfügung stellen 
oder sich auf der Ebene der 
Endempfängern an den Investitionen 
beteiligen;

für die die Allgemeine Verordnung gilt, 
für das Finanzinstrument ebenfalls 
Ressourcen zur Verfügung stellen oder sich 
auf der Ebene der Endempfängern an den 
Investitionen beteiligen;

Or. en

Änderungsantrag 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 38 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) vorrangige Vergütung der Investoren, 
die nach dem Prinzip des 
marktwirtschaftlich handelnden Investors 
tätig sind und die parallel zu den GSR-
Fonds-Mitteln für das Finanzinstrument 
ebenfalls Ressourcen zur Verfügung stellen 
oder sich auf der Ebene der 
Endempfängern an den Investitionen 
beteiligen;

(b) vorrangige Vergütung der Investoren, 
die nach dem Prinzip des 
marktwirtschaftlich handelnden Investors 
tätig sind und die auf der Grundlage einer 
Kofinanzierung parallel zu den GSR-
Fonds-Mitteln für das Finanzinstrument 
ebenfalls Ressourcen zur Verfügung stellen 
oder sich auf der Ebene der 
Endempfängern an den Investitionen 
beteiligen;

Or. en

Änderungsantrag 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 38 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) weitere Investitionen durch dasselbe 
oder ein anderes Finanzinstrument, im 
Einklang mit den Zielen des Programms 
bzw. der Programme.

(c) weitere Investitionen durch dasselbe 
oder ein anderes Finanzinstrument, im 
Einklang mit den Zielen des operationellen 
Programms oder Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds bzw. 
den Programme.



AM\903903DE.doc 75/175 PE491.054v01-00

DE

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 38 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Infrastrukturvorhaben

Or. de

Änderungsantrag 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 38 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Mitgliedsstaaten in schwieriger 
finanzieller Lage, die die Bedingungen 
des Artikels 22 Absatz 1 erfüllen, sollen 
die in Absatz 1 und 2 genannten Mittel, 
gegebenenfalls mit Unterstützung der 
Kommission, mit Hinblick auf die 
größtmögliche Steigerung von Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere 
für wirtschaftsnahe 
Infrastukturvorhaben, verwenden.

Or. de

Änderungsantrag 916
Monika Smolková, Anna Záborská
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 39 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Verwendung von verbleibenden Mitteln 
nach Abschluss des Programms

Verwendung von verbleibenden Mitteln 
nach Abschluss des operationellen 
Programms oder Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 39 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten genehmigen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Kapitalressourcen 
und -gewinne sowie sonstige Erträge oder 
Renditen, die auf die GSR-Fonds-Mittel 
für die Finanzinstrumente zurückzuführen 
sind, für einen Zeitraum von mindestens 
zehn Jahren nach Abschluss des 
Programms im Einklang mit den Zielen des 
Programms eingesetzt werden.

Die Mitgliedstaaten genehmigen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Kapitalressourcen 
und -gewinne sowie sonstige Erträge oder 
Renditen, die auf die GSR-Fonds-Mittel 
für die Finanzinstrumente zurückzuführen 
sind, für einen Zeitraum von mindestens 
zehn Jahren nach Abschluss des 
Programms im Einklang mit den Zielen des 
Programms eingesetzt werden. Hierzu 
gehören auch für den zielgerichteten 
Einsatz anfallende Verwaltungskosten.

Or. de

Begründung

Klarstellung zu Verwaltungskosten.
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Änderungsantrag 918
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 39 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten genehmigen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Kapitalressourcen 
und -gewinne sowie sonstige Erträge oder 
Renditen, die auf die GSR-Fonds-Mittel 
für die Finanzinstrumente zurückzuführen 
sind, für einen Zeitraum von mindestens 
zehn Jahren nach Abschluss des 
Programms im Einklang mit den Zielen des 
Programms eingesetzt werden.

Die Mitgliedstaaten genehmigen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Kapitalressourcen 
und -gewinne sowie sonstige Erträge oder 
Renditen, die auf die GSR-Fonds-Mittel 
für die Finanzinstrumente zurückzuführen 
sind, für einen Zeitraum von mindestens 
fünf Jahren nach Abschluss des 
Programms im Einklang mit den Zielen des 
Programms eingesetzt werden.

Or. fr

Begründung

Der Zeitraum von zehn Jahren nach Abschluss des Programms, der von der Kommission für 
den Einsatz der Finanzinstrumente im Einklang mit den Programmzielen vorgeschlagen wird, 
ist zu lang und führt langfristig sowohl für die Verwaltungsbehörden als auch für die 
Empfänger  zu Rechtsunsicherheit. 

Änderungsantrag 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 39 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten genehmigen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Kapitalressourcen 
und -gewinne sowie sonstige Erträge oder 
Renditen, die auf die GSR-Fonds-Mittel 
für die Finanzinstrumente zurückzuführen 
sind, für einen Zeitraum von mindestens 
zehn Jahren nach Abschluss des 

Die Mitgliedstaaten genehmigen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Kapitalressourcen 
und -gewinne sowie sonstige Erträge oder 
Renditen, die auf die GSR-Fonds-Mittel 
für die Finanzinstrumente zurückzuführen 
sind, für einen Zeitraum von mindestens 
zehn Jahren nach Abschluss des 
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Programms im Einklang mit den Zielen des 
Programms eingesetzt werden.

Programms im Einklang mit den Zielen des 
operationellen Programms oder 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds eingesetzt werden.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 39 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten genehmigen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Kapitalressourcen 
und -gewinne sowie sonstige Erträge oder 
Renditen, die auf die GSR-Fonds-Mittel 
für die Finanzinstrumente zurückzuführen 
sind, für einen Zeitraum von mindestens 
zehn Jahren nach Abschluss des 
Programms im Einklang mit den Zielen des 
Programms eingesetzt werden.

Die Mitgliedstaaten genehmigen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Kapitalressourcen 
und -gewinne sowie sonstige Erträge oder 
Renditen, die auf die GSR-Fonds-Mittel 
für die Finanzinstrumente zurückzuführen 
sind, für einen Zeitraum von mindestens 
zehn Jahren nach Abschluss des 
Programms im Einklang mit den Zielen des 
Programms eingesetzt werden. Der nach 
10 Jahren nach Abschluss des 
Programms verbleibende Betrag wird auf 
den Haushalt der Europäischen Union 
übertragen.

Or. en

Änderungsantrag 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 39 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten genehmigen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Kapitalressourcen 
und -gewinne sowie sonstige Erträge oder 
Renditen, die auf die GSR-Fonds-Mittel 
für die Finanzinstrumente zurückzuführen 
sind, für einen Zeitraum von mindestens 
zehn Jahren nach Abschluss des 
Programms im Einklang mit den Zielen des 
Programms eingesetzt werden.

Die Mitgliedstaaten genehmigen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Kapitalressourcen 
und -gewinne sowie sonstige Erträge oder 
Renditen, die auf die GSR-Fonds-Mittel 
für die Finanzinstrumente zurückzuführen 
sind, für einen Zeitraum von mindestens 
fünf Jahren nach Abschluss des 
Programms im Einklang mit den Zielen des 
Programms eingesetzt werden.

Or. es

Begründung

Aus Gründen der Kohärenz mit der Frist der Beibehaltung der aus den Fonds finanzierten 
Investitionen muss die Frist angepasst werden.

Änderungsantrag 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 39 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mitgliedsstaaten in schwieriger 
finanzieller Lage, die die Bedingungen 
des Artikels 22 Absatz 1 erfüllen, sollen 
die in Absatz 1 und 2 genannten Mittel, 
gegebenenfalls mit Unterstützung der 
Kommission, mit Hinblick auf die 
größtmögliche Steigerung von Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere 
für wirtschaftsnahe 
Infrastrukturvorhaben, verwenden.

Or. de

Änderungsantrag 923
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Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 40 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Verwaltungsbehörde übermittelt der 
Kommission als Anhang zum jährlichen 
Durchführungsbericht einen speziellen 
Bericht über Vorhaben, in denen 
Finanzinstrumente zum Einsatz kommen.

1. Die Verwaltungsbehörde übermittelt der 
Kommission als Anhang zum jährlichen 
Durchführungsbericht einen speziellen 
Bericht über Vorhaben, in denen 
Finanzinstrumente zum Einsatz kommen, 
um unnötige Überschneidungen und 
zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu 
vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 924
Mojca Kleva

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 40 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Kommission fasst einmal jährlich 
Informationen über die Verwendung und 
die Wirksamkeit der Finanzinstrumente 
im Rahmen der diversen Fonds, für die 
die Allgemeine Verordnung gilt, der 
thematischen Ziele und in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zusammen.

Or. en

Änderungsantrag 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 40 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(a) Angabe des Programms und der 
Priorität, in deren Rahmen Unterstützung 
aus den GSR-Fonds bereitgestellt wird;

(a) Angabe des operationellen Programms 
oder Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds und der Priorität, in 
deren Rahmen Unterstützung aus den 
GSR-Fonds bereitgestellt wird;

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 40 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Ermittlung der Empfänger und des 
ihnen zuzuweisenden Betrags an 
öffentlichen Mitteln;

Or. en

Änderungsantrag 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 40 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Gesamtbetrag der Finanzmittel 
aufgeschlüsselt nach Programm und 
Priorität oder Maßnahme in Bezug auf das 
Finanzinstrument, enthalten in den der 
Kommission vorgelegten 
Zahlungsanträgen;

(d) Gesamtbetrag der Finanzmittel 
aufgeschlüsselt nach dem operationellen 
Programm oder Programm des 
makroregionalen Entwicklungsfonds und 
der Priorität oder Maßnahme in Bezug auf 
das Finanzinstrument, enthalten in den der 
Kommission vorgelegten 
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Zahlungsanträgen;

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 40 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Gesamtbetrag der durch das 
Finanzinstrument an die Endempfänger 
gezahlten bzw. in Garantieverträgen 
gebundenen Mittel, aufgeschlüsselt nach 
Programm und Priorität oder Maßnahme, 
enthalten in der Kommission vorgelegten 
Zahlungsanträgen;

(e) Gesamtbetrag der durch das 
Finanzinstrument an die Endempfänger 
gezahlten bzw. in Garantieverträgen 
gebundenen Mittel, aufgeschlüsselt nach 
dem operationellen Programm oder 
Programm des makroregionalen 
Entwicklungsfonds und der Priorität oder 
Maßnahme, enthalten in der Kommission 
vorgelegten Zahlungsanträgen;

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 40 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Multiplikatorwirkung von Investitionen (g) gegebenenfalls Multiplikatorwirkung 
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der Finanzinstrumente und Wert der 
Investitionen und Beteiligungen;

von Investitionen der Finanzinstrumente 
und Wert der Investitionen und 
Beteiligungen;

Or. en

Änderungsantrag 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 40 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) Beitrag des Finanzinstruments zu den 
Indikatoren des Programms und der 
betreffenden Priorität.

(h) Beitrag des Finanzinstruments zu den 
Indikatoren des operationellen Programms 
oder Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds und der betreffenden 
Priorität.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 40 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Der spezielle Bericht wird 
vollumfänglich veröffentlicht.

Or. en
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Änderungsantrag 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 41 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Gruppe von Mitgliedstaaten, die einen 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
eingerichtet haben, richtet innerhalb von 
drei Monaten nach Bekanntgabe der 
Annahme des Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds für 
jede Priorität des Programms eine 
Lenkungsgruppe ein, die auch als 
Ausschuss zur Überwachung der 
Durchführung des Programms fungiert.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen. Lenkungsgruppen sind Bestandteil angenommener 
makroregionaler Strategien. Dadurch sollen die Aufgabe der Lenkungsgruppe der 
genehmigten makroregionaler Strategien und die Aufgabe des Ausschusses zur Überwachung 
des Programms miteinander zusammengeführt werden.

Änderungsantrag 933
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 41 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Geschäftsordnung, die Liste der 
Mitglieder, einschließlich der Namen von 
Einzelpersonen, die Tagesordnungen der 
Sitzungen des Monitoringausschusses 
und die angenommenen 
Sitzungsprotokolle werden veröffentlicht. 

Or. en
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Änderungsantrag 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 42 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Monitoringausschuss setzt sich aus 
Vertretern der Verwaltungsbehörde und 
der zwischengeschalteten Stellen und aus 
Vertretern der Partner zusammen. Jedes 
Mitglied des Monitoringausschusses ist 
stimmberechtigt.

1. Der Monitoringausschuss setzt sich aus 
Vertretern der Verwaltungsbehörde und 
der zwischengeschalteten Stellen und aus 
Vertretern der in Artikel 5 genannten 
Partner, unter besonderer 
Berücksichtigung der an der 
Vorbereitung der jeweiligen Programme 
beteiligten Partner, zusammen. Jedes 
Mitglied des Monitoringausschusses ist 
stimmberechtigt. Die Mitgliedstaaten 
gewährleisten die Gleichstellung von 
Männern und Frauen in diesen Stellen.

Or. en

Änderungsantrag 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 42 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Monitoringausschuss setzt sich aus 
Vertretern der Verwaltungsbehörde und 
der zwischengeschalteten Stellen und aus 
Vertretern der Partner zusammen. Jedes 
Mitglied des Monitoringausschusses ist 
stimmberechtigt.

1. Der Monitoringausschuss setzt sich aus 
Vertretern der Verwaltungsbehörde und 
der zwischengeschalteten Stellen und aus 
Vertretern der Partner zusammen. Der 
Ausschuss legt die einschlägigen Regeln 
für das Stimmrecht fest.

Or. es

Änderungsantrag 936
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Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 42 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Monitoringausschuss setzt sich aus 
Vertretern der Verwaltungsbehörde und 
der zwischengeschalteten Stellen und aus 
Vertretern der Partner zusammen. Jedes 
Mitglied des Monitoringausschusses ist 
stimmberechtigt.

1. Der Monitoringausschuss setzt sich aus 
Vertretern der Verwaltungsbehörde und 
der zwischengeschalteten Stellen und aus 
Vertretern der Partner zusammen. Die 
Partner werden an jeden dieser 
Ausschüsse in transparenten, von den 
Regierungsstellen der Mitgliedstaaten 
anerkannten und von ihnen 
unabhängigen Verfahren abgeordnet. 
Jedes Mitglied des Monitoringausschusses 
ist stimmberechtigt.

Or. en

Änderungsantrag 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 42 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Einer Lenkungsgruppe, die als Ausschuss 
zur Überwachung der Durchführung 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds fungiert, gehören 
gemäß dem paritätischen Dreifachhelix-
Modell jeweils die gleiche Anzahl von 
Sachverständigen an, die Vertreter des 
öffentlichen Sektors, der Wissenschaften 
bzw. der Wirtschaft sind. Jedes Mitglied 
des Monitoringausschusses ist 
stimmberechtigt.

Or. sk
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Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen. Mit dem paritätische Modell der Dreifachhelix kann eine 
zweckmäßige Sachverständigengruppe gebildet werden, die mittels des Synergieeffekts die 
Vorteile dreier unterschiedlicher Sektoren nutzt.

Änderungsantrag 938
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 42 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dem Monitoringausschuss eines 
Programms im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ gehören auch Vertreter 
etwaiger an diesem Programm 
teilnehmender Drittländer an.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 42 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dem Monitoringausschuss eines 
Programms im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
gehören auch Vertreter etwaiger an diesem 
Programm teilnehmender Drittländer an.

Dem Monitoringausschuss eines 
Programms im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
gehören auch Vertreter etwaiger an diesem 
Programm teilnehmender Drittländer an, 
wenn diese Länder sich finanziell an den 
Programmen beteiligen.

Or. es

Änderungsantrag 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



PE491.054v01-00 88/175 AM\903903DE.doc

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 42 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dem Monitoringausschuss eines 
Programms im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
gehören auch Vertreter etwaiger an diesem 
Programm teilnehmender Drittländer an.

Dem Monitoringausschuss eines 
Programms im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
gehören auch Vertreter etwaiger an diesem 
Programm teilnehmender Drittländer an 
und er kann auch Vertreter des EVTZ 
oder anderer Organisationen der 
territorialen Zusammenarbeit mit Sitz in 
dem Programmgebiet umfassen. 

Or. fr

Änderungsantrag 941
Nuno Teixeira

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 42 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dem Monitoringausschuss eines 
Programms im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
gehören auch auch Vertreter etwaiger an 
diesem Programm teilnehmender 
Drittländer an.

Dem Monitoringausschuss eines 
Programms im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
gehören auch Vertreter etwaiger an diesem 
Programm teilnehmender Drittländer an, 
wenn diese Länder sich finanziell an dem 
Programm beteiligen.

Or. pt

Begründung

Es ist nur dann sinnvoll, dass Drittländer dem Monitoringausschuss angehören, wenn sie 
tatsächlich einen Beitrag zu den Programmen leisten.

Änderungsantrag 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
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Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 42 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Den Partnern obliegt die Auswahl und 
Ernennung der Mitglieder, die sie im 
Monitoringausschuss vertreten.

Or. en

Änderungsantrag 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 42 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die Liste der Mitglieder des 
Monitoringausschusses wird 
veröffentlicht.

Or. en

Änderungsantrag 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 42 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Trägt die EIB zu einem Programm bei, 
so kann sie in beratender Funktion an der 
Arbeit des Monitoringausschusses 
teilnehmen.

3. Trägt die EIB zu einem operationellen 
Programm oder Programm des 
makroregionalen Entwicklungsfonds bei, 
so kann sie in beratender Funktion an der 
Arbeit des Monitoringausschusses 
teilnehmen.

Or. sk
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Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 43 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Monitoringausschuss tritt 
mindestens einmal im Jahr zusammen und 
prüft die Durchführung des Programms 
und die Fortschritte beim Erreichen der 
Zielsetzungen. Dabei stützt er sich auf die 
Finanzdaten, auf gemeinsame und 
programmspezifische Indikatoren, 
einschließlich Änderungen bei den 
Ergebnisindikatoren und dem Fortschritt 
bei quantifizierten Zielwerten, sowie auf 
die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele.

1. Der Monitoringausschuss tritt 
mindestens einmal im Jahr zusammen und 
prüft die Durchführung des operationellen 
Programms oder Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds und 
die Fortschritte beim Erreichen der 
Zielsetzungen. Dabei stützt er sich auf die 
Finanzdaten, auf gemeinsame und 
programmspezifische Indikatoren, 
einschließlich Änderungen bei den 
Ergebnisindikatoren und dem Fortschritt 
bei quantifizierten Zielwerten, sowie auf 
die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 43 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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1. Der Monitoringausschuss tritt 
mindestens einmal im Jahr zusammen und 
prüft die Durchführung des Programms 
und die Fortschritte beim Erreichen der 
Zielsetzungen. Dabei stützt er sich auf die 
Finanzdaten, auf gemeinsame und 
programmspezifische Indikatoren, 
einschließlich Änderungen bei den 
Ergebnisindikatoren und dem Fortschritt 
bei quantifizierten Zielwerten, sowie auf 
die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele.

1. Der Monitoringausschuss tritt 
mindestens zweimal im Jahr zusammen 
und prüft die Durchführung des 
Programms und die Fortschritte beim 
Erreichen der Zielsetzungen sowie die 
Einhaltung der in den Artikeln 6, 7 und 8 
dieser Verordnung festgelegten 
bereichsübergreifenden Grundsätze. 
Dabei stützt er sich auf die Finanzdaten, 
auf gemeinsame und programmspezifische 
Indikatoren, einschließlich Änderungen bei 
den Ergebnisindikatoren und dem 
Fortschritt bei quantifizierten Zielwerten, 
sowie auf die im Leistungsrahmen 
festgelegten Etappenziele.

Or. en

Änderungsantrag 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 43 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der Monitoringausschuss untersucht 
eingehend alle Probleme, die sich auf die 
Leistung des Programms auswirken.

2. Der Monitoringausschuss untersucht 
eingehend alle Probleme, die sich auf die 
Leistung des operationellen Programms 
oder Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds auswirken.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset



PE491.054v01-00 92/175 AM\903903DE.doc

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 43 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der Monitoringausschuss untersucht 
eingehend alle Probleme, die sich auf die 
Leistung des Programms auswirken.

2. Der Monitoringausschuss untersucht 
eingehend alle Probleme, die sich auf die 
Leistung des Programms auswirken, 
einschließlich der Leistungsüberprüfung.

Or. en

Änderungsantrag 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 43 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Monitoringausschuss wird zu 
etwaigen, von der Verwaltungsbehörde 
vorgeschlagenen Änderungen des 
Programms konsultiert und nimmt dazu 
Stellung.

3. Der Monitoringausschuss wird zu 
etwaigen, von der Verwaltungsbehörde 
vorgeschlagenen Änderungen des 
operationellen Programms oder 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds konsultiert und nimmt 
dazu Stellung.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 950
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 43 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der Monitoringausschuss kann der 4. Der Monitoringausschuss kann der 
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Verwaltungsbehörde hinsichtlich der 
Durchführung und Evaluierung des 
Programms Empfehlungen aussprechen. Er 
überwacht die infolge seiner 
Empfehlungen ergriffenen Maßnahmen.

Verwaltungsbehörde hinsichtlich der 
Durchführung des Programms und der 
Verringerung des Verwaltungsaufwands 
für die Empfänger Empfehlungen 
aussprechen. Er überwacht die infolge 
seiner Empfehlungen ergriffenen 
Maßnahmen und bewertet anschließend 
erneut, ob das Programm im Sinne der 
Projekt- und Programmverwaltung nach 
international anerkannten Kriterien 
zweckdienlich ist.

Or. en

Änderungsantrag 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 43 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der Monitoringausschuss kann der 
Verwaltungsbehörde hinsichtlich der 
Durchführung und Evaluierung des 
Programms Empfehlungen aussprechen. Er 
überwacht die infolge seiner 
Empfehlungen ergriffenen Maßnahmen.

4. Der Monitoringausschuss kann der 
Verwaltungsbehörde hinsichtlich der 
Durchführung und Evaluierung des 
operationellen Programms oder 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds Empfehlungen 
aussprechen. Er überwacht die infolge 
seiner Empfehlungen ergriffenen 
Maßnahmen.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 952
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
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Teil 2 – Artikel 43 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Monitoringausschuss genehmigt den 
jährlichen Bericht über die 
Durchführung der Programme.

Or. en

Änderungsantrag 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 43 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Der Monitoringausschuss genehmigt 
die in Artikel 44 genannten jährlichen 
Berichte über die Durchführung der 
Programme und die in Artikel 46 
genannten Fortschrittsberichte.

Or. en

Änderungsantrag 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Von 2016 bis einschließlich 2022 
übermittelt der Mitgliedstaat der 
Kommission einen jährlichen Bericht über 
die Durchführung des Programms im 
vorausgegangenen Haushaltsjahr.

1. Von 2016 bis einschließlich 2022 
übermittelt der Mitgliedstaat der 
Kommission einen jährlichen Bericht über 
die Durchführung des operationellen 
Programms oder Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds im 
vorausgegangenen Haushaltsjahr.

Or. sk
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Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Programmen, bei denen die 
Mittelausstattung aus den Fonds 75 
Millionen Euro nicht übersteigt, kann der 
Mitgliedstaat von der Übermittlung von 
jährlichen Durchführungsberichten 
absehen und Durchführungsberichte 
2017 und 2019 einreichen

Or. de

Änderungsantrag 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die jährlichen Durchführungsberichte 
enthalten Informationen zur Durchführung 
des Programms und seiner Prioritäten mit 
Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame 
und programmspezifische Indikatoren und 
quantifizierte Zielwerte, einschließlich 
Änderungen der Ergebnisindikatoren, 
sowie die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele. Die übermittelten Daten 
beziehen sich auf Indikatorenwerte für 
vollständig durchgeführte Vorhaben und 
auch für ausgewählte Vorhaben. Darüber 
hinaus legen sie auch die zur Erfüllung der 

2. Die jährlichen Durchführungsberichte 
enthalten Informationen zur Durchführung 
des Programms und seiner Prioritäten mit 
Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame 
und programmspezifische Indikatoren und 
quantifizierte Zielwerte, einschließlich 
Änderungen der Ergebnisindikatoren, 
sowie die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele. Die übermittelten Daten 
beziehen sich auf Indikatorenwerte für 
vollständig durchgeführte Vorhaben und 
auch für Vorhaben, die für die Förderung 
im Rahmen eines Programms ausgewählt 
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Ex-ante-Konditionalitäten ergriffenen 
Maßnahmen und etwaige Probleme, die 
sich auf die Leistung des Programms 
auswirken, sowie die vorgenommenen 
Korrekturmaßnahmen dar.

wurden. Darüber hinaus legen sie auch die 
zur Erfüllung der Ex-ante-
Konditionalitäten ergriffenen Maßnahmen 
und etwaige Probleme, die sich auf die 
Leistung des Programms auswirken, sowie 
die vorgenommenen Korrekturmaßnahmen 
dar.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll klargestellt werden, über welche Vorhaben Bericht erstattet werden 
muss. Die Formulierung „ausgewählte Vorhaben“ ist nicht spezifisch genug.

Änderungsantrag 957
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die jährlichen Durchführungsberichte 
enthalten Informationen zur Durchführung 
des Programms und seiner Prioritäten mit 
Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame 
und programmspezifische Indikatoren und 
quantifizierte Zielwerte, einschließlich 
Änderungen der Ergebnisindikatoren, 
sowie die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele. Die übermittelten Daten 
beziehen sich auf Indikatorenwerte für 
vollständig durchgeführte Vorhaben und 
auch für ausgewählte Vorhaben. Darüber 
hinaus legen sie auch die zur Erfüllung der 
Ex-ante-Konditionalitäten ergriffenen 
Maßnahmen und etwaige Probleme, die 
sich auf die Leistung des Programms 
auswirken, sowie die vorgenommenen 
Korrekturmaßnahmen dar.

2. Die jährlichen Durchführungsberichte 
enthalten Informationen zur Durchführung 
des Programms und seiner Prioritäten mit 
Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame 
und programmspezifische Indikatoren und 
quantifizierte Zielwerte, einschließlich 
Änderungen der Ergebnisindikatoren, 
sowie die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele. Die übermittelten Daten 
beziehen sich auf Indikatorenwerte für 
vollständig durchgeführte Vorhaben und 
auch für ausgewählte Vorhaben. Darüber 
hinaus legen sie auch die zur Erfüllung der 
Ex-ante-Konditionalitäten ergriffenen 
Maßnahmen, die Vereinfachung der 
Verwaltungsverfahren und etwaige 
Probleme, die sich auf die Leistung des 
Programms auswirken, sowie die 
vorgenommenen Korrekturmaßnahmen 
dar.

Or. en
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Änderungsantrag 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die jährlichen Durchführungsberichte 
enthalten Informationen zur Durchführung 
des Programms und seiner Prioritäten mit 
Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame 
und programmspezifische Indikatoren und 
quantifizierte Zielwerte, einschließlich 
Änderungen der Ergebnisindikatoren, 
sowie die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele. Die übermittelten Daten 
beziehen sich auf Indikatorenwerte für 
vollständig durchgeführte Vorhaben und 
auch für ausgewählte Vorhaben. Darüber 
hinaus legen sie auch die zur Erfüllung der 
Ex-ante-Konditionalitäten ergriffenen 
Maßnahmen und etwaige Probleme, die 
sich auf die Leistung des Programms 
auswirken, sowie die vorgenommenen 
Korrekturmaßnahmen dar.

2. Die jährlichen Durchführungsberichte 
enthalten Informationen zur Durchführung 
des operationellen Programms oder 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds und seiner Prioritäten 
mit Verweis auf die Finanzdaten, 
gemeinsame und programmspezifische 
Indikatoren und quantifizierte Zielwerte, 
einschließlich Änderungen der 
Ergebnisindikatoren, sowie die im 
Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele. Die übermittelten Daten 
beziehen sich auf Indikatorenwerte für 
vollständig durchgeführte Vorhaben und 
auch für ausgewählte Vorhaben. Darüber 
hinaus legen sie auch die zur Erfüllung der 
Ex-ante-Konditionalitäten ergriffenen 
Maßnahmen und etwaige Probleme, die 
sich auf die Leistung des Programms 
auswirken, sowie die vorgenommenen 
Korrekturmaßnahmen dar.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die jährlichen Durchführungsberichte 
enthalten Informationen zur Durchführung 
des Programms und seiner Prioritäten mit 
Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame 
und programmspezifische Indikatoren und 
quantifizierte Zielwerte, einschließlich 
Änderungen der Ergebnisindikatoren, 
sowie die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele. Die übermittelten Daten 
beziehen sich auf Indikatorenwerte für 
vollständig durchgeführte Vorhaben und 
auch für ausgewählte Vorhaben. Darüber 
hinaus legen sie auch die zur Erfüllung der 
Ex-ante-Konditionalitäten ergriffenen 
Maßnahmen und etwaige Probleme, die 
sich auf die Leistung des Programms 
auswirken, sowie die vorgenommenen 
Korrekturmaßnahmen dar.

2. Die jährlichen Durchführungsberichte 
enthalten Informationen zur Durchführung 
des Programms und seiner Prioritäten mit 
Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame 
und programmspezifische Indikatoren und 
quantifizierte Zielwerte, einschließlich 
Änderungen der Ergebnisindikatoren, 
sowie die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele. Die übermittelten Daten 
beziehen sich auf Indikatorenwerte für 
vollständig durchgeführte Vorhaben und 
auch für ausgewählte Vorhaben. Alle 
personenbezogenen Daten müssen nach 
Geschlecht aufgeschlüsselt werden. 
Darüber hinaus legen sie auch die zur 
Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten 
ergriffenen Maßnahmen und etwaige 
Probleme, die sich auf die Leistung des 
Programms auswirken, die 
vorgenommenen Korrekturmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zur 
verwaltungstechnischen Vereinfachung 
dar.

Or. en

Änderungsantrag 960
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die jährlichen Durchführungsberichte 
enthalten Informationen zur Durchführung 
des Programms und seiner Prioritäten mit 
Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame 
und programmspezifische Indikatoren und 
quantifizierte Zielwerte, einschließlich 
Änderungen der Ergebnisindikatoren, 
sowie die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele. Die übermittelten Daten 

2. Die jährlichen Durchführungsberichte 
enthalten Informationen zur Durchführung 
des Programms und seiner Prioritäten mit 
Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame 
und programmspezifische Indikatoren und 
quantifizierte Zielwerte, einschließlich 
Änderungen der Ergebnisindikatoren, 
sowie die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele. Die übermittelten Daten 
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beziehen sich auf Indikatorenwerte für 
vollständig durchgeführte Vorhaben und 
auch für ausgewählte Vorhaben. Darüber 
hinaus legen sie auch die zur Erfüllung 
der Ex-ante-Konditionalitäten ergriffenen 
Maßnahmen und etwaige Probleme, die 
sich auf die Leistung des Programms 
auswirken, sowie die vorgenommenen 
Korrekturmaßnahmen dar.

beziehen sich auf Indikatorenwerte für 
vollständig durchgeführte Vorhaben.

Or. en

Änderungsantrag 961
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die jährlichen Durchführungsberichte 
enthalten Informationen zur Durchführung 
des Programms und seiner Prioritäten mit 
Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame 
und programmspezifische Indikatoren und 
quantifizierte Zielwerte, einschließlich 
Änderungen der Ergebnisindikatoren, 
sowie die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele. Die übermittelten Daten 
beziehen sich auf Indikatorenwerte für 
vollständig durchgeführte Vorhaben und 
auch für ausgewählte Vorhaben. Darüber 
hinaus legen sie auch die zur Erfüllung der 
Ex-ante-Konditionalitäten ergriffenen 
Maßnahmen und etwaige Probleme, die 
sich auf die Leistung des Programms 
auswirken, sowie die vorgenommenen 
Korrekturmaßnahmen dar.

2. Die jährlichen Durchführungsberichte 
enthalten Informationen zur Durchführung 
des Programms und seiner Prioritäten mit 
Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame 
und programmspezifische Indikatoren und 
quantifizierte Zielwerte, einschließlich 
Änderungen der Ergebnisindikatoren, 
sowie die im Leistungsrahmen festgelegten 
Etappenziele. Die übermittelten Daten 
beziehen sich auf Indikatorenwerte für 
vollständig durchgeführte Vorhaben und 
auch für ausgewählte Vorhaben. Darüber 
hinaus legen sie auch die zur Erfüllung der 
Ex-ante-Konditionalitäten, zur 
Einbeziehung der Wirtschafts- und 
Sozialpartner und zur 
Verwaltungsvereinfachung ergriffenen 
Maßnahmen und etwaige Probleme, die 
sich auf die Leistung des Programms 
auswirken, sowie die vorgenommenen 
Korrekturmaßnahmen dar.

Or. fr
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Begründung

Die Abstimmdung mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie die Effizienz der 
Verwaltungsverfahren sind wesentliche Aspekte der Durchführung der operationellen 
Programme. Die Einbeziehung dieser Punkte in die Bewertungsberichte wird es der 
Kommission ermöglichen, die Anstrengungen zu ermitteln, die im betreffenden Mitgliedstaat 
für eine bessere Nutzung der Kohäsionspolitik erforderlich sind. 

Änderungsantrag 962
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der 2017 eingereichte jährliche 
Durchführungsbericht enthält und 
bewertet die Informationen aus Absatz 2 
und die Fortschritte beim Erreichen der 
Ziele des Programms, einschließlich des 
Beitrags der GSR-Fonds zu Änderungen 
der Ergebnisindikatoren, wenn 
Nachweise aus den Evaluierungen 
vorliegen. Darüber hinaus enthält er eine 
Bewertung der Durchführung von 
Maßnahmen zur Berücksichtigung der 
Grundsätze aus Artikel 6, 7 und 8 und 
einen Bericht über die für die 
Klimaschutzziele verwendete 
Unterstützung.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der 2017 eingereichte jährliche 
Durchführungsbericht enthält und bewertet 

3. Der 2017 eingereichte jährliche 
Durchführungsbericht enthält und bewertet 
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die Informationen aus Absatz 2 und die 
Fortschritte beim Erreichen der Ziele des 
Programms, einschließlich des Beitrags der 
GSR-Fonds zu Änderungen der 
Ergebnisindikatoren, wenn Nachweise aus 
den Evaluierungen vorliegen. Darüber 
hinaus enthält er eine Bewertung der 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der Grundsätze aus 
Artikel 6, 7 und 8 und einen Bericht über 
die für die Klimaschutzziele verwendete 
Unterstützung.

die Informationen aus Absatz 2 und die 
Fortschritte beim Erreichen der Ziele des 
operationellen Programms oder 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds, einschließlich des 
Beitrags der GSR-Fonds zu Änderungen 
der Ergebnisindikatoren, wenn Nachweise 
aus den Evaluierungen vorliegen. Darüber 
hinaus enthält er eine Bewertung der 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der Grundsätze aus 
Artikel 6, 7 und 8 und einen Bericht über 
die für die Klimaschutzziele verwendete 
Unterstützung.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 964
Giommaria Uggias

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der 2017 eingereichte jährliche 
Durchführungsbericht enthält und bewertet 
die Informationen aus Absatz 2 und die 
Fortschritte beim Erreichen der Ziele des 
Programms, einschließlich des Beitrags der 
GSR-Fonds zu Änderungen der 
Ergebnisindikatoren, wenn Nachweise aus 
den Evaluierungen vorliegen. Darüber 
hinaus enthält er eine Bewertung der 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der Grundsätze aus 
Artikel 6, 7 und 8 und einen Bericht über 
die für die Klimaschutzziele verwendete 
Unterstützung.

3. Der 2017 eingereichte jährliche 
Durchführungsbericht enthält und bewertet 
die Informationen aus Absatz 2 und die 
Fortschritte beim Erreichen der Ziele des 
Programms, einschließlich des Beitrags der 
GSR-Fonds zu Änderungen der 
Ergebnisindikatoren, wenn Nachweise aus 
den Evaluierungen vorliegen. Darüber 
hinaus enthält er eine Bewertung der 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der Grundsätze aus 
Artikel 6, 7 und 8 und einen Bericht über 
die für die Klimaschutzziele verwendete 
Unterstützung und die ergriffenen 
Maßnahmen, um die Ziele der 
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Verringerung der Armut zu erreichen.

Or. it

Änderungsantrag 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Im jährlichen Durchführungsbericht 
wird die Rolle der in Artikel 5 genannten 
Partner bei der Umsetzung des 
Programms bewertet, einschließlich einer 
Auflistung aller beteiligten Partner, ihrer 
Zuständigkeiten und ihrer 
Stellungnahmen zur Umsetzung des 
Programms und des 
Partnerschaftsprinzips sowie der Art und 
Weise, wie diese Stellungnahmen 
berücksichtigt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der 2019 übermittelte jährliche 
Durchführungsbericht und der 
abschließende Durchführungsbericht für 
die GSR-Fonds enthalten zusätzlich zu den 
Informationen und der Bewertung aus 
Absatz 2 und 3 auch Informationen und 
eine Bewertung hinsichtlich des 
Fortschritts beim Erreichen der Ziele des 
Programms und seines Beitrags zum 

4. Der 2019 übermittelte jährliche 
Durchführungsbericht und der 
abschließende Durchführungsbericht für 
die GSR-Fonds enthalten zusätzlich zu den 
Informationen und der Bewertung aus 
Absatz 2 und 3 auch Informationen und 
eine Bewertung hinsichtlich des 
Fortschritts beim Erreichen der Ziele des 
operationellen Programms oder 
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Erreichen der EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum.

Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds und seines Beitrags 
zum Erreichen der EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission kann Empfehlungen 
aussprechen, um Probleme, die sich auf die 
Durchführung des Programms auswirken, 
anzusprechen. Im Falle solcher 
Empfehlungen informiert die Kommission 
die Verwaltungsbehörde binnen drei 
Monaten über die ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen.

7. Die Kommission kann Empfehlungen 
aussprechen, um Probleme, die sich auf die 
Durchführung des operationellen 
Programms oder Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
auswirken, anzusprechen. Im Falle solcher 
Empfehlungen informiert die Kommission 
die Verwaltungsbehörde binnen drei 
Monaten über die ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 968
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
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Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission kann Empfehlungen 
aussprechen, um Probleme, die sich auf die 
Durchführung des Programms auswirken, 
anzusprechen. Im Falle solcher 
Empfehlungen informiert die Kommission 
die Verwaltungsbehörde binnen drei 
Monaten über die ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen.

7. Die Kommission kann Empfehlungen 
aussprechen, um Probleme, die sich auf die 
Durchführung des Programms auswirken, 
anzusprechen, einschließlich der 
Programm- und Projektverwaltung. Im 
Falle solcher Empfehlungen informiert die 
Kommission die Verwaltungsbehörde 
binnen drei Monaten über die ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen.

Or. en

Änderungsantrag 969
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission kann Empfehlungen 
aussprechen, um Probleme, die sich auf die 
Durchführung des Programms auswirken, 
anzusprechen. Im Falle solcher 
Empfehlungen informiert die Kommission 
die Verwaltungsbehörde binnen drei 
Monaten über die ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen.

7. Die Kommission kann Empfehlungen 
aussprechen, um Probleme, die sich auf die 
Durchführung des Programms auswirken, 
anzusprechen.

Or. en

Änderungsantrag 970
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Eine Bürgerinfo zum Inhalt der entfällt



AM\903903DE.doc 105/175 PE491.054v01-00

DE

jährlichen und abschließenden 
Durchführungsberichte wird 
veröffentlicht.

Or. en

Änderungsantrag 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Eine Bürgerinfo zum Inhalt der 
jährlichen und abschließenden 
Durchführungsberichte wird veröffentlicht.

8. Die jährlichen und abschließenden 
Durchführungsberichte werden 
vollumfänglich veröffentlicht.

Or. en

Änderungsantrag 972
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 44 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Eine Bürgerinfo zum Inhalt der 
jährlichen und abschließenden 
Durchführungsberichte wird veröffentlicht.

8. Eine Bürgerinfo zum Inhalt der 
jährlichen und abschließenden 
Durchführungsberichte sowie die 
vollständigen Berichte selbst werden 
veröffentlicht.

Or. en

Änderungsantrag 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 45 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Von 2016 bis einschließlich 2022 wird 
jährlich eine Überprüfungssitzung mit der 
Kommission und jedem Mitgliedstaat 
organisiert, um die Leistung eines jeden 
Programms zu überprüfen; dabei finden der 
jährliche Durchführungsbericht und 
gegebenenfalls die Anmerkungen und 
Empfehlungen der Kommission 
Berücksichtigung.

1. Von 2016 bis einschließlich 2022 wird 
jährlich eine Überprüfungssitzung mit der 
Kommission und jedem Mitgliedstaat 
organisiert, um die Leistung eines jeden 
operationellen Programms oder 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds zu überprüfen; dabei 
finden der jährliche Durchführungsbericht 
und gegebenenfalls die Anmerkungen und 
Empfehlungen der Kommission 
Berücksichtigung.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 45 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die jährliche Überprüfungssitzung kann 
mehr als ein Programm abdecken. In den 
Jahren 2017 und 2019 deckt die jährliche 
Überprüfungssitzung alle Programme in 
dem Mitgliedstaat ab und trägt darüber 
hinaus den vom Mitgliedstaat in diesen 
Jahren im Einklang mit Artikel 46 
eingereichten Fortschrittsberichten 
Rechnung.

2. Die jährliche Überprüfungssitzung kann 
mehr als ein operationelles Programm oder 
Programm des makroregionalen 
Entwicklungsfonds abdecken. In den 
Jahren 2017 und 2019 deckt die jährliche 
Überprüfungssitzung alle operationellen 
Programme und Programme des 
makroregionalen Entwicklungsfonds in 
dem Mitgliedstaat ab und trägt darüber 
hinaus den vom Mitgliedstaat in diesen 
Jahren im Einklang mit Artikel 46 
eingereichten Fortschrittsberichten 
Rechnung.

Or. sk
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Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 45 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Mitgliedstaat und die Kommission 
können übereinkommen, für ein Programm 
außerhalb der Jahre 2017 und 2019 keine 
jährlichen Überprüfungssitzungen zu 
organisieren.

3. Der Mitgliedstaat und die Kommission 
können übereinkommen, für ein 
operationelles Programm oder Programm 
des makroregionalen Entwicklungsfonds 
außerhalb der Jahre 2017 und 2019 keine 
jährlichen Überprüfungssitzungen zu 
organisieren.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 45 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Für Programme, bei denen die 
Mittelausstattung aus den Fonds 75 
Millionen Euro nicht übersteigt, werden 
abweichend von Art. 45 Absatz 1 in den 
Jahren 2017 und 2019 
Überprüfungssitzungen organisiert.

Or. de



PE491.054v01-00 108/175 AM\903903DE.doc

DE

Begründung

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.

Änderungsantrag 977
Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Fortschritte beim Erreichen der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum, insbesondere 
hinsichtlich der für jedes Programm im 
Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele 
und der für Klimaschutzziele eingesetzten 
Unterstützung;

(b) Fortschritte beim Erreichen der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum, insbesondere 
hinsichtlich der für jedes Programm im 
Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele 
und der für Klimaschutzziele und 
Artenschutzziele eingesetzten 
Unterstützung, einschließlich 
Natura 2000, gemäß den nationalen 
prioritären Aktionsrahmen;

Or. en

Änderungsantrag 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(b) Fortschritte beim Erreichen der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum, insbesondere 
hinsichtlich der für jedes Programm im 
Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele 
und der für Klimaschutzziele eingesetzten 
Unterstützung;

(b) Fortschritte beim Erreichen der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum, insbesondere 
hinsichtlich der für jedes Programm im 
Leistungsrahmen festgelegten messbaren 
qualitativen und quantitativen 
Etappenziele, einschließlich der 
Indikatoren für die 
bereichsübergreifenden Grundsätze 
gemäß den Artikeln 7 und 8 und der für 
Klimaschutzziele eingesetzten 
Unterstützung;

Or. en

Änderungsantrag 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Fortschritte beim Erreichen der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum, insbesondere 
hinsichtlich der für jedes Programm im 
Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele 
und der für Klimaschutzziele eingesetzten 
Unterstützung;

(b) Fortschritte beim Erreichen der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum, insbesondere 
hinsichtlich der Verringerung der Armut 
des regionalen Gefälles sowie der für jedes 
Programm im Leistungsrahmen 
festgelegten Etappenziele und der für 
Klimaschutzziele eingesetzten 
Unterstützung;

Or. en

Änderungsantrag 980
Giommaria Uggias

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Fortschritte beim Erreichen der EU- (b) Fortschritte beim Erreichen der EU-
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Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum, insbesondere 
hinsichtlich der für jedes Programm im 
Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele 
und der für Klimaschutzziele eingesetzten 
Unterstützung;

Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum, insbesondere 
hinsichtlich der für jedes Programm im 
Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele 
und der für Klimaschutzziele und die Ziele 
zur Verringerung der Armut eingesetzten 
Unterstützung;

Or. it

Änderungsantrag 981
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die Frage, ob die zur Erfüllung der 
zum Datum der Annahme der 
Partnerschaftsvereinbarung nicht 
erfüllten Ex-ante-Konditionalitäten 
ergriffenen Maßnahmen gemäß dem 
aufgestellten Zeitplan durchgeführt 
wurden bzw. werden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die Frage, ob die zur Erfüllung der zum 
Datum der Annahme der 
Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllten 
Ex-ante-Konditionalitäten ergriffenen 
Maßnahmen gemäß dem aufgestellten 
Zeitplan durchgeführt wurden bzw. 
werden;

(c) die Frage, ob die zur Erfüllung der zum 
Datum der Annahme der 
Partnerschaftsvereinbarung nicht erfüllten 
Ex-ante-Konditionalitäten ergriffenen 
Maßnahmen durchgeführt wurden bzw. 
werden;
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Or. en

Änderungsantrag 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 10 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Einsatz der Mechanismen, die die 
Koordination zwischen den GSR-Fonds 
und anderen EU- oder nationalen 
Finanzierungsinstrumenten und mit der 
EIB sicherstellen;

(d) Einsatz der Mechanismen, die die 
Koordination zwischen den GSR-Fonds 
und anderen EU- oder nationalen 
Finanzierungsinstrumenten sowie 
makroregionalen 
Finanzierungsinstrumenten und mit der 
EIB sicherstellen;

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 984
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Maßnahmen, die zur Stärkung der 
Leistungsfähigkeit der Behörden der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds ergriffen 
wurden;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 985
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Maßnahmen, die zur Stärkung der 
Leistungsfähigkeit der Behörden der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds ergriffen wurden;

(f) Maßnahmen, die zur Stärkung der 
Leistungsfähigkeit der Behörden der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds ergriffen wurden, 
einschließlich der Empfehlung für die 
Anhebung der Schulungen im Bereich 
Programm- und Projektverwaltung auf 
internationale Standards, um die 
Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu 
steigern;

Or. en

Änderungsantrag 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 10 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Maßnahmen, die zur Stärkung der 
Leistungsfähigkeit der Behörden der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds ergriffen wurden;

(f) Maßnahmen, die zur Stärkung der 
Leistungsfähigkeit der Behörden der 
Mitgliedstaaten oder Gruppe von 
Mitgliedstaaten, die einen 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
eingerichtet haben, und gegebenenfalls der 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds ergriffen wurden;

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.
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Änderungsantrag 987
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) die geplanten Maßnahmen und die 
entsprechenden Ziele in den 
Programmen, um den 
Verwaltungsaufwand für die Empfänger 
zu verringern;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 10 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) die geplanten Maßnahmen und die 
entsprechenden Ziele in den Programmen, 
um den Verwaltungsaufwand für die 
Empfänger zu verringern;

(g) die geplanten Maßnahmen und die 
entsprechenden Ziele in den operationellen 
Programmen oder Programmen des 
makroregionalen Entwicklungsfonds, um 
den Verwaltungsaufwand für die 
Empfänger zu verringern;

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) die Rolle der in Artikel 5 genannten 
Partner bei der Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarung.

(h) die Rolle der in Artikel 5 genannten 
Partner bei der Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarung, einschließlich 
einer Auflistung aller beteiligten Partner, 
ihrer Zuständigkeiten und ihrer 
Stellungnahmen zu der Umsetzung des 
Programms und des 
Partnerschaftsprinzips sowie der Art und 
Weise, wie diese Stellungnahmen 
berücksichtigt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 990
Jens Nilsson

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) die Rolle der in Artikel 5 genannten 
Partner bei der Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarung.

(h) die Rolle der in Artikel 5 genannten 
Partner sowie eine Bewertung der Qualität 
und Wirksamkeit dieser Partnerschaft bei 
der Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarung.

Or. en

Begründung

Um dem Partnerschaftsprinzip tatsächliche und volle Geltung zu verleihen, geben die 
Mitgliedstaaten nicht nur die den Partnern übertragene Rolle an, sondern bewerten auch, wie 
gut das Partnerschaftsprinzip umgesetzt wurde.

Änderungsantrag 991
Ramona Nicole Mănescu
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

die Leistung der in Artikel 5 genannten 
Partner in Bezug auf die Programm- und 
Projektverwaltung bei der Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarung;

Or. en

Änderungsantrag 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 2 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ha) Gründe für Einschränkungen bei der 
Durchführung der Programme im 
Rahmen der GSR-Fonds;

Or. en

Änderungsantrag 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Stellt die Kommission binnen drei 
Monaten nach Datum der Einreichung des 
Fortschrittsberichts fest, dass die 
vorgelegten Informationen unvollständig 
oder unklar sind, so kann sie vom 
Mitgliedstaat zusätzliche Informationen 
anfordern. Die Mitgliedstaaten stellen der 
Kommission die angeforderten 
Informationen binnen drei Monaten zur 
Verfügung und überarbeiten 

3. Stellt die Kommission binnen drei 
Monaten nach Datum der Einreichung des 
Fortschrittsberichts fest, dass die 
vorgelegten Informationen unvollständig 
oder unklar sind, so kann sie vom 
Mitgliedstaat oder der Gruppe von 
Mitgliedstaaten, die einen 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
eingerichtet haben, zusätzliche 
Informationen anfordern. Der Mitgliedstaat 
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gegebenenfalls den Fortschrittsbericht. oder die entsprechende Gruppe von 
Mitgliedstaaten stellt der Kommission die 
angeforderten Informationen binnen drei 
Monaten zur Verfügung und überarbeitet 
gegebenenfalls den Fortschrittsbericht.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Stellt die Kommission binnen drei 
Monaten nach Datum der Einreichung des 
Fortschrittsberichts fest, dass die 
vorgelegten Informationen unvollständig 
oder unklar sind, so kann sie vom 
Mitgliedstaat zusätzliche Informationen 
anfordern. Die Mitgliedstaaten stellen der 
Kommission die angeforderten 
Informationen binnen drei Monaten zur 
Verfügung und überarbeiten 
gegebenenfalls den Fortschrittsbericht.

3. Stellt die Kommission binnen eines 
Monats nach Datum der Einreichung des 
Fortschrittsberichts fest, dass die 
vorgelegten Informationen unvollständig 
oder unklar sind, so kann sie vom 
Mitgliedstaat zusätzliche Informationen 
anfordern. Die Mitgliedstaaten stellen der 
Kommission die angeforderten 
Informationen binnen drei Monaten zur 
Verfügung und überarbeiten 
gegebenenfalls den Fortschrittsbericht.

Or. en

Änderungsantrag 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In den Jahren 2017 und 2019 erstellt die 
Kommission einen strategischen Bericht, 
der die Fortschrittsberichte der 
Mitgliedstaaten zusammenfasst, und 
übermittelt ihn dem Europäischen 
Parlament, dem Rat, dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 
Ausschuss der Regionen.

4. In den Jahren 2017 und 2019 erstellt die 
Kommission einen strategischen Bericht, 
der die Fortschrittsberichte der 
Mitgliedstaaten oder Gruppe von 
Mitgliedstaaten, die einen 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
eingerichtet haben, zusammenfasst, und 
übermittelt ihn dem Europäischen 
Parlament, dem Rat, dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 
Ausschuss der Regionen.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 46 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In den Jahren 2018 und 2020 fügt die 
Kommission in den 
Jahresfortschrittsbericht für die 
Frühjahrstagung des Europäischen Rates 
einen Abschnitt ein, in dem der 
strategische Bericht mit besonderem 
Augenmerk auf den Fortschritt bei der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum zusammengefasst 
wird.

5. In den Jahren 2018 und 2020 fügt die 
Kommission in den 
Jahresfortschrittsbericht für die 
Frühjahrstagung des Europäischen Rates 
einen Abschnitt ein, in dem der 
strategische Bericht mit besonderem 
Augenmerk auf den Fortschritt bei der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum sowie bei den 
Zielen der Leitinitiativen dieser Strategie 
zusammengefasst wird.

Or. en
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Änderungsantrag 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 47 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Evaluierungen werden zur Verbesserung 
der Qualität der Gestaltung und Umsetzung 
von Programmen sowie zur Bewertung 
ihrer Wirksamkeit, ihrer Effizienz und 
ihrer Auswirkungen vorgenommen. Die 
Auswirkungen der Programme werden im 
Einklang mit den Aufgaben der jeweiligen 
GSR-Fonds in Bezug auf die Ziele der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum sowie 
gegebenenfalls in Bezug auf 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) und 
Arbeitslosigkeit evaluiert.

1. Evaluierungen werden zur Verbesserung 
der Qualität der Gestaltung und Umsetzung 
von operationellen Programmen oder 
Programmen des makroregionalen 
Entwicklungsfonds sowie zur Bewertung 
ihrer Wirksamkeit, ihrer Effizienz und 
ihrer Auswirkungen vorgenommen. Die 
Auswirkungen der Programme werden im 
Einklang mit den Aufgaben der jeweiligen 
GSR-Fonds in Bezug auf die Ziele der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum sowie 
gegebenenfalls in Bezug auf 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) und 
Arbeitslosigkeit evaluiert.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 47 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Evaluierungen werden zur Verbesserung 
der Qualität der Gestaltung und Umsetzung 
von Programmen sowie zur Bewertung 
ihrer Wirksamkeit, ihrer Effizienz und 

1. Evaluierungen werden zur Verbesserung 
der Qualität der Gestaltung und Umsetzung 
von Programmen sowie zur Bewertung 
ihrer Wirksamkeit, ihrer Effizienz und 
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ihrer Auswirkungen vorgenommen. Die 
Auswirkungen der Programme werden im 
Einklang mit den Aufgaben der jeweiligen 
GSR-Fonds in Bezug auf die Ziele der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum sowie 
gegebenenfalls in Bezug auf 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) und 
Arbeitslosigkeit evaluiert.

ihrer Auswirkungen vorgenommen. Die 
Auswirkungen der Programme werden im 
Einklang mit den Aufgaben der jeweiligen 
GSR-Fonds in Bezug auf die Ziele der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum sowie 
gegebenenfalls in Bezug auf die 
Klimaziele, die Indikatoren für die 
bereichsübergreifenden Grundsätze, das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) und die Ziele 
in den Bereichen Beschäftigung und 
hochwertige Arbeitsplätze evaluiert. Die 
Mitgliedstaaten können weitere 
Indikatoren verwenden, einschließlich 
Indikatoren für die Auswirkungen der 
Programme auf Gesellschaft oder 
Umwelt.

Or. en

Änderungsantrag 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 47 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Evaluierungen werden zur Verbesserung 
der Qualität der Gestaltung und Umsetzung 
von Programmen sowie zur Bewertung 
ihrer Wirksamkeit, ihrer Effizienz und 
ihrer Auswirkungen vorgenommen. Die 
Auswirkungen der Programme werden im 
Einklang mit den Aufgaben der jeweiligen 
GSR-Fonds in Bezug auf die Ziele der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum33 sowie 
gegebenenfalls in Bezug auf 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) und 
Arbeitslosigkeit evaluiert.

1. Evaluierungen werden zur Verbesserung 
der Qualität der Gestaltung und Umsetzung 
von Programmen sowie zur Bewertung 
ihrer Wirksamkeit, ihrer Effizienz und 
ihrer Auswirkungen vorgenommen. Die 
Auswirkungen der Programme werden im 
Einklang mit den Aufgaben der jeweiligen 
GSR-Fonds in Bezug auf die regionalen 
und lokalen Bedürfnisse sowie in Bezug 
auf Bruttoinlandsprodukt (BIP), 
Arbeitslosigkeit und Armut evaluiert.

Or. en
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Änderungsantrag 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 47 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Ergänzend zu den Bestimmungen in 
Absatz 1 können die Auswirkungen der 
Programme auch auf der Grundlage 
anderer für wichtig erachteter Aspekte 
unter Berücksichtigung der sozio-
ökonomischen und geografischen 
Besonderheiten eines bestimmten Gebiets 
beurteilt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 47 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten stellen die zur 
Durchführung von Evaluierungen 
notwendigen Ressourcen zur Verfügung 
und gewährleisten, dass Verfahren zur 
Bereitstellung und Erhebung von 
evaluierungsrelevanten Daten eingerichtet 
werden, einschließlich Daten zu 
gemeinsamen und gegebenenfalls 
programmspezifischen Indikatoren.

2. Die Mitgliedstaaten oder Gruppe von 
Mitgliedstaaten, die einen 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
eingerichtet haben, stellen die zur 
Durchführung von Evaluierungen 
notwendigen Ressourcen zur Verfügung 
und gewährleisten, dass Verfahren zur 
Bereitstellung und Erhebung der 
evaluierungsrelevanten Daten eingerichtet 
werden, einschließlich Daten zu 
gemeinsamen und gegebenenfalls 
programmspezifischen Indikatoren.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
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Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1002
Tamás Deutsch

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 47 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten stellen die zur 
Durchführung von Evaluierungen 
notwendigen Ressourcen zur Verfügung 
und gewährleisten, dass Verfahren zur 
Bereitstellung und Erhebung von 
evaluierungsrelevanten Daten eingerichtet 
werden, einschließlich Daten zu 
gemeinsamen und gegebenenfalls 
programmspezifischen Indikatoren.

2. Die Mitgliedstaaten stellen die zur 
Durchführung von Evaluierungen 
notwendigen Ressourcen zur Verfügung 
und gewährleisten, dass Verfahren zur 
Bereitstellung und Erhebung von 
evaluierungsrelevanten Daten eingerichtet 
werden, einschließlich Daten zu 
gemeinsamen und gegebenenfalls 
programmspezifischen Indikatoren. 
Sowohl die Evaluierungen als auch die 
Datenerhebung kommen für eine 
Förderung im Rahmen der technischen 
Unterstützung in Frage.

Or. en

Änderungsantrag 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 47 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Evaluierungen werden von Experten 
vorgenommen, die von den für die 
Programmdurchführung zuständigen 
Behörden funktional unabhängig sind. Die 
Kommission formuliert Leitlinien zur 
Durchführung der Evaluierungen.

3. Die Evaluierungen werden von Experten 
vorgenommen, die von den für die 
Durchführung des operationellen 
Programms oder Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
zuständigen Behörden funktional 
unabhängig sind. Die Kommission 
formuliert Leitlinien zur Durchführung der 
Evaluierungen.
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Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1004
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 47 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Evaluierungen werden von Experten 
vorgenommen, die von den für die 
Programmdurchführung zuständigen 
Behörden funktional unabhängig sind. Die 
Kommission formuliert Leitlinien zur 
Durchführung der Evaluierungen.

3. Die Evaluierungen werden von Experten 
vorgenommen, die von den für die 
Programmdurchführung zuständigen 
Behörden funktional unabhängig sind. Das 
Team von Experten, das die 
Evaluierungen durchführt, umfasst 
Partner, die in transparenten Verfahren 
abgeordnet wurden und die von den 
Regierungsstellen des Mitgliedstaats 
anerkannt werden und von ihnen 
unabhängig sind. Die Kommission 
formuliert Leitlinien zur Durchführung der 
Evaluierungen.

Or. en

Änderungsantrag 1005
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 47 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Alle Bewertungen werden 
vollumfänglich veröffentlicht.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 1006
Tamás Deutsch

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 47 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Alle Bewertungen werden 
vollumfänglich veröffentlicht.

4. Der Schlussbericht zu allen 
Bewertungen wird vollumfänglich 
veröffentlicht.

Or. en

Änderungsantrag 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten nehmen Ex-ante-
Evaluierungen vor, um die Qualität der 
Gestaltung jedes Programms zu verbessern.

1. Die Mitgliedstaaten oder Gruppe von 
Mitgliedstaaten, die einen 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
eingerichtet haben, nehmen Ex-ante-
Evaluierungen vor, um die Qualität der 
Gestaltung jedes operationellen 
Programms oder Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds zu 
verbessern.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1008
Monika Smolková, Anna Záborská
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Ex-ante-Evaluierungen werden unter 
der Verantwortung der für die 
Ausarbeitung der Programme zuständigen 
Behörde durchgeführt. Sie werden der 
Kommission gleichzeitig mit dem 
Programm und gemeinsam mit einer 
Zusammenfassung vorgelegt. In den 
fondsspezifischen Regelungen können 
Schwellenwerte festgelegt werden, unter 
denen die Ex-ante-Evaluierung mit der 
Evaluierung eines anderen Programms 
kombiniert werden darf.

2. Die Ex-ante-Evaluierungen werden unter 
der Verantwortung der für die 
Ausarbeitung der operationellen 
Programme oder Programme des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
zuständigen Behörde durchgeführt. Sie 
werden der Kommission gleichzeitig mit 
dem Programm und gemeinsam mit einer 
Zusammenfassung vorgelegt. In den 
fondsspezifischen Regelungen können 
Schwellenwerte festgelegt werden, unter 
denen die Ex-ante-Evaluierung mit der 
Evaluierung eines anderen operationellen 
Programms oder Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
kombiniert werden darf.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1009
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Ex-ante-Evaluierungen werden unter 
der Verantwortung der für die 
Ausarbeitung der Programme zuständigen 
Behörde durchgeführt. Sie werden der 
Kommission gleichzeitig mit dem 
Programm und gemeinsam mit einer 
Zusammenfassung vorgelegt. In den 
fondsspezifischen Regelungen können 

2. Die Ex-ante-Evaluierungen werden unter 
der Verantwortung der für die 
Ausarbeitung der Programme zuständigen 
Behörde durchgeführt. Sie werden der 
Kommission gleichzeitig mit dem 
Programm und gemeinsam mit einer 
Zusammenfassung vorgelegt. In den 
fondsspezifischen Regelungen können 
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Schwellenwerte festgelegt werden, unter 
denen die Ex-ante-Evaluierung mit der 
Evaluierung eines anderen Programms 
kombiniert werden darf.

Schwellenwerte festgelegt werden, unter 
denen die Ex-ante-Evaluierungen für 
Programme mit einem Beitrag der EU 
von jeweils weniger als 150 Mio. EUR 
kombiniert werden dürfen.

Or. en

Änderungsantrag 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) den Beitrag zur EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum auf Grundlage der 
ausgewählten thematischen Ziele und 
Prioritäten unter Berücksichtigung der 
nationalen und regionalen Bedürfnisse;

(a) den Beitrag zu den Zielen der Union 
im Hinblick auf Kohäsion und zur EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum auf Grundlage der 
ausgewählten thematischen Ziele und 
Prioritäten unter Berücksichtigung der 
nationalen und regionalen Bedürfnisse;

Or. fr

Änderungsantrag 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) den Beitrag zur EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum auf Grundlage der 
ausgewählten thematischen Ziele und 
Prioritäten unter Berücksichtigung der 
nationalen und regionalen Bedürfnisse;

(a) den Beitrag zur EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum auf Grundlage der 
ausgewählten thematischen Ziele, der in 
den Artikeln 6, 7 und 8 dieser 
Verordnung festgelegten 
bereichsübergreifenden Grundsätze und 
der Prioritäten unter Berücksichtigung der 
nationalen und regionalen Bedürfnisse;
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Or. en

Änderungsantrag 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die Übereinstimmung der Zuweisung 
der Haushaltsmittel mit den 
Programmzielen;

(c) die Übereinstimmung der Zuweisung 
der Haushaltsmittel mit den Zielen des 
operationellen Programms oder 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds;

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Übereinstimmung der ausgewählten 
thematischen Ziele, der Prioritäten und der 
entsprechenden Ziele der Programme mit 
dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen, 
der Partnerschaftsvereinbarung, den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
nach Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen;

(d) die Übereinstimmung der ausgewählten 
thematischen Ziele, der Prioritäten und der 
entsprechenden Ziele der Programme mit 
dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen 
und der Partnerschaftsvereinbarung;

Or. fr
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Änderungsantrag 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Übereinstimmung der ausgewählten 
thematischen Ziele, der Prioritäten und der 
entsprechenden Ziele der Programme mit 
dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen, 
der Partnerschaftsvereinbarung, den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
nach Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen;

(d) die Übereinstimmung der ausgewählten 
thematischen Ziele, der Prioritäten und der 
entsprechenden Ziele der Programme und 
der in den Artikeln 6, 7 und 8 dieser 
Verordnung festgelegten 
bereichsübergreifenden Grundsätze, des 
Gemeinsamen Strategischen Rahmens, der 
Partnerschaftsvereinbarung, der 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und der 
nach Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen;

Or. en

Änderungsantrag 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Übereinstimmung der ausgewählten 
thematischen Ziele, der Prioritäten und der 
entsprechenden Ziele der Programme mit 
dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen, 
der Partnerschaftsvereinbarung, den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
nach Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen;

(d) die Übereinstimmung der ausgewählten 
thematischen Ziele, der Prioritäten und der 
entsprechenden Ziele der operationellen 
Programme oder Programme des 
makroregionalen Entwicklungsfonds mit 
dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen, 
der Partnerschaftsvereinbarung, den 
länderspezifischen Empfehlungen nach 
Artikel 121 Absatz 2 des Vertrags und den 
nach Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
angenommenen Ratsempfehlungen;

Or. sk
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Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) die Relevanz und Klarheit der 
vorgeschlagenen Programmindikatoren;

(e) die Relevanz und Klarheit der 
vorgeschlagenen Indikatoren der 
operationellen Programme oder 
Programme des makroregionalen 
Entwicklungsfonds; 

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1017
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) die Angemessenheit der 
Humanressourcen und der 
administrativen Leistungsfähigkeit für die 
Verwaltung der Programme;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 1018
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Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) die Angemessenheit der 
Humanressourcen und der administrativen 
Leistungsfähigkeit für die Verwaltung der 
Programme;

(i) die Angemessenheit der 
Humanressourcen und der administrativen 
Leistungsfähigkeit für die Verwaltung der 
Programme mit einer Bewertung ihrer 
Leistungsfähigkeit in Bezug auf die 
Programm- und Projektverwaltung;

Or. en

Änderungsantrag 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) die Angemessenheit der 
Humanressourcen und der administrativen 
Leistungsfähigkeit für die Verwaltung der 
Programme;

(i) die Angemessenheit der 
Humanressourcen und der administrativen 
Leistungsfähigkeit für die Verwaltung der 
operationellen Programme oder 
Programme des makroregionalen 
Entwicklungsfonds;

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe j
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(j) die Eignung der Verfahren für das 
Monitoring der Programme und für die 
Erhebung der für die Evaluierungen 
notwendigen Daten;

(j) die Eignung der Verfahren für das 
Monitoring der operationellen Programme 
oder Programme des makroregionalen 
Entwicklungsfonds und für die Erhebung 
der für die Evaluierungen notwendigen 
Daten;

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(l) die Angemessenheit der geplanten 
Maßnahmen zur Förderung der 
Chancengleichheit von Männern und 
Frauen und zur Verhinderung von 
Diskriminierung;

(l) die Eignung der geplanten Maßnahmen 
zur Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen und zur Verhinderung 
von Diskriminierung, einschließlich 
Maßnahmen zur Beseitigung von für 
Menschen mit Behinderungen 
bestehenden Zugangshindernissen;

Or. en

Änderungsantrag 1022
María Irigoyen Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(l) die Angemessenheit der geplanten 
Maßnahmen zur Förderung der 
Chancengleichheit von Männern und 
Frauen und zur Verhinderung von 
Diskriminierung;

(l) die Angemessenheit der geplanten 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
tatsächlichen und effektiven 
Chancengleichheit von Männern und 
Frauen und zur Bekämpfung von 
Diskriminierung;

Or. es

Begründung

Die Chancengleichheit von Männern und Frauen und die Bekämpfung von Diskriminierung 
sind zu berücksichtigen.

Änderungsantrag 1023
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(l) die Angemessenheit der geplanten 
Maßnahmen zur Förderung der 
Chancengleichheit von Männern und 
Frauen und zur Verhinderung von 
Diskriminierung;

(l) gegebenenfalls die Angemessenheit 
geplanter Maßnahmen zur Förderung der 
Chancengleichheit von Männern und 
Frauen und zur Verhinderung von 
Diskriminierung;

Or. en

Änderungsantrag 1024
Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe m

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(m) die Angemessenheit der geplanten 
Maßnahmen zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung.

(m) die Angemessenheit der geplanten 
Maßnahmen zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung, einschließlich 
der quantifizierten Nettoauswirkungen 
auf den Klimawandel.
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Or. en

Änderungsantrag 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe m

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(m) die Angemessenheit der geplanten 
Maßnahmen zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung.

(m) die Eignung der geplanten 
Maßnahmen zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung und die 
Vermeidung zusätzlicher externer Kosten 
für die europäische Gesellschaft in der 
Zukunft gemäß Artikel 8 dieser 
Verordnung.

Or. en

Änderungsantrag 1026
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe m – Ziffer i (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Maßnahmen zur Einbeziehung der in 
Artikel 5 genannten Partner, 
einschließlich der Wirtschafts- und 
Sozialpartner, sowie Maßnahmen zur 
Vereinfachung der 
Verwaltungsverfahren;

Or. en

Änderungsantrag 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Buchstabe m a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ma) die Eignung der geplanten oder 
ergriffenen Maßnahmen zur Einbindung 
der in Artikel 5 genannten Partner bei der 
Vorbereitung, Durchführung, 
Evaluierung und dem Monitoring der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme.

Or. en

Änderungsantrag 1028
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ob das Programm nach den 
internationalen Standards für Kriterien 
zur Bewertung der Projekt- und 
Programmverwaltung zweckdienlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Gegebenenfalls umfasst die Ex-ante-
Evaluierung auch die Anforderungen für 
eine strategische Umweltprüfung nach 
Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 

4. Die Ex-ante-Evaluierung umfasst auch 
die Anforderungen für eine strategische 
Umweltprüfung nach Richtlinie 
2001/42/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. Juni 2001 über die 
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27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme.

Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme und 
beinhaltet Bewertungen der 
Auswirkungen der Programme auf den 
Klimawandel.

Or. en

Änderungsantrag 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 48 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Gegebenenfalls umfasst die Ex-ante-
Evaluierung auch die Anforderungen für 
eine strategische Umweltprüfung nach 
Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme.

4. Die Ex-ante-Evaluierung umfasst auch 
die Anforderungen für eine strategische 
Umweltprüfung nach Richtlinie 
2001/42/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. Juni 2001 über die 
Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme, 
einschließlich der Folgenabschätzungen 
für die Programme im Hinblick auf die 
Artenvielfalt und den Klimawandel.

Or. en

Begründung

Um die durchgehende Berücksichtigung einer nachhaltigen Entwicklung in den Programmen 
gemäß Artikel 8 sicherzustellen, müssen in den Ex-ante-Evaluierungen der vorgeschlagenen 
Programme alle relevanten Umweltaspekte bewertet werden, insbesondere der Klimawandel 
und die Artenvielfalt. Dies ist von besonderer Bedeutung, damit die Ziele der EU in diesen 
beiden Bereichen bis zum Jahr 2020 erreicht werden, und um kontraproduktive Programme 
zu verhindern.

Änderungsantrag 1031
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 49 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Verwaltungsbehörde erstellt für 
jedes Programm einen Bewertungsplan; 
dieser wird im Einklang mit den 
fondsspezifischen Regelungen eingereicht.

1. Für jedes Programm wird ein 
Bewertungsplan erstellt; dieser wird im 
Einklang mit den fondsspezifischen 
Regelungen eingereicht.

Or. en

Änderungsantrag 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 49 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Während des 
Programmplanungszeitraums nehmen die 
Verwaltungsbehörden für jedes Programm 
auf der Grundlage des Evaluierungsplans 
Evaluierungen vor, auch solche zur 
Beurteilung der Wirksamkeit, der Effizienz 
und der Auswirkungen. Mindestens einmal 
während des Programmplanungszeitraums 
wird evaluiert, wie die Unterstützung aus 
den GSR-Fonds zu den Zielen für jede 
Priorität beitragen hat bzw. beiträgt. Alle 
Evaluierungen werden vom 
Monitoringausschuss überprüft und der 
Kommission übermittelt.

3. Während des 
Programmplanungszeitraums nehmen die 
Verwaltungsbehörden für jedes 
operationelle Programm oder Programm 
des makroregionalen Entwicklungsfonds 
auf der Grundlage des Evaluierungsplans 
Evaluierungen vor, auch solche zur 
Beurteilung der Wirksamkeit, der Effizienz 
und der Auswirkungen. Mindestens einmal 
während des Programmplanungszeitraums 
wird evaluiert, wie die Unterstützung aus 
den GSR-Fonds zu den Zielen für jede 
Priorität beitragen hat bzw. beiträgt. Alle 
Evaluierungen werden vom 
Monitoringausschuss überprüft und der 
Kommission übermittelt.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1033
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Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 49 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Entsprechend den Ergebnissen der in 
Absatz 3 genannten Evaluierung nehmen 
die Verwaltungsbehörden die 
erforderlichen Änderungen und 
Verbesserungen an den Instrumenten und 
Durchführungsverfahren des Programms 
vor.

Or. en

Änderungsantrag 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 49 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission kann auf eigene 
Initiative Programme evaluieren.

4. Die Kommission kann auf eigene 
Initiative operationelle Programme oder 
Programme des makroregionalen 
Entwicklungsfonds evaluieren.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 50 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Ex-post-Evaluierungen werden in 
enger Zusammenarbeit von der 
Kommission oder den Mitgliedstaaten 
ausgeführt. Bei den Ex-post-Evaluierungen 
wird die Wirksamkeit und Effizienz der 
GSR-Fonds sowie ihr Beitrag zu der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum im Einklang mit 
den in den fondsspezifischen Regelungen 
festgelegten spezifischen Anforderungen 
überprüft. Die Ex-post-Evaluierungen 
werden bis zum 31. Dezember 2023 
abgeschlossen.

Die Ex-post-Evaluierungen werden in 
enger Zusammenarbeit von der 
Kommission oder den Mitgliedstaaten 
ausgeführt. Bei den Ex-post-Evaluierungen 
werden die Wirksamkeit und Effizienz der 
GSR-Fonds sowie ihr Beitrag zu der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum im Einklang mit 
den Zielen der Leitinitiativen dieser 
Strategie und den in den fondsspezifischen 
Regelungen festgelegten spezifischen 
Anforderungen überprüft. Die Ex-post-
Evaluierungen werden bis zum 
31. Dezember 2023 abgeschlossen.

Or. en

Änderungsantrag 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 50 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Ex-post-Evaluierungen werden in 
enger Zusammenarbeit von der 
Kommission oder den Mitgliedstaaten 
ausgeführt. Bei den Ex-post-Evaluierungen 
wird die Wirksamkeit und Effizienz der 
GSR-Fonds sowie ihr Beitrag zu der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum im Einklang mit 
den in den fondsspezifischen Regelungen 
festgelegten spezifischen Anforderungen 
überprüft. Die Ex-post-Evaluierungen 
werden bis zum 31. Dezember 2023 
abgeschlossen.

Die Ex-post-Evaluierungen werden in 
enger Zusammenarbeit von der 
Kommission oder den Mitgliedstaaten bzw. 
der Gruppe von Mitgliedstaaten, die einen 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
eingerichtet haben, ausgeführt. Bei den 
Ex-post-Evaluierungen wird die 
Wirksamkeit und Effizienz der GSR-Fonds 
sowie ihr Beitrag zu der EU-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum im Einklang mit den in den 
fondsspezifischen Regelungen festgelegten 
spezifischen Anforderungen überprüft. Die 
Ex-post-Evaluierungen werden bis zum 
31. Dezember 2023 abgeschlossen.

Or. sk
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Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 50 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Ex-post-Evaluierungen werden in 
enger Zusammenarbeit von der 
Kommission oder den Mitgliedstaaten 
ausgeführt. Bei den Ex-post-Evaluierungen 
wird die Wirksamkeit und Effizienz der 
GSR-Fonds sowie ihr Beitrag zu der EU-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum im Einklang 
mit den in den fondsspezifischen 
Regelungen festgelegten spezifischen 
Anforderungen überprüft. Die Ex-post-
Evaluierungen werden bis zum 
31. Dezember 2023 abgeschlossen.

Die Ex-post-Evaluierungen werden in 
enger Zusammenarbeit von der 
Kommission oder den Mitgliedstaaten 
ausgeführt. Bei den Ex-post-Evaluierungen 
wird die Wirksamkeit und Effizienz der 
GSR-Fonds sowie ihr Beitrag zur 
Erfüllung der regionalen und lokalen 
Anforderungen im Einklang mit den in 
den fondsspezifischen Regelungen 
festgelegten spezifischen Anforderungen 
überprüft. Die Ex-post-Evaluierungen 
enthalten eine Bewertung möglicher 
Einschränkungen für die Durchführung 
der Programme im Rahmen der GSR-
Fonds. Die Ex-post-Evaluierungen werden 
bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen.

Or. en

Änderungsantrag 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Aus den GSR-Fonds können auf 
Initiative oder im Auftrag der Kommission 
die für die Durchführung dieser 
Verordnung notwendigen Maßnahmen für 

1. Aus den GSR-Fonds können auf 
Initiative oder im Auftrag der Kommission 
die für die Durchführung dieser 
Verordnung notwendigen Maßnahmen für 
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Vorbereitung, Monitoring, administrative 
und technische Hilfe, Evaluierung, Prüfung 
und Kontrolle finanziert werden.

Vorbereitung, Monitoring, administrative 
und technische Hilfe, Evaluierung, 
Prüfung, Kontrolle und 
Finanzhilfemodelle zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
finanziert werden.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen. Die EU und die Mitgliedstaaten sollen gemäß der 
Erklärung des Europäischen Rates vom 30. Januar 2012 ihre Volkswirtschaften 
modernisieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, damit für nachhaltiges Wachstum 
gesorgt wird. Die EU und die Mitgliedstaaten sollten einen konsequenten und komplexen 
Ansatz verfolgen, bei dem intelligente Investitionen im Sinne der Haushaltskonsolidierung mit 
Strukturmaßnahmen für künftiges Wachstum und neue Arbeitsplätze einhergehen.

Änderungsantrag 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Maßnahmen zur Verbreitung von 
Informationen, Unterstützung von 
Vernetzung, Durchführung von 
Kommunikationsmaßnahmen, 
Sensibilisierung und Förderung der 
Zusammenarbeit und des 
Erfahrungsaustauschs, auch mit 
Drittländern. Um die an die Allgemeinheit 
gerichtete Kommunikation effizienter zu 
gestalten und umfassendere Synergien mit 
den Kommunikationsaktivitäten auf 
Initiative der Kommission auszuschöpfen, 
sollten die nach Maßgabe dieser 
Verordnung für 
Kommunikationstätigkeiten zugewiesenen 
Ressourcen auch zur Finanzierung der 
institutionellen Kommunikation über die 

(f) Maßnahmen zur Verbreitung von 
Informationen, Unterstützung der 
Vernetzung, Durchführung von 
Kommunikationsmaßnahmen, 
Sensibilisierung und Förderung der 
Zusammenarbeit und des 
Erfahrungsaustauschs, auch mit 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
einschließlich Drittländern. Um die an die 
Allgemeinheit gerichtete Kommunikation 
effizienter zu gestalten und umfassendere 
Synergien mit den 
Kommunikationsaktivitäten auf Initiative 
der Kommission auszuschöpfen, sollten die 
nach Maßgabe dieser Verordnung für 
Kommunikationstätigkeiten zugewiesenen 
Ressourcen auch zur Finanzierung der 
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politischen Prioritäten der Europäischen 
Union beitragen, sofern diese in 
Zusammenhang mit den allgemeinen 
Zielen dieser Verordnung stehen.

institutionellen Kommunikation über die 
politischen Prioritäten der Europäischen 
Union beitragen, vorausgesetzt dass diese 
in Zusammenhang mit den allgemeinen 
Zielen dieser Verordnung stehen.

Or. en

Änderungsantrag 1040
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ia) die Schaffung nationaler und 
regionaler Verfahren zur gütlichen 
Beilegung von Streitigkeiten aufgrund 
unterschiedlicher Auslegungen von 
Texten, Konflikten im Zusammenhang 
mit Prüfungen, Kontrollen und 
Zahlungsbedingungen sowie allgemein 
alle Maßnahmen, die auf Differenzen 
zwischen den Empfängern zurückgehen;

Or. en

Änderungsantrag 1041
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe j – Ziffer i (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Information sowie 
Einführungslehrgänge und 
Fortbildungsmaßnahmen für die Partner 
und Empfänger/Projektleiter und die 
Verwalter von in Artikel 5 genannten 
Projekten;

Or. en
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Änderungsantrag 1042
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ja) Empfehlungen für und Bereitstellung 
von Schulungen für die Projekt- und 
Programmverwaltung, um den Ausbau 
der administrativen Kapazitäten zu 
stärken;

Or. en

Änderungsantrag 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ja) Finanzhilfemodelle zur Förderung 
der Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung, die im Rahmen der 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
verwirklicht und für den gesamte 
Durchführungszeitraum der 
makroregionalen Projekt gemäß den 
Prioritäten der Programme des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
gelten.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen. Die EU und die Mitgliedstaaten sollen gemäß der 
Erklärung des Europäischen Rates vom 30. Januar 2012 ihre Volkswirtschaften 
modernisieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, damit für nachhaltiges Wachstum 
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gesorgt wird. Die EU und die Mitgliedstaaten sollten einen konsequenten und komplexen 
Ansatz verfolgen, bei dem intelligente Investitionen im Sinne der Haushaltskonsolidierung mit 
Strukturmaßnahmen für künftiges Wachstum und neue Arbeitsplätze einhergehen. Die 
bisherige Praxis hat gezeigt, dass reales Wachstum und Beschäftigungsziele nur in einem 
konkreten Rahmen erreicht werden können. Ein konkreter Rahmen besteht im Fall 
makroregionaler Entwicklungsfonds aus konkreten makroregionalen Projekten, die gemäß 
den Prioritäten der Programme des makroregionalen Entwicklungsfonds umgesetzt werden.

Änderungsantrag 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ja) Unterstützung der thematischen 
Dachorganisationen und 
Nichtregierungsorganisationen, der 
Wirtschafts- und Sozialpartner und der 
Netzwerke und Vereinigungen, die die 
lokalen, städtischen und regionalen 
Behörden vertreten und die auf EU-
Ebene in der Kohäsionspolitik tätig sind, 
um die Vernetzung mit nationalen und 
regionalen Partnern im 
Monitoringausschuss zu unterstützen und 
einen strukturierten Dialog zwischen 
ihnen und mit der Kommission zu 
fördern. Darüber hinaus kann die 
Unterstützung die Förderung des 
Meinungsaustauschs und der 
Zusammenarbeit zwischen Partnern 
beinhalten, die in bestehenden und neuen 
thematischen Netzwerken an spezifischen 
Themen bzw. Fragen arbeiten.

Or. en

Änderungsantrag 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



AM\903903DE.doc 143/175 PE491.054v01-00

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 51 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe j b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(jb) Unterstützung, um den 
Meinungsaustausch und die 
Zusammenarbeit in bestehenden und 
neuen thematischen Netzwerken zu 
fördern, die sich aus in Artikel 30 dieser 
Verordnung genannten lokalen 
Aktionsgruppen zusammensetzen.

Or. en

Änderungsantrag 1046
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 52 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können aus den GSR-Fonds Maßnahmen 
zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zum 
Monitoring, zur Evaluierung, zur 
Information und Kommunikation, zur 
Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie 
zu Kontrolle und Prüfung unterstützt 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger, 
einschließlich elektronischer Systeme zum 
Datenaustausch, und von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaten und 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds heranziehen. 
Diese Maßnahmen können auch vorherige 
und nachfolgende 
Programmplanungszeiträume betreffen.

1. Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können aus den GSR-Fonds Maßnahmen 
zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zum 
Monitoring, zur Evaluierung, zur 
Information und Kommunikation, zur 
Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie 
zu Kontrolle und Prüfung unterstützt 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger, 
einschließlich elektronischer Systeme zum 
Datenaustausch, und von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaaten, der Partner 
gemäß Artikel 5, insbesondere der 
Wirtschafts- und Sozialpartner, und der 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds heranziehen. 
Diese Maßnahmen können auch vorherige 
und nachfolgende 
Programmplanungszeiträume betreffen.
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Or. en

Änderungsantrag 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 52 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können aus den GSR-Fonds Maßnahmen 
zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zum 
Monitoring, zur Evaluierung, zur 
Information und Kommunikation, zur 
Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie 
zu Kontrolle und Prüfung unterstützt 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger, 
einschließlich elektronischer Systeme zum 
Datenaustausch, und von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaten und 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds heranziehen. 
Diese Maßnahmen können auch vorherige 
und nachfolgende 
Programmplanungszeiträume betreffen.

1. Auf Initiative eines Mitgliedstaats oder 
einer Gruppe von Mitgliedstaaten, die 
einen makroregionalen 
Entwicklungsfonds eingerichtet haben, 
können aus den GSR-Fonds Maßnahmen 
zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zum 
Monitoring, zur Evaluierung, zur 
Information und Kommunikation, zur 
Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie 
zu Kontrolle und Prüfung sowie für 
Finanzhilfemodelle zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
unterstützt werden. Die Mitgliedstaaten 
können die GSR-Fonds zur Unterstützung 
von Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger, 
einschließlich elektronischer Systeme zum 
Datenaustausch, und von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaten oder der 
Gruppe von Mitgliedstaaten, die einen 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
eingerichtet haben, und Empfänger bei der 
Verwaltung und Nutzung der GSR-Fonds 
heranziehen. Diese Maßnahmen können 
auch vorherige und nachfolgende 
Programmplanungszeiträume betreffen.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.
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Änderungsantrag 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 52 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können aus den GSR-Fonds Maßnahmen 
zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zum 
Monitoring, zur Evaluierung, zur 
Information und Kommunikation, zur 
Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie 
zu Kontrolle und Prüfung unterstützt 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger, 
einschließlich elektronischer Systeme zum 
Datenaustausch, und von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaten und 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds heranziehen. 
Diese Maßnahmen können auch vorherige 
und nachfolgende 
Programmplanungszeiträume betreffen.

1. Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können aus den GSR-Fonds Maßnahmen 
zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zum 
Monitoring, zur Evaluierung, zur 
Information und Kommunikation, zur 
Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie 
zu Kontrolle und Prüfung unterstützt 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger, 
einschließlich elektronischer Systeme zum 
Datenaustausch, und von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaten, der 
regionalen oder lokalen Behörden und 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds heranziehen. 
Diese Maßnahmen können auch vorherige 
und nachfolgende 
Programmplanungszeiträume betreffen. 
Für die Regionen, die seit kurzem der 
Europäischen Union angehören, werden 
diese Maßnahmen unverzüglich vom 
Mitgliedstaat ergriffen, damit die 
regionalen und lokalen Behörden rasch 
dazu in der Lage sind, die mit dieser 
Verordnung verbundene Vielzahl an 
Mitteln zu verwalten.

Or. fr

Änderungsantrag 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 52 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können aus den GSR-Fonds Maßnahmen 
zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zum 
Monitoring, zur Evaluierung, zur 
Information und Kommunikation, zur 
Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie 
zu Kontrolle und Prüfung unterstützt 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger, 
einschließlich elektronischer Systeme zum 
Datenaustausch, und von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaten und 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds heranziehen. 
Diese Maßnahmen können auch vorherige 
und nachfolgende 
Programmplanungszeiträume betreffen.

1. Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können aus den GSR-Fonds Maßnahmen 
zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zum 
Monitoring, zur Evaluierung, zur 
Information und Kommunikation, zur 
Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie 
zu Kontrolle und Prüfung unterstützt 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger, 
einschließlich elektronischer Systeme zum 
Datenaustausch, und von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaten, der in 
Artikel 5 genannten Partner und der 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds heranziehen. 
Darüber hinaus werden der 
Meinungsaustausch und der Austausch 
bewährter Verfahren unter den in 
Artikel 30 genannten lokalen 
Aktionsgruppen auf nationaler Ebene 
gefördert. Diese Maßnahmen können auch 
vorherige und nachfolgende 
Programmplanungszeiträume betreffen.

Or. en

Änderungsantrag 1050
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 52 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können aus den GSR-Fonds Maßnahmen 
zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zum 
Monitoring, zur Evaluierung, zur 

1. Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können aus den GSR-Fonds Maßnahmen 
zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zum 
Monitoring, zur Evaluierung, zur 
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Information und Kommunikation, zur 
Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie 
zu Kontrolle und Prüfung unterstützt 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger, 
einschließlich elektronischer Systeme zum 
Datenaustausch, und von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaten und 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds heranziehen. 
Diese Maßnahmen können auch vorherige 
und nachfolgende 
Programmplanungszeiträume betreffen.

Information und Kommunikation, zur 
Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie 
zu Kontrolle und Prüfung unterstützt 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger, 
einschließlich elektronischer Systeme zum 
Datenaustausch, und von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaten, der Partner 
und der Empfänger bei der Verwaltung 
und Nutzung der GSR-Fonds heranziehen. 
Diese Maßnahmen können auch vorherige 
und nachfolgende 
Programmplanungszeiträume betreffen.

Or. en

Änderungsantrag 1051
László Surján

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 52 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können aus den GSR-Fonds Maßnahmen 
zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zum 
Monitoring, zur Evaluierung, zur 
Information und Kommunikation, zur 
Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie 
zu Kontrolle und Prüfung unterstützt 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger, 
einschließlich elektronischer Systeme zum 
Datenaustausch, und von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaten und 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds heranziehen. 
Diese Maßnahmen können auch vorherige 
und nachfolgende 

1. Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können aus den GSR-Fonds Maßnahmen 
zum Aufbau von Kapazitäten, zur 
Ausarbeitung, zur Verwaltung, zum 
Monitoring, zur Evaluierung, zur 
Information und Kommunikation, zur 
Vernetzung, zur Konfliktbeilegung sowie 
zu Kontrolle und Prüfung unterstützt 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
GSR-Fonds zur Unterstützung von 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die Empfänger, 
einschließlich elektronischer Systeme zum 
Datenaustausch, und von Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaten und 
Empfänger bei der Verwaltung und 
Nutzung der GSR-Fonds heranziehen. 
Diese Maßnahmen können auch vorherige 
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Programmplanungszeiträume betreffen. und nachfolgende 
Programmplanungszeiträume betreffen.

Or. en

Änderungsantrag 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 52 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass 
den in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a, b 
und c dieser Verordnung genannten 
Partnern im Rahmen der operationellen 
Programme technische Unterstützung in 
angemessenem Umfang bereitgestellt 
wird, um die Einbeziehung und 
Beteiligung dieser Partner bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und bei 
der Vorbereitung, der Umsetzung, dem 
Monitoring und der Evaluierung von 
Programmen zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 53 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Maßnahmen der technischen Hilfe auf 
Initiative oder im Auftrag der Kommission 
können zu 100% finanziert werden.

2. Maßnahmen der technischen Hilfe auf 
Initiative oder im Auftrag der Kommission 
sowie makroregionale Projekt, die gemäß 
den Prioritäten der Programme des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
umgesetzt werden, wie Großprojekte, die 
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mindestens in vier Mitgliedstaaten im 
Rahmen einer angenommenen 
makroregionalen Strategie und mit 
Finanzhilfemodellen zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
durchgeführt werden, können zu 100% 
finanziert werden.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen. Die EU und die Mitgliedstaaten sollen gemäß der 
Erklärung des Europäischen Rates vom 30. Januar 2012 ihre Volkswirtschaften 
modernisieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, damit für nachhaltiges Wachstum 
gesorgt wird. Die EU und die Mitgliedstaaten sollten einen konsequenten und komplexen 
Ansatz verfolgen, bei dem intelligente Investitionen im Sinne der Haushaltskonsolidierung mit 
Strukturmaßnahmen für künftiges Wachstum und neue Arbeitsplätze einhergehen. Es geht 
dabei um strategische Ziele der EU, die mittels einer multinationalen makroregionalen 
Zusammenarbeit bei der Umsetzung makroregionaler Projekte mit Finanzhilfemodellen zur 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung verwirklicht werden. Da es sich 
dabei um die Kombination mehrerer strategischer Ziele der EU handelt, muss es möglich sein, 
makroregionale Projekte zu 100 % zu finanzieren, die gemäß den Prioritäten der Programme 
des makroregionalen Entwicklungsfonds umgesetzt werden, wie Großprojekte, die 
mindestens in vier Mitgliedstaaten im Rahmen einer angenommenen makroregionalen 
Strategie und mit Finanzhilfemodellen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung durchgeführt werden.

Änderungsantrag 1054
László Surján

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 53 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Maßnahmen der technischen Hilfe auf 
Initiative oder im Auftrag der Kommission 
können zu 100% finanziert werden.

2. Maßnahmen der technischen Hilfe auf 
Initiative der Kommission oder der 
Mitgliedstaaten oder im Auftrag der 
Kommission können zu 100% finanziert 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 1055
Michael Theurer

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 53 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Wo staatliche Kofinanzierung 
erforderlich ist, kann diese auch durch 
private Kapitalgeber ersetzt werden.

Or. de

Änderungsantrag 1056
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 54 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Anwendung eines pauschalen 
Einnahmenprozentsatzes für die jeweilige 
Vorhabenart;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 54 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Berechung des gegenwärtigen Werts 
der Nettoeinnahmen des Vorhabens unter 
Berücksichtigung des Verursacherprinzips 
und gegebenenfalls des Gleichheitsaspekts 
gemäß dem relativen Wohlstand des 

(b) Berechnung des gegenwärtigen Werts 
der Nettoeinnahmen des Vorhabens unter 
Berücksichtigung der Internalisierung der 
externen sozialen und Umweltkosten für 
alle Verkehrsträger und des 
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betreffenden Mitgliedstaats. Verursacherprinzips sowie des 
Gleichheitsaspekts gemäß dem relativen 
Wohlstand des betreffenden Mitgliedstaats.

Or. en

Änderungsantrag 1058
Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 54 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die förderfähigen Ausgaben des zu 
kofinanzierenden Vorhabens liegen nicht 
über dem gegenwärtigen Wert der 
Investitionskosten des Vorhabens 
abzüglich des gegenwärtigen Werts der 
Nettoeinnahmen, festgelegt nach einer 
dieser Methoden.

Die förderfähigen Ausgaben des zu 
kofinanzierenden Vorhabens liegen nicht 
über dem gegenwärtigen Wert der 
Investitionskosten des Vorhabens 
abzüglich des gegenwärtigen Werts der 
Nettoeinnahmen, festgelegt nach einer 
dieser Methoden mit der Ausnahme von 
Investitionen in nachhaltige und CO2-
arme Verkehrsinfrastruktur, bei der die 
förderfähigen Ausgaben dem 
gegenwärtigen Wert der 
Investitionskosten des Vorhabens 
entsprechen.

Or. de

Begründung

Einige Verkehrsträger sind verpflichtet, stets Einnahmen zu generieren, während für andere 
diese Verpflichtung nicht existiert. Die Anwendung dieser Regel würde dazu führen, dass die 
gleiche EU-Kofinanzierungsrate eine insgesamt höhere EU-Mittelbereitstellung zur Folge hat 
für solche Projekte, die bereits vollständig oder nahezu vollständig öffentlich gefördert 
werden während solche Projekte, die Einnahmen generieren, vergleichsweise weniger EU-
Mittel erhalten.

Änderungsantrag 1059
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
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Teil 2 – Artikel 54 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung des unter 
Buchstabe a oben genannten 
Pauschalsatzes anzunehmen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 54 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung des unter 
Buchstabe a oben genannten 
Pauschalsatzes anzunehmen.

Die Kommission erhält die Befugnis, 
delegierte Rechtsakte im Einklang mit 
Artikel 142 zur Festlegung des unter 
Buchstabe a oben genannten 
Pauschalsatzes und des in Buchstabe b 
genannten Verfahrens anzunehmen.

Or. en

Begründung

Die Annahme der Methodik ist eine Maßnahme von allgemeiner Geltung, mit der bestimmte 
nicht wesentliche Vorschriften des Basisrechtsakts ergänzt werden sollen.

Änderungsantrag 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 54 – Absatz 1 – Unterabsatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission nimmt die Methodik aus 
Buchstabe b mittels 

entfällt
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Durchführungsrechtsakten im Einklang 
mit dem Überprüfungsverfahren aus 
Artikel 143 Absatz 3 an.

Or. en

Begründung

Die Annahme der Methodik ist eine Maßnahme von allgemeiner Geltung, mit der bestimmte 
nicht wesentliche Vorschriften des Basisrechtsakts ergänzt werden sollen.

Änderungsantrag 1062
Nuno Teixeira

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 54 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Absätze 1 und 2 gelten lediglich für 
Vorhaben, deren Gesamtkosten sich auf 
über 1 000 000 EUR belaufen.

3. Absätze 1 und 2 gelten lediglich für 
Vorhaben, deren beihilfefähigen 
Gesamtkosten sich auf über 
1 000 000 EUR belaufen.

Or. pt

Begründung

Eine Analyse der Mittelverwaltung, die normalerweise als funding gap bezeichnet wird, ist 
nur dann vernünftig, wenn die beihilfefähigen Investitionen mehr als 1 Mio. Euro betragen 
und nicht, wenn die Gesamtkosten (beihilfefähige und nicht beihilfefähige Investitionen) 
höher als dieser Betrag sind. Dadurch soll das Verfahren der Antragstellung für den 
Begünstigten vereinfacht werden und die Transparenz der Vergabe der Strukturfonds 
gewährleistet werden.

Änderungsantrag 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 54 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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5a. Zur Berechnung der Nettoeinnahmen 
gemäß Absatz 1 und 2 dürfen diejenigen 
ökonomischen Transaktionen, die 
zwischen Einheiten getätigt werden, die 
demselben buchungstechnischen 
Konsolidierungskreis angehören, gemäß 
der Methode des Europäischen Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG) und den geltenden nationalen 
und europäischen Vorschriften nicht 
berücksichtigt werden.

Or. es

Begründung

Es wird die Ansicht vertreten, dass zur Berechnung von Einnahmen diejenigen nicht 
angerechnet werden sollten, die aus Transaktionen stammen, die zwischen Einheiten getätigt 
werden, die demselben buchungstechnischen Konsolidierungskreis angehören.

Änderungsantrag 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 54 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Zur Berechnung der Nettoeinnahmen 
gemäß Absatz 1 und 2 dieses Artikels 
bleiben diejenigen ökonomischen 
Transaktionen ausgenommen, die 
zwischen Einheiten getätigt werden, die 
demselben buchungstechnischen 
Konsolidierungskreis angehören, gemäß 
der Methode des Europäischen Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG) und den geltenden nationalen 
und europäischen Vorschriften.

Or. es

Änderungsantrag 1065
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Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 55 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Förderfähigkeit der Ausgaben wird 
auf Grundlage von nationalen Regelungen 
festgelegt, es sei denn, in dieser 
Verordnung oder den fondsspezifischen 
Regelungen bzw. basierend darauf werden 
spezifische Regelungen festgesetzt.

1. Die Förderfähigkeit der Ausgaben wird 
auf Grundlage von nationalen Regelungen 
festgelegt, es sei denn, in dieser 
Verordnung oder den fondsspezifischen 
Regelungen bzw. basierend darauf werden 
spezifische Regelungen festgesetzt. Durch 
die Regelungen zur Förderfähigkeit der 
Ausgaben wird die Gleichbehandlung 
zwischen ÖPP-Projekten und Projekten 
im Rahmen eines öffentlichen 
Verwaltungsauftrags sichergestellt.

Or. en

Änderungsantrag 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 55 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Förderfähigkeit der Ausgaben wird 
auf Grundlage von nationalen Regelungen 
festgelegt, es sei denn, in dieser 
Verordnung oder den fondsspezifischen 
Regelungen bzw. basierend darauf werden 
spezifische Regelungen festgesetzt.

1. Die Förderfähigkeit der Ausgaben wird 
auf Grundlage von nationalen Regelungen 
bzw. Regelungen des Vertrags einer 
Gruppe von Mitgliedstaaten zur 
Einrichtung eines makroregionalen 
Entwicklungsfonds festgelegt, es sei denn, 
in dieser Verordnung oder den 
fondsspezifischen Regelungen bzw. 
basierend darauf werden spezifische 
Regelungen festgesetzt.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
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Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1067
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 55 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Förderfähigkeit der Ausgaben wird 
auf Grundlage von nationalen Regelungen 
festgelegt, es sei denn, in dieser 
Verordnung oder den fondsspezifischen 
Regelungen bzw. basierend darauf werden 
spezifische Regelungen festgesetzt.

1. Die Förderfähigkeit der Ausgaben wird 
auf Grundlage von nationalen Regelungen 
festgelegt, mit Ausnahme der Ausgaben 
im Rahmen der europäischen Projekte der 
territorialen Zusammenarbeit und es sei 
denn, in dieser Verordnung oder den 
fondsspezifischen Regelungen bzw. 
basierend darauf werden spezifische 
Regelungen festgesetzt.

Or. fr

Begründung

Es muss unbedingt ein gemeinsames System gefunden werden, damit die privatrechtlichen 
Einrichtungen der verschiedenen Mitgliedstaaten keiner Wettbewerbsverzerrung während der 
Ausarbeitung der Programme der territorialen Zusammenarbeit ausgesetzt sind.

Änderungsantrag 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 55 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Vorhaben werden unabhängig davon, 
ob der Empfänger alle damit verbundenen 
Zahlungen getätigt hat, nicht für eine 
Unterstützung aus den GSR-Fonds 
ausgewählt, wenn sie physisch 
abgeschlossen oder vollständig 
durchgeführt wurden, bevor der 
Mitgliedstaat der Verwaltungsbehörde 

entfällt
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den Antrag auf Finanzmittel im Rahmen 
des Programms übermittelt hat.

Or. en

Änderungsantrag 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 55 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Vorhaben werden unabhängig davon, 
ob der Empfänger alle damit verbundenen 
Zahlungen getätigt hat, nicht für eine 
Unterstützung aus den GSR-Fonds 
ausgewählt, wenn sie physisch 
abgeschlossen oder vollständig 
durchgeführt wurden, bevor der 
Mitgliedstaat der Verwaltungsbehörde 
den Antrag auf Finanzmittel im Rahmen 
des Programms übermittelt hat.

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 1070
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 55 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Dieser Artikel gilt unbeschadet der 
Regelungen über die Förderfähigkeit 
technischer Hilfe auf Initiative der 
Kommission aus Artikel 51.

5. Dieser Artikel gilt unbeschadet der 
Regelungen über die Förderfähigkeit 
technischer Hilfe.

Or. en

Änderungsantrag 1071
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Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 55 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Ein Vorhaben kann aus einem oder 
mehreren GSR-Fonds und aus anderen EU-
Instrumenten unterstützt werden, 
vorausgesetzt, der in einem Zahlungsantrag 
zur Erstattung aus einem der GSR-Fonds 
aufgeführte Ausgabenposten wird weder 
aus einem anderen Fonds oder EU-
Instrument noch aus demselben Fonds im 
Rahmen eines anderen Programms 
unterstützt.

8. Ein Vorhaben kann aus einem oder 
mehreren GSR-Fonds und aus anderen EU-
Instrumenten unterstützt werden, 
vorausgesetzt, der in einem Zahlungsantrag 
zur Erstattung aus einem der GSR-Fonds 
aufgeführte Ausgabenposten wird weder 
aus einem anderen Fonds oder EU-
Instrument noch aus demselben Fonds im 
Rahmen eines anderen operationellen 
Programms oder Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds 
unterstützt.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1072
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 55 – Absatz 8 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die durch eine Region geleistete 
Unterstützung muss in vollem Umfang 
zurückbezahlt werden, wenn der 
Empfänger seinen Standort in eine 
andere Region, einen anderen 
Mitgliedstaat oder nach außerhalb der EU 
verlagert.

Or. en



AM\903903DE.doc 159/175 PE491.054v01-00

DE

Änderungsantrag 1073
Patrice Tirolien

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 55 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Für die Vorhaben im Rahmen der 
Programme der europäischen 
territorialen Zusammenarbeit legt die 
Kommission eine spezifische 
Beihilferegelung fest, um jegliche 
Wettbewerbsverzerrung zwischen 
Marktteilnehmern zu vermeiden. 

Or. fr

Begründung

Es muss unbedingt ein gemeinsames System gefunden werden, damit die privaten 
Einrichtungen der verschiedenen Mitgliedstaaten keiner Wettbewerbsverzerrung während der 
Ausarbeitung der Programme der territorialen Zusammenarbeit ausgesetzt sind.

Änderungsantrag 1074
Ramona Nicole Mănescu

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) als Pauschalfinanzierung – höchstens 
100 000 EUR des öffentlichen Beitrags;

(c) als Pauschalfinanzierung – höchstens 
200 000 EUR des öffentlichen Beitrags 
oder ein Anteil von 7 bis 10 % im Fall von 
Gruppenprojekten oder vernetzten 
Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 1075
Hermann Winkler
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Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) als Pauschalfinanzierung – höchstens 
100 000 EUR des öffentlichen Beitrags;

(c) als Pauschalfinanzierung – höchstens 
100 000 EUR des öffentlichen Beitrags 
durch die Union;

Or. de

Begründung

Hier muss klargestellt werden, dass es sich bei der Finanzierung nicht nur um "öffentliche 
Beiträge" handelt, sondern dass es sich dabei um die von der EU eingesetzten Mittel handelt.

Änderungsantrag 1076
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) auf der Grundlage von Pauschalsätzen, 
festgelegt anhand der Anwendung eines 
Prozentsatzes auf eine oder mehrere 
definierte Kostenkategorien.

(d) auf der Grundlage von Pauschalsätzen, 
festgelegt anhand der Anwendung eines 
Prozentsatzes auf eine oder mehrere 
definierte Kostenkategorien. Diese 
Pauschalsätze umfassen auch die 
Stundenverrechnungssätze.

Or. de

Änderungsantrag 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 57 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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5a. Bei Unternehmen kommen nur kleine 
und mittlere für Finanzhilfen in Frage.

Or. en

Änderungsantrag 1078
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Pauschalsatz von bis zu 20 % der 
förderfähigen direkten Kosten, wenn der 
Satz auf der Grundlage einer fairen, 
ausgewogenen und überprüfbaren 
Berechnungsmethode oder Methode, die 
im Rahmen von vollständig vom 
Mitgliedstaat finanzierten 
Finanzhilfeprogrammen für eine ähnliche 
Art von Vorhaben und Empfänger gilt;

(a) Pauschalsatz von bis zu 30 % der 
förderfähigen direkten Kosten, wenn der 
Satz auf der Grundlage einer fairen, 
ausgewogenen und überprüfbaren 
Berechnungsmethode oder Methode, die 
im Rahmen von vollständig vom 
Mitgliedstaat finanzierten 
Finanzhilfeprogrammen für eine ähnliche 
Art von Vorhaben und Empfänger gilt;

Or. de

Änderungsantrag 1079
Peter Simon

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Pauschalsatz von bis zu 20 % der 
förderfähigen direkten Kosten, wenn der 
Satz auf der Grundlage einer fairen, 
ausgewogenen und überprüfbaren 
Berechnungsmethode oder Methode, die 
im Rahmen von vollständig vom 
Mitgliedstaat finanzierten 
Finanzhilfeprogrammen für eine ähnliche 
Art von Vorhaben und Empfänger gilt;

(a) Pauschalsatz von bis zu 25% der 
förderfähigen direkten Kosten, wenn der 
Satz auf der Grundlage einer fairen, 
ausgewogenen und überprüfbaren 
Berechnungsmethode oder Methode, die 
im Rahmen von vollständig vom 
Mitgliedstaat finanzierten 
Finanzhilfeprogrammen für eine ähnliche 
Art von Vorhaben und Empfänger gilt;

Or. de
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Begründung

Die Pauschalsätze für indirekte Kosten tragen zur Verwaltungsvereinfachung bei. Damit sich 
diese Wirkung voll entfalten kann, sollten die Pauschalsätze entsprechend der Bedürfnisse vor 
Ort geringfügig erhöht werden.

Änderungsantrag 1080
Anneli Jäätteenmäki

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Pauschalsatz von bis zu 20 % der 
förderfähigen direkten Kosten, wenn der 
Satz auf der Grundlage einer fairen, 
ausgewogenen und überprüfbaren 
Berechnungsmethode oder Methode, die 
im Rahmen von vollständig vom 
Mitgliedstaat finanzierten 
Finanzhilfeprogrammen für eine ähnliche 
Art von Vorhaben und Empfänger gilt;

(a) Pauschalsatz von bis zu 25 % der 
förderfähigen direkten Kosten, wenn der 
Satz auf der Grundlage einer fairen, 
ausgewogenen und überprüfbaren 
Berechnungsmethode oder Methode, die 
im Rahmen von vollständig vom 
Mitgliedstaat finanzierten 
Finanzhilfeprogrammen für eine ähnliche 
Art von Vorhaben und Empfänger gilt;

Or. en

Begründung

Die Pauschalsätze sollten angehoben werden, da sie sowie andere Arten von vereinfachten 
Kosten zu den wichtigsten Instrumenten gehören, um die Funktionsweise der Kohäsionspolitik 
an der Basis, d. h. auf der Ebene der Endempfänger, wie zum Beispiel im Bereich kleiner 
Unternehmen und der ländlichen Entwicklung, zu vereinfachen und zu rationalisieren.

Änderungsantrag 1081
Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Pauschalsatz von bis zu 20 % der 
förderfähigen direkten Kosten, wenn der 
Satz auf der Grundlage einer fairen, 

(a) Pauschalsatz von bis zu 25 % der 
förderfähigen direkten Kosten, wenn der 
Satz auf der Grundlage einer fairen, 
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ausgewogenen und überprüfbaren 
Berechnungsmethode oder Methode, die 
im Rahmen von vollständig vom 
Mitgliedstaat finanzierten 
Finanzhilfeprogrammen für eine ähnliche 
Art von Vorhaben und Empfänger gilt;

ausgewogenen und überprüfbaren 
Berechnungsmethode oder Methode, die 
im Rahmen von vollständig vom 
Mitgliedstaat finanzierten 
Finanzhilfeprogrammen für eine ähnliche 
Art von Vorhaben und Empfänger gilt;

Or. en

Änderungsantrag 1082
Peter Simon

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Pauschalsatz von bis zu 15 % der 
förderfähigen direkten Personalkosten;

(b) Pauschalsatz von bis zu 20 % der 
förderfähigen direkten Personalkosten;

Or. de

Begründung

Die Pauschalsätze für indirekte Kosten tragen zur Verwaltungsvereinfachung bei. Damit sich 
diese Wirkung voll entfalten kann, sollten die Pauschalsätze entsprechend der Bedürfnisse vor 
Ort geringfügig erhöht werden.

Änderungsantrag 1083
Anneli Jäätteenmäki

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Pauschalsatz von bis zu 15 % der 
förderfähigen direkten Personalkosten;

(b) Pauschalsatz von bis zu 20 % der 
förderfähigen direkten Personalkosten;

Or. en
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Begründung

Die Pauschalsätze sollten angehoben werden, da sie sowie andere Arten von vereinfachten 
Kosten zu den wichtigsten Instrumenten gehören, um die Funktionsweise der Kohäsionspolitik 
an der Basis, d. h. auf der Ebene der Endempfänger, wie zum Beispiel im Bereich kleiner 
Unternehmen und der ländlichen Entwicklung, zu vereinfachen und zu rationalisieren.

Änderungsantrag 1084
Joachim Zeller

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 58 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Pauschalsatz von bis zu 15 % der 
förderfähigen direkten Personalkosten;

(b) Pauschalsatz von bis zu 20 % der 
förderfähigen direkten Personalkosten;

Or. en

Änderungsantrag 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 59 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Sachleistungen in Form von Erbringung 
von Arbeitsleistungen und Bereitstellung 
von Waren, Dienstleistungen, 
Grundstücken und Immobilien, für die 
keine durch Rechnungen oder 
gleichwertige Belege nachgewiesene 
Barzahlung erfolgt ist, können förderfähig 
sein, vorausgesetzt, die 
Förderfähigkeitsregelungen der GSR-
Fonds und der Programme sehen dies vor 
und alle nachfolgenden Bedingungen sind 
erfüllt:

1. Sachleistungen in Form von Erbringung 
von Arbeitsleistungen und Bereitstellung 
von Waren, Dienstleistungen, 
Grundstücken und Immobilien, für die 
keine durch Rechnungen oder 
gleichwertige Belege nachgewiesene 
Barzahlung erfolgt ist, können förderfähig 
sein, vorausgesetzt, die 
Förderfähigkeitsregelungen der GSR-
Fonds und der operationellen Programme 
oder Programme des makroregionalen 
Entwicklungsfonds sehen dies vor und alle 
nachfolgenden Bedingungen sind erfüllt:

Or. sk
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Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 59 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Förderfähigkeitsregelungen der 
Programme sehen dies vor;

(a) die Förderfähigkeitsregelungen der 
operationellen Programme oder 
Programme des makroregionalen 
Entwicklungsfonds sehen dies vor;

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1087
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 59 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Erwerb von unbebauten oder bebauten 
Grundstücken für einen Betrag, der über 10 
% der förderfähigen Gesamtausgaben für 
das betroffene Vorhaben liegt. In 
ordnungsgemäß begründeten 
Ausnahmefällen kann für 
Umweltschutzvorhaben ein höherer 
Prozentsatz gewährt werden;

(b) Erwerb von bebauten Grundstücken für 
einen Betrag, der über 10 % der 
förderfähigen Gesamtausgaben für das 
betroffene Vorhaben liegt. In 
ordnungsgemäß begründeten 
Ausnahmefällen kann für 
Umweltschutzvorhaben ein höherer 
Prozentsatz gewährt werden;

Or. de



PE491.054v01-00 166/175 AM\903903DE.doc

DE

Begründung

Mit dieser Änderung soll erreicht werden, das brachliegende Flächen als unbegrenzt 
förderfähig eingestuft werden können. Es sollte somit keine Obergrenze in Bezug auf die 
Gesamtkosten der Förderung festgelegt werden.

Änderungsantrag 1088
Peter Simon

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 59 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Erwerb von unbebauten oder bebauten 
Grundstücken für einen Betrag, der über 10 
% der förderfähigen Gesamtausgaben für 
das betroffene Vorhaben liegt. In 
ordnungsgemäß begründeten 
Ausnahmefällen kann für 
Umweltschutzvorhaben ein höherer 
Prozentsatz gewährt werden;

(b) Erwerb von unbebauten oder bebauten 
Grundstücken für einen Betrag, der 
bezogen auf das Grundstück über 10 % 
der förderfähigen Gesamtausgaben für das 
betroffene Vorhaben liegt. In 
ordnungsgemäß begründeten 
Ausnahmefällen kann für 
Umweltschutzvorhaben ein höherer 
Prozentsatz gewährt werden;

Or. de

Begründung

Klarstellende Formulierung nach Rücksprache mit der Kommission. Spezifiziert die Intention 
der Kommission und die bereits jetzt gängige Praxis, dass sich diese Regelung allein auf das 
Grundstück und nicht auf die Förderhöhe einer sich gegebenenfalls hierauf befindenden 
Bebauung bezieht.

Änderungsantrag 1089
Manfred Weber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 59 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Erwerb von unbebauten oder bebauten 
Grundstücken für einen Betrag, der über 10 
% der förderfähigen Gesamtausgaben für 

(b) Erwerb von unbebauten oder bebauten 
Grundstücken für einen Betrag des 
Grundstücks ohne Bebauung, der über 10 
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das betroffene Vorhaben liegt. In 
ordnungsgemäß begründeten 
Ausnahmefällen kann für 
Umweltschutzvorhaben ein höherer 
Prozentsatz gewährt werden;

% der förderfähigen Gesamtausgaben für 
das betroffene Vorhaben liegt. In 
ordnungsgemäß begründeten 
Ausnahmefällen kann für 
Umweltschutzvorhaben ein höherer 
Prozentsatz gewährt werden;

Or. de

Begründung

Die Formulierung bedarf der Präzisierung, dass die Beschränkung auf 10 % der 
förderfähigen Ausgaben ausschließlich des Grundstücks ohne die Bebauung betrifft (zu 
ermitteln durch ein Wertgutachten oder eine vergleichbare Analyse.

Änderungsantrag 1090
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 59 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Mehrwertsteuer. Allerdings sind 
Mehrwertsteuerbeträge förderfähig, wenn 
sie im Rahmen der nationalen 
Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer 
nicht rückerstattet werden und von einem 
Empfängern gezahlt werden, der nicht 
unter die Definition der nicht 
Steuerpflichtigen aus Artikel 13 Absatz1 
Unterabsatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG 
fällt, vorausgesetzt, solche 
Mehrwertsteuerbeträge treten nicht im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
von Infrastruktur auf.

(c) Mehrwertsteuer. Allerdings sind 
Mehrwertsteuerbeträge förderfähig, wenn 
sie im Rahmen der nationalen 
Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer 
nicht rückerstattet werden und von einem 
Empfängern gezahlt werden, der nicht 
unter die Definition der nicht 
Steuerpflichtigen aus Artikel 13 Absatz1 
Unterabsatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG 
fällt, und daher für die Empfänger der 
Beihilfen reale Kosten bedeuten, die bei 
der Durchführung der Maßnahme oder 
des Vorhabens tatsächlich entstanden 
sind. 

Or. it

Begründung

Die MwSt stellt für einige der von den verschiedenen Programmen Begünstigten Kosten dar, 
genauso wie die Ausgaben für die Investitionen, die technischen und die allgemeinen 
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Ausgaben. Vor allem für einige Empfängergruppen, die weder die Möglichkeit haben, von der 
Zahlung der Mehrwertsteuer befreit zu werden noch die MwSt zu einem späteren Zeitpunkt 
erstattet zu bekommen, stellen diese Kosten ein Limit dar, die viele potenzielle Antragsteller 
davon abhalten, einen Beihilfeantrag zu stellen.

Änderungsantrag 1091
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 59 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Mehrwertsteuer. Allerdings sind 
Mehrwertsteuerbeträge förderfähig, wenn 
sie im Rahmen der nationalen 
Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer 
nicht rückerstattet werden und von einem 
Empfängern gezahlt werden, der nicht 
unter die Definition der nicht 
Steuerpflichtigen aus Artikel 13 Absatz1 
Unterabsatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG 
fällt, vorausgesetzt, solche 
Mehrwertsteuerbeträge treten nicht im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
von Infrastruktur auf.

(c) Mehrwertsteuer. Allerdings sind 
Mehrwertsteuerbeträge dann förderfähig, 
wenn sie im Rahmen der nationalen 
Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer 
nicht rückerstattet werden.

Or. de

Änderungsantrag 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 59 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Mehrwertsteuer. Allerdings sind 
Mehrwertsteuerbeträge förderfähig, wenn 
sie im Rahmen der nationalen 
Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer 
nicht rückerstattet werden und von einem 
Empfängern gezahlt werden, der nicht 
unter die Definition der nicht 
Steuerpflichtigen aus Artikel 13 Absatz1 

(c) Mehrwertsteuer. Allerdings sind 
Mehrwertsteuerbeträge förderfähig, wenn 
sie im Rahmen der nationalen 
Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer 
nicht rückerstattet werden.
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Unterabsatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG 
fällt, vorausgesetzt, solche 
Mehrwertsteuerbeträge treten nicht im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
von Infrastruktur auf.

Or. en

Änderungsantrag 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 59 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Mehrwertsteuer. Allerdings sind 
Mehrwertsteuerbeträge förderfähig, wenn 
sie im Rahmen der nationalen 
Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer 
nicht rückerstattet werden und von einem 
Empfängern gezahlt werden, der nicht 
unter die Definition der nicht 
Steuerpflichtigen aus Artikel 13 Absatz1 
Unterabsatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG 
fällt, vorausgesetzt, solche 
Mehrwertsteuerbeträge treten nicht im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
von Infrastruktur auf.

(c) Mehrwertsteuer. Allerdings sind 
Mehrwertsteuerbeträge förderfähig, wenn 
sie im Rahmen der nationalen 
Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer 
nicht rückerstattet werden.

Or. en

Änderungsantrag 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 59 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Mehrwertsteuer. Allerdings sind 
Mehrwertsteuerbeträge förderfähig, wenn 
sie im Rahmen der nationalen 

(c) Mehrwertsteuer. Allerdings sind 
Mehrwertsteuerbeträge förderfähig, wenn 
sie im Rahmen der nationalen 
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Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer 
nicht rückerstattet werden und von einem 
Empfängern gezahlt werden, der nicht 
unter die Definition der nicht 
Steuerpflichtigen aus Artikel 13 Absatz1 
Unterabsatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG 
fällt, vorausgesetzt, solche 
Mehrwertsteuerbeträge treten nicht im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
von Infrastruktur auf.

Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer 
nicht rückerstattet werden.

Or. en

Änderungsantrag 1095
Tamás Deutsch

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 59 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Mehrwertsteuer. Allerdings sind 
Mehrwertsteuerbeträge förderfähig, wenn 
sie im Rahmen der nationalen 
Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer 
nicht rückerstattet werden und von einem 
Empfängern gezahlt werden, der nicht 
unter die Definition der nicht 
Steuerpflichtigen aus Artikel 13 Absatz1 
Unterabsatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG 
fällt, vorausgesetzt, solche 
Mehrwertsteuerbeträge treten nicht im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
von Infrastruktur auf.

(c) rückerstattungsfähige Mehrwertsteuer.

Or. en

Änderungsantrag 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 60 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Vorbehaltlich der Abweichungen aus 
den Absätzen 2 und 3 und der 
fondsspezifischen Regelungen werden die 
aus den GSR-Fonds unterstützten 
Vorhaben in dem Gebiet durchgeführt, das 
von dem Programm, in dessen Rahmen sie 
unterstützt werden, abgedeckt wird 
(„Programmgebiet“).

1. Vorbehaltlich der Abweichungen aus 
den Absätzen 2 und 3 und der 
fondsspezifischen Regelungen werden die 
aus den GSR-Fonds unterstützten 
Vorhaben in dem Gebiet durchgeführt, das 
von dem operationellen Programm oder 
Programm des makroregionalen 
Entwicklungsfonds, in dessen Rahmen sie 
unterstützt werden, abgedeckt wird 
(„Programmgebiet“).

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 60 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Verwaltungsbehörde kann die 
Durchführung eines Vorhabens außerhalb 
des Programmgebiets, jedoch innerhalb 
der Europäischen Union, genehmigen, 
vorausgesetzt, alle folgenden Bedingungen 
werden erfüllt:

2. Die Verwaltungsbehörde kann die 
Durchführung eines Vorhabens außerhalb 
des Gebiets des operationellen 
Programms oder des Programms des 
makroregionalen Entwicklungsfonds, 
jedoch innerhalb der Europäischen Union, 
genehmigen, vorausgesetzt, alle folgenden 
Bedingungen werden erfüllt:

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.
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Änderungsantrag 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 60 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) das Vorhaben bringt Vorteile für das 
Programmgebiet;

(a) das Vorhaben bringt Vorteile für das 
Gebiet des operationellen Programms 
oder des Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds;

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 60 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) der Gesamtbetrag, der im Rahmen des 
Programms außerhalb des 
Programmgebiets durchgeführten 
Vorhaben zugewiesen wurde, liegt nicht 
über 10 % der aus dem EFRE, dem 
Kohäsionsfonds und dem EMFF auf Ebene 
der Priorität geleisteten Unterstützung bzw. 
nicht über 3 % der aus dem ELER auf 
Ebene des Programms geleisteten 
Unterstützung;

(b) der Gesamtbetrag, der im Rahmen des 
operationellen Programms oder 
Programms des makroregionalen 
Entwicklungsfonds außerhalb des 
Programmgebiets durchgeführten 
Vorhaben zugewiesen wurde, liegt nicht 
über 10 % der aus dem EFRE, dem 
Kohäsionsfonds und dem EMFF auf Ebene 
der Priorität geleisteten Unterstützung bzw. 
nicht über 3 % der aus dem EFRE auf 
Ebene des Programms geleisteten 
Unterstützung;

Or. sk



AM\903903DE.doc 173/175 PE491.054v01-00

DE

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.

Änderungsantrag 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 60 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) der Gesamtbetrag, der im Rahmen des 
Programms außerhalb des 
Programmgebiets durchgeführten 
Vorhaben zugewiesen wurde, liegt nicht 
über 10 % der aus dem EFRE, dem 
Kohäsionsfonds und dem EMFF auf Ebene 
der Priorität geleisteten Unterstützung bzw. 
nicht über 3 % der aus dem ELER auf 
Ebene des Programms geleisteten 
Unterstützung;

(b) der Gesamtbetrag, der im Rahmen des 
Programms außerhalb des 
Programmgebiets durchgeführten 
Vorhaben zugewiesen wurde, liegt nicht 
über 10 % der aus dem EFRE, dem 
Kohäsionsfonds und dem EMFF auf Ebene 
der Priorität geleisteten Unterstützung bzw. 
nicht über 5 % der aus dem ELER auf 
Ebene des Programms geleisteten 
Unterstützung;

Or. en

Änderungsantrag 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 60 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) der Gesamtbetrag, der im Rahmen des 
Programms außerhalb des 
Programmgebiets durchgeführten 
Vorhaben zugewiesen wurde, liegt nicht 
über 10 % der aus dem EFRE, dem 
Kohäsionsfonds und dem EMFF auf Ebene 
der Priorität geleisteten Unterstützung bzw. 
nicht über 3 % der aus dem ELER auf 
Ebene des Programms geleisteten 

(b) der Gesamtbetrag, der im Rahmen des 
Programms außerhalb des 
Programmgebiets durchgeführten 
Vorhaben zugewiesen wurde, liegt nicht 
unter 1 % , aber auch nicht über 10% der 
aus dem EFRE, dem Kohäsionsfonds und 
dem EMFF auf Ebene der Priorität 
geleisteten Unterstützung bzw. nicht über 
3 % der aus dem ELER auf Ebene des 
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Unterstützung; Programms geleisteten Unterstützung; 
Diese Beträge können den in Artikel 87 
Absatz 2 Buchstabe c, Ziffern v und vi 
vorgesehenen Maßnahmen zugewiesen 
werden.

Or. fr

Begründung

Die Partner müssen aufgefordert werden, einen Teil ihres Finanzrahmens außerhalb ihres 
Programmgebiets zum Beispiel in Maßnahmen der grenzübergreifenden, transnationalen und 
interregionalen  Zusammenarbeit und in makroregionale Strategien und in Strategien für 
einen Meeresraum zu investieren, um das Prinzip des territorialen Zusammenhalts wirklich 
umzusetzen.

Änderungsantrag 1102
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 60 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) der Monitoringausschuss hat dem 
Vorhaben oder der Art der betroffenen 
Vorhaben zugestimmt;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Vorschlag für eine Verordnung
Teil 2 – Artikel 60 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Verpflichtungen der Behörden für 
das Programm im Zusammenhang mit der 
Verwaltung, Kontrolle und Prüfung des 
Vorhabens werden von den Behörden 
erfüllt, die für das Programm, in dessen 
Rahmen das Vorhaben unterstützt wird, 

(d) Die behördlichen Verpflichtungen für 
das operationelle Programm oder 
Programm des makroregionalen 
Entwicklungsfonds in Bezug auf 
Verwaltung, Kontrolle und Prüfung des 
Vorhabens werden von den Behörden 



AM\903903DE.doc 175/175 PE491.054v01-00

DE

zuständig sind, oder sie treffen mit 
Behörden in dem Gebiet, in dem das 
Vorhaben durchgeführt wird, 
Vereinbarungen.

erfüllt, die für das Programm, in dessen 
Rahmen das Vorhaben unterstützt wird, 
zuständig sind, oder diese treffen 
entsprechende Vereinbarungen mit 
Behörden in dem Gebiet, in dem das 
Vorhaben durchgeführt wird.

Or. sk

Begründung

Damit wird der Ergänzung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens um einen 
Innovationsteil Rechnung getragen.


